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Referentenentwurf

der Bundesregierung

Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung der Energieeffizienzrichtli-
nie

A. Problem und Ziel

Die Neufassung der Energieeffizienzrichtlinie (Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Anderung
der Verordnung (EU) 2023/955 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1), EED) wurde am 20. Sep-
tember 2023 im Amtsblatt der Europaischen Union verdffentlicht und ist am 10. Oktober
2023 in Kraft getreten. Die Umsetzungsfrist der Energieeffizienzrichtlinie endet am 10. Ok-
tober 2025, daher ist eine beschleunigte Umsetzung der in Teilen noch nicht vollstandigen
Umsetzung der Vorgaben zwingend erforderlich.

Zwar wurden mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) bereits wesentliche Anforderungen
der Neufassung der EED in nationales Recht umgesetzt, allerdings miissen noch weitere
Anforderungen umgesetzt werden. Zugleich enthalt das EnEfG Vorschriften, die Uber die
Energieeffizienzrichtlinie hinausgehen. Diese sollen auf das nach EU-Recht erforderliche
Mindestmal} zurlickgefihrt werden.

Daruber hinaus sind einige Bestimmungen des Energiedienstleistungsgesetzes uberholt,
da die in den Vorschriften genannten Fristen abgelaufen sind oder die Bestimmungen der
Umsetzung von Vorschriften durch die Neufassung der EED aufgehoben worden ist. Wei-
terhin mussen die Anforderungen der EED an die Vergabe 6ffentlicher Auftrage und Kon-
zessionen in nationales Recht umgesetzt werden.

B. Losung

Regelungen, die Uber die Anforderungen der EED hinausgehen, werden zur Entblrokrati-
sierung auf das erforderliche Mindestmal reduziert. Weitere, noch nicht umgesetzte Vorga-
ben der EED werden umgesetzt. Im Einzelnen werden zu diesem Ziel
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- die Vorschriften des in Artikel 3 EED festgelegten Grundsatzes ,Energieeffizienz an erster
Stelle” im Gesetz umgesetzt, in dem er an die Stelle der Zielvorschriften tritt (§ 4),

- die Vorschriften zur Einsparverpflichtung mit dem Ziel des Blrokratieabbaus gestrichen (§
5),

- die Vorschriften zur Umsetzung der in Artikel 5 EED festgelegten Vorreiterrolle des offentli-
chen Sektors im Bereich der Energieeffizienz den Erfordernissen des EU-Rechts angepasst

(§ 6),
- die Aufgaben der Bundesstelle fur Energieeffizienz (BfEE) angepasst (§ 7),

- die Anforderungen fir Unternehmen an die Einrichtung und Umsetzung von Energie- und
Umweltmanagementsystemen angepasst (§§ 8 und 9),

- die Anforderungen flr Unternehmen zu Rechenzentren (§§ 11 bis 13) und zur Abwarme
(§§ 16 und 17) angepasst,

- die Vorschriften fur Stichprobenkontrollen durch das BAFA neu gefasst (§ 18),

- die Vorschriften zum Anwendungsbereich (§ 2), zu Begriffsbestimmungen (§ 3), zu Bul3-
geldern (§ 19) und zu weiteren Schlussbestimmungen (§§ 20 und 21) angepasst,

- Vorgaben aus Artikel 7 EED an die Berlicksichtigung der Energieeffizienz bei der Vergabe
offentlicher Auftrage und Konzessionen umgesetzt durch die Neufassung von Normen in
der Vergabeverordnung und der Sektorenverordnung sowie durch Einflhrung einer neuen
Norm in die Konzessionsvergabeverordnung.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Beim Bund entsteht personeller Mehraufwand mit jahrlichen Kosten in Héhe von 1,1 Millio-
nen Euro.

Ein finanzieller und (plan-)stellenmaRiger Mehrbedarf im Bereich des Bundes ist unabhan-
gig davon, ob er durch die geplanten MaRnahmen selbst oder durch den die Mallnahmen
begleitenden Verwaltungsaufwand hervorgerufen wird, im jeweils betroffenen Einzelplan
gegenzufinanzieren.

Daneben fiihrt der Vollzug des Gesetzes durch die Lander zu Verfahrenskosten.
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E. Erfiillungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Burgerinnen und Blirger

Der Gesetzentwurf enthalt keine Be- oder Entlastungen fur Blrgerinnen und Burger.

E.2 Erfullungsaufwand fiir die Wirtschaft

Far die Wirtschaft ergibt sich insgesamt eine Reduzierung des jahrlichen Erfullungsauf-
wands in Héhe von rund 834 Millionen Euro sowie einmalige Kosten in Hohe von rund 28
Millionen Euro.

Der laufende Erflllungsaufwand fiir die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt nicht der ,One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. Marz 2015), da die-
ser durch die Umsetzung der als ,EED“ bezeichneten Richtlinie (EU) 2023/1791 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur
Anderung der Verordnung (EU) 2023/955 sowie der als ,EPBD“ bezeichneten Richtlinie
(EU) 2024/1275 entsteht.

Es gibt zudem geringfliigige Anderungen des Erflllungsaufwands bei Vergaben von ener-
gieverbrauchsrelevanten Konzessionen. Die Anderung wirkt sich aufgrund der sehr gerin-
gen Fallzahl marginal auf die Burokratiekosten aus Informationspflichten aus.

E.3 Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Fir die Verwaltung reduziert sich der jahrliche Erfullungsaufwand saldiert um rund 17,2 Mil-
lionen Euro. Fur den Bund erhdht sich der jahrliche Erfullungsaufwand um rund 304 Tsd.
Euro, fur die Lander reduziert der jahrliche Erfullungsaufwand um und 17,5 Mio. Euro.

Weiterhin entsteht ein einmaliger Aufwand fir den Bund von rund 4,8 Mio. Euro. Fur die
Lander entsteht kein einmaliger Erfullungsaufwand.

F. Weitere Kosten
Keine. Der Wirtschaft, einschlieRlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine di-

rekten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesonde-
re auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Umsetzung der Ener-
gieeffizienzrichtlinie'

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Energieeffizienzgesetzes

Das Energieeffizienzgesetz vom 13. November 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 309) wird wie
folgt geandert:

1. Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geandert:
a) Die Angabe zu § 4 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 4 Grundsatz Energieeffizienz an erster Stelle®

b) Die Angabe zu Abschnitt 2 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
LVerpflichtung éffentlicher Sektor*

c) Die Angabe zu § 5 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 5 (weggefallen)*
d) Die Angabe zu § 6 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 6 Einsparverpflichtung 6ffentlicher Einrichtungen; Energieverbrauchsregister, Verordnungserméchtigungen*
e) Die Angabe zu § 10 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 10 (weggefallen)*

f) Die Angabe zu § 11 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 11 Energieeffiziente Rechenzentren®

g) Die Angabe zu § 15 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 15 (weggefallen)*

h) Die Angabe zu § 16 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 16 Vermeidung und Verwendung von Abwarme; Kosten-Nutzen-Analyse*

'Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/1791 des Européaischen Parlaments und des
Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Anderung der Verordnung (EU) 2023/955
(ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1) sowie der Umsetzung von Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2024/1275
des Européischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 (ABI. L vom 8.5.2024, S. 1).
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i) Die Angabe zu Abschnitt 6 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,Vollzug*

j) Die Angabe zu Anlage 1 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

»(2u § 6))
Verpflichtende Vorgaben fir die Meldung der Endenergieverbrauche im 6ffentlichen Sektor®

2. § 1 wird durch den folgenden § 1 ersetzt:

§ 1”
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Energieeffizienz zu steigern und dadurch
zur Wettbewerbsfahigkeit der Wirtschaft, zur Reduzierung des Imports und Ver-
brauchs von fossilen Energien, zur Verbesserung der Versorgungssicherheit und
zur Eindammung des weltweiten Klimawandels beizutragen.”

3. § 2 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: ,Den Grundsatz Energieeffizienz an erster Stel-
Ie,“

b) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

»2. Energieeinsparverpflichtung ‘durch EinzelmalRnahmen fir 6ffentliche Einrichtun-

gen,

4. § 3 wird wie folgt gefasst:

”§ 3
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind:

1. Betreiber eines Rechenzentrums: wer entweder Eigentimer des Rechenzentrums oder
der Flachen zur Co-Lokation ist oder vergleichbare Nutzungsrechte hat,

2. Betreiber von Informationstechnik: wer Informationstechnik innerhalb eines Rechen-
zentrums mit einer nicht redundanten Nennanschlussleistung ab 50 Kilowatt entweder
als Eigentimer oder mit vergleichbaren Nutzungsrechten unterhalt, ohne selbst Betrei-
ber des Rechenzentrums zu sein, in dem die Informationstechnik unterhalten wird,

3. Co-Lokation: eine Dienstleistung innerhalb eines Rechenzentrums, die darin besteht,
technische Infrastruktur bereitzustellen, innerhalb derer Kunden ihre eigene Informati-
onstechnik betreiben konnen,

4. EinzelmalBnahme: eine Malknahme, die zu Uberprifbaren und mess- oder schatzbaren
Energieeffizienzverbesserungen fuhrt und infolge einer strategischen MalRnahme er-
griffen wird,
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Endenergieverbrauch: im Sinne von Artikel 2 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2023/1791
(ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1),

Endenergieeinsparung: die eingesparte Energiemenge, die durch Mes-sung oder be-
rechnungsbasierte Schatzung des Verbrauchs vor und nach der Umsetzung einer oder
mehrerer Einzelmallnahmen ermittelt wird,

Energie: Energie im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI.
L 231 vom 20.9.2023, S. 1),

Energieaudit: ein Energieaudit im Sinne von Artikel 2 Nummer 32 der Richtlinie (EU)
2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1),

Energiedienstleistung: Energiedienst-leistung im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der
Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1),

Energieeffizienz: das Verhaltnis des Ertrags an Leistung, Dienstleistungen, Waren oder
Energie zum Energieeinsatz,

Energieverbrauchseffektivitat: eine Kennzahl fur die Energieeffektivitat der Infrastruktur
eines Rechenzentrums, das das Verhaltnis des jahrlichen Energiebedarfs des gesam-
ten Rechenzentrums zum Energiebedarf der Informationstechnik beschreibt, im Sinne
der DIN EN 50600-4-2, Ausgabe August 20192,

Energiemanagementsystem: ein System, das den Anforderungen der DIN EN ISO
50001, Ausgabe Dezember 2018, entspricht,

EMAS: das ,Gemeinschaftssystem fur Umweltmanagement und Umweltbetriebspri-
fung“ nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 25. November 2009 uber die freiwillige Teilnahme von Organisationen an
einem Gemeinschaftssystem fir Umweltmanagement und Umweltbetriebspriifung und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 sowie der Beschlisse der Kommis-
sion 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABI. L 342 vom 22.12.2009, S. 1), die zuletzt
durch Verordnung (EU) 2018/2026 (ABI. L 325 vom 20.12.2018, S. 18; L 303 vom
17.9.2020, S. 24) geandert worden ist,

Gesamtendenergieverbrauch: ist die Gesamtmenge an Endenergie, die Uber alle Sek-
toren in einem vorgegebenen Zeitraum verbraucht wurde,

Offentliche Einrichtungen: eine ffentliche Einrichtung im Sinne von Artikel 2 Nummer
12 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1), ausgenommen sind
Kommunen,

Rechenzentrum: ein Rechenzentrum im Sinne von Anhang A Nummer 2.6.3.1.16 der
Verordnung (EG) Nr. 1099/2008, mit einem elektrischen Strombedarf fiir die installierte
Informationstechnologie ab 500 Kilowatt,

Sektor: ein Teilbereich einer Volkswirtschaft, der Endenergie verbraucht; dazu zahlen
Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebaude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und
Sonstige,

2Die Norm ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen und bei der Deutschen Nationalbibliothek archiv-

maRig gesichert niedergelegt.

°Die Norm ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen und bei der Deutschen Nationalbibliothek archiv-

maRig gesichert niedergelegt.



18.

19.

-7- Bearbeitungsstand: 01.12.2025 21:11

technisch unvermeidbare Abwarme: der Teil der Abwarme, der aufgrund thermodyna-
mischer Gesetzmaligkeiten entsteht und nicht durch Anwendung des Standes der
Technik, mit vertretbarem Aufwand, vermieden oder reduziert werden kann,

Umweltmanagementsystem: ein System nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
oder das nach DIN EN ISO 14001, Ausgabe November 2015, zertifiziert ist.”

§ 4 wird durch den folgenden § 4 ersetzt:

” § 4
Grundsatz Energieeffizienz an erster Stelle

(1) Die Bundesrepublik Deutschland berlcksichtigt bei energiepolitisch relevanten Ent-
scheidungen den Grundsatz ,Energieeffizienz an erster Stelle” entsprechend den Vor-
gaben von Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2023/1791. Dabei berticksichtigt sie auch die
Auswirkungen der Energieeffizienz auf die Energiearmut.

(2) Juristische Personen haben, bevor sie energiesystembezogene Planungs- oder
grélere Investitionsentscheidungen in Hohe von jeweils mehr als 100 000 000 Euro
oder energiesystembezogene Planungsentscheidungen treffen, Energieeffizienzldsun-
gen zu bewerten. Die Bewertungen missen auch nachfrageseitige Ressourcen und
Systemflexibilitaten umfassen.

(3) Juristische Personen haben, bevor sie Planungs- oder grof3ere Investitionsentschei-
dungen ohne Bezug zum Energiesystem in Hohe von jeweils mehr als 100 000 000
Euro oder Planungsentscheidungen ohne Bezug zum Energiesystem treffen, Energie-
effizienzldsungen zu bewerten, sofern die betroffenen Sektoren Auswirkungen auf den
Energieverbrauch und die Energieeffizienz haben. Im Fall von Verkehrsinfrastruktur-
projekten betragt die Schwelle nach Satz 1 175 000 000 Euro. Absatz 2 Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Soweit Genehmigungserfordernisse flr Planungs- oder Investitionsentscheidungen
nach Absatz 2 oder Absatz 3 bestehen, haben die flr die Genehmigung zustandigen
Behdrden flr die Beachtung der Absatze 2 und 3 Sorge zu tragen. Dabei sollen sie die
sektorale Integration und die sektoribergreifenden Auswirkungen der Entscheidungen
nach Absatz 2 und Absatz 3 bertcksichtigen.

(5) Bei der Anwendung der Absatze 2 bis 4 sollen Methoden flr Kosten-Nutzen-Analy-
sen angewendet werden, die eine angemessene Bewertung der weiterreichenden Vor-
teile von Energieeffizienzlosungen ermdglichen. Sind Kosten-Nutzen-Analysen gesetz-
lich vorgeschrieben, missen Methoden nach Satz 1 angewendet werden. Die Anwen-
dung nach Satz 2 ist mittels einer Zusammenfassung 6ffentlich zuganglich zu machen.
In ihrem Rahmen missen der gesamte Lebenszyklus, eine langfristige Perspektive, die
System- und Kosteneffizienz, die Versorgungssicherheit und die Quantifizierung aus
gesellschaftlicher, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Sicht und aus Sicht der Klima-
neutralitat sowie die Grundséatze der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft beim Uber-
gang zur Klimaneutralitat beriicksichtigt werden.”

Die Uberschrift von Abschnitt 2 wird wie folgt gefasst: ,Verpflichtung éffentlicher Sek-
tor”.

§ 5 wird gestrichen.

§ 6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt:
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Einsparverpflichtung 6ffentlicher Einrichtungen; Energieverbrauchsregister, Verordnungs-
ermachtigungen

(1) Offentliche Einrichtungen sind zu jahrlichen Einsparungen in ihrem Gesamtende-
nergieverbrauch in Héhe von 1,9 Prozent pro Jahr verpflichtet. Als Referenz werden die
Endenergieverbrauche aus dem jeweiligen Vorjahr herangezogen. Offentliche Einrich-
tungen kénnen sich zum Zweck der Erreichung des Endenergieeinsparziels nach Satz
1 durch schriftliche Vereinbarung zu einer Gemeinschaft zusammenschlie3en.

(2) Zur Erfullung der jahrlichen Endenergieeinsparungen nach Absatz 1 setzen o6ffentli-
che Einrichtungen EinzelmaRnahmen um. Die jahrliche Endenergieeinsparung durch
Einzelmallinahmen nach Absatz 1 qilt fiir das Jahr als erbracht, in dem die Einzelmal3-
nahme umgesetzt worden ist.

(3) Die Berechnung der Endenergieeinsparungen nach Absatz 1 richtet sich nach den
Vorgaben der Europaischen Kommission und der Art der Ermittlung der Endenergieein-
sparungen gemafl Anhang V Absatz 1 zur Richtlinie (EU) 2023/1791 in der jeweils gel-
tenden Fassung. Hierzu veroffentlicht die nach § 7 Absatz 2 Nummer 3 zustandige Stel-
le entsprechende Merkblatter.

(4) Ausgenommen von der Verpflichtung nach Absatz 1 ist der 6ffentliche Verkehr. Die
Meldung der Daten der offentlichen Einrichtungen im Bund aus dem o6ffentlichen Ver-
kehr erfolgt an das Energieverbrauchsregister.

(5) Die Lander stellen sicher, dass auf ihrem Hoheitsgebiet die Vorgaben zur Vorreiter-
rolle des o6ffentlichen Sektors im Bereich Energieeffizienz in Artikel 5 der Richtlinie (EU)
2023/1791 in der jeweils geltenden Fassung umgesetzt wird. Von den Landern nicht zu
erfassen sind die offentlichen Einrichtungen, die zur unmittelbaren und mittelbaren
Staatsgewalt des Bundes zahlen. Die Lander ermitteln jeweils den Gesamtendenergie-
verbrauch aller offentlichen Einrichtungen und -Kommunen in ihren Landesgrenzen
unter Berucksichtigung der Mindestvorgaben aus Anlage 1 und Ubermitteln diesen,
sowie einmalig flr das Jahr 2021, bis zum 1..November eines jeden Jahres Uber das
jeweilige Vorjahr ab dem Jahr 2026 an die zustandige Stelle nach § 7 Absatz 1 und 2
Nummer 3 in einer von dieser vorgegebenen elektronischen Vorlage in der folgenden
Aufschlisselung:

Gesamtendenergieverbrauch in Gigawattstunden,
Endenergieverbrauch gegliedert nach Teilsektoren nach Anlage 1 und
Endenergieverbrauch gegliedert nach Energietragern.

Die Lander kénnen zur Erfullung ihrer Verpflichtungen der Datenerfassung und -tber-
mittlung ihrer offentlichen Einrichtungen das Energieverbrauchsregister, das durch das
Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie zur Verfligung gestellt wird, fir ihr jewei-
liges Hoheitsgebiet nutzen.

(6) Die Landesregierungen werden erméachtigt, durch Rechtsverordnung die Umset-
zung der Landerpflichten gegentiber 6ffentlichen Einrichtungen und Kommunen nach
Absatz 7 zu regeln.

(7) Die offentlichen Einrichtungen des Bundes sind verpflichtet, ab dem Jahr 2026 bis
zum 1. November jeden Jahres ihre Daten an das Energieverbrauchsregister zu berich-
ten. Dazu gehort die Ubermittlung der Daten aus dem Jahr 2021 als Basisjahr.
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(8) Die zustandigen Behdrden stellen sicher, dass bei der Gestaltung und Durchfih-
rung von EnergieeffizienzmalRnahmen Schritte unternommen werden, um betrachtliche
unmittelbare und mittelbare negative Auswirkungen der Energieeffizienzmalinahmen
auf von Energiearmut betroffene Haushalte, Haushalte mit geringem Einkommen oder
schutzbedurftige Gruppen abzumildern.

(9) Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates eine hohere Einsparverpflichtung gegentiber der Héhe nach Absatz 1
Satz 1 fur 6ffentliche Einrichtungen festzulegen, sofern Tatsachen bekannt werden, die
eine Senkung des durchschnittlichen jahrlichen Gesamtendenergieverbrauchs aller
offentlichen Einrichtungen in Hohe von mindestens 1,9 Prozent gegentiber dem Vorjahr
als nicht erreichbar erscheinen lassen.”

§ 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) , Die Bundesstelle fir Energieeffizienz hat nach diesem Gesetz folgende
Aufgaben:

1. Unterstutzung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie

a) bei Monitoring und Berechnung des Primar- und Endenergieverbrauchs der
Bundesrepublik Deutschland und der Anpassung der hierzu erforderlichen
Werte und Berechnungsverfahren an den technischen Fortschritt sowie

b) bei der Berichterstattung gegentber der Europaischen Kommission;

2. Monitoring der Anwendung des Grundsatzes ,Energieeffizienz an erster Stelle”
nach § 4 sowie der Auswirkungen des Regulierungs-rahmens, einschlie8lich Fi-
nanzvor-schriften, auf den Energieverbrauch, die Energieeffizienz und die Energie-
systeme;

3. Monitoring der Energieeinsparverpflichtungen nach § 6 Absatz 1, 2, 3, 6, 7 und 9
sowie Unterstitzung der Bundesregierung bei der Zusammenfassung der Informa-
tionen nach § 6 Absatz 7 und Unterstiitzung bei nationalen Berichts-pflichten und
gegenuber der Europaischen Kommission; daftir stellt sie die elektronischen Vorla-
gen und Merkblatter flr die Berichterstattung der offentlichen Einrichtungen zur
Verfugung, unterstutzt bei Einrichtung und Ubernimmt anschlieRend den Betrieb
des Energieverbrauchsregisters des Bundes und koordiniert die Zusammenarbeit
sowie Abstimmung mit den Landern;

4. Unterstutzung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie bei der Ent-
wicklung, Koordinierung und Umsetzung von MalRnahmen zur Fachkraftegewin-
nung und Fachkraftesicherung im Bereich Energieeffizienz;

5. wissenschaftliche und konzeptionelle Unterstlitzung des Bundesministeriums flr
Wirtschaft und Energie im Themenfeld Warme und Kalte sowie Koordination der
Berichtspflichten gegenulber der Europaischen Kommission;

6. Aufbau und Betrieb einer Plattform flir Abwarme nach § 17 Absatz 2 und 3 und

7. Weiterentwicklung und Betrieb des Energieeffizienzregisters fir Rechenzentren
nach § 14 fir die Bundesregierung.”

§ 8 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe , 7,5 durch die Angabe ,23,6“ ersetzt und nach der
Angabe ,verpflichtet, ein“ wird die Angabe ,zertifiziertes® eingeflgt.
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b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

a%6%) In Satz 1 wird die Angabe ,7. November 2023" durch die Angabe ,10.
Oktober 2025 und die Angabe ,18. Juli 2025 durch die Angabe ,11. Oktober
2027 ersetzt.

b%6%) Satz 2 wird wie folgt gefasst: ,Unternehmen, die ab dem 11. Oktober
2025 den Status eines Unternehmens nach Absatz 1 erlangen, missen ein
Energie- oder Umweltmanagementsystem spatestens 24 Monate nach dem
Zeitpunkt, zu dem sie diesen Status erlangt haben, eingerichtet haben, der
Stichtag ist jeweils der 1. Januar des jeweiligen Kalenderjahres.*

c) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Ein nach Absatz 1 eingerichtetes Energie- oder Umweltmanagementsystem
muss mindestens 90 Prozent des Gesamtendenergieverbrauchs des Unternehmens erfas-

“

sen.

11. 9 wird wie folgt gefasst

§ 9

Umsetzungsplane von Endenergieeinsparmalinahmen

(1) Jedes Unternehmen mit einem jahrlichen durchschnittlichen Gesamtendenergie-
verbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre von mehr als 2,77
Gigawattstunden sind verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach Ab-schluss eines Ener-
gieaudits, nach Re- oder Zertifizierung eines Energiemanagementsystems oder nach Ein-
tragung oder Verlangerung eines Umweltmanagementsystems konkrete, durchfiihrbare
Umsetzungsplane zu erstellen und zu verdffentlichen fur alle als wirtschaftlich identifizierten
Endenergieeinsparmallnahmen in den

1. Energie- oder Umweltmanagementsystemen nach § 8 Absatz 1,

2. Energiemanagementsystemen nach § 8 Absatz 3 des Gesetzes Uber Energiedienst-
leistungen und andere EnergieeffizienzmalRnahmen vom 4. November 2010 (BGBI. | S.
1483), das zu-letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728)
geandert worden ist, und

3. Energieaudits nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes Uber Energiedienstleistungen
und andere Energieeffizienzmallnahmen.

(2) Eine Malnahme gilt als wirtschaftlich, wenn sich bei der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung der Malinahme nach DIN EN 17463, Ausgabe Dezember 2021°, nach maximal 50
Prozent der Nutzungsdauer ein positiver Kapitalwert ergibt, jedoch begrenzt auf Mal3nah-
men mit einer Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren. Zur Bestimmung der Nutzungsdauer
sind die Abschreibungstabellen fir die Absetzung fir Abnutzung des Bundesministeriums
der Finanzen zu verwenden.

(3) Die Frist nach Satz 1 beginnt in den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2
mit Abschluss der Erst- oder Re-Zertifizierung oder der Verlangerungs-eintragung, in den
Fallen nach Absatz 1 Nummer 3 mit Fertigstellung des Energieaudits.

(4) Die Umsetzungsplane sind jahrlich um den Stand der Umsetzung der identifi-zier-
ten MalRnahmen zu aktualisieren und der Geschéaftsfiihrung des Unternehmens vorzulegen.
Die Umsetzungsplane und Umsetzungsquote der Empfehlungen sollen im Jahresbericht
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des Unter-nehmens aufgefiihrt werden, sofern dies unter Einhaltung von Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnissen und der Vertraulichkeit moglich ist.

(5) Ausgenommen von der Pflicht zur Verdffentlichung nach Absatz 1 sind Informatio-
nen, die nationalen oder europaischen Vorschriften zum Schutz von Be-triebs- und Ge-
schaftsgeheimnissen oder der Vertraulichkeit unterliegen.

(6) Ausgenommen von der Pflicht nach Ab-satz 1 sind Unternehmen, die ein Umwelt-
managementsystem eingerichtet haben und Energieaudits nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des
Gesetzes Uber Energiedienstleistungen und andere EffizienzmalRnahmen durchfihren.”

12. § 10 wird gestrichen.

13. § 11 wird wie folgt gefasst:

,§ 11

Energieeffiziente Rechenzentren

(1) Rechenzentren, die vor dem 1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen oder aufgenom-
men haben, sind so zu errichten und zu betreiben, dass sie

1. abdem 1. Juli 2027 eine Energieverbrauchseffektivitat von kleiner oder gleich 1,6 und

2. ab dem 1. Juli 2030 eine Energieverbrauchseffektivitat von kleiner oder gleich 1,4 im
Jahresdurchschnitt dauerhaft erreichen.

(2) Rechenzentren, die ab dem1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen, sind so zu errich
ten und zu betreiben, dass sie

1. eine Energieverbrauchseffektivitat von kleiner oder gleich 1,3 erreichen und

2. einen Anteil an wiederverwendeter Energie nach DIN EN 50600-4-6, Ausgabe Novem-
ber 2020° von mindestens 10 Prozent aufweisen; Rechenzentren, die ab dem 1. Juli
2027 den Betrieb aufnehmen, missen einen geplanten Anteil an wiederverwendeter
Energie von mindestens 15 Prozent aufweisen; Rechenzentren, die ab dem 1. Juli
2028 den Betrieb aufnehmen, missen einen geplanten Anteil an wiederverwendeter
Energie von mindestens 20 Prozent aufweisen.

Die Anforderungen nach Satz 1 sind spatestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme im
Jahresdurchschnitt dauerhaft zu erreichen. Bei der Berechnung der Energieverbrauchsef-
fektivitat nach Satz 1 Nummer 1 bleibt der Stromeinsatz von Anlagen, die ausschlief3lich der
Aufwertung der Abwarme des Rechenzentrums dienen, unberiicksichtigt. Die Anforderung
nach Satz 1 Nummer 1 gilt alternativ als erflllt, wenn nachgewiesen wird, dass das Rechen-
zentrum so geplant und errichtet wird, dass es im Falle einer Auslastung der Informations-
technik von mindestens 80% die Anforderung erfillen wirde. Bei der Berechnung des An-
teils an wiederverwendeter Energie nach Satz 1 Nummer 2 ist die interne Nutzung von War-
me anrechenbar, als interne Nutzung gilt insbesondere die Verwendung der Abwarme zur
Beheizung eigener Blro- und Betriebsraume. Der Anteil an wiederverwendeter Energie
nach Satz 1 Nummer 2 kann unterschritten werden, sofern ein Anschluss an ein Warmenetz
besteht.

(3) Die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 sind nicht anzuwenden, wenn
der Betreiber des Rechenzentrums nachweist, dass eine der nachfolgenden Voraussetzun-
gen erfullt ist, dass
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1. der Anteil an wiederverwendeter Energie nach Inbetriebnahme, durch nachtragliche
Ereignisse, ohne Verschulden des Betreibers des Rechenzentrums, nicht mehr den
Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 entspricht, oder

2. eine zwischen einer in raumlicher Nahe befindlichen Gemeinde oder dem Betreiber
eines Warmenetzes und dem Betreiber des Rechenzentrums abgeschlossene Verein-
barung zur Abwarmenutzung vorliegt, wonach die Gemeinde oder der Betreiber des
Warmenetzes ihre konkrete Absicht zum Aufbau oder zur Gestattung eines oder meh-
rerer Warmenetze erklart, womit die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
innerhalb von zehn Jahren erflllt werden kénnen; die Vereinbarung muss einen Investi-
tionsplan sowie eine Regelung zur Tragung der Kosten der Anbindungsleitung sowie
zum Preis der Abgabe der Abwarme enthalten oder

3. der Betreiber eines in der Umgebung befindlichen Warmenetzes ein Angebot zur Nut-
zung wiederverwendeter Energie zu Gestehungskosten nicht innerhalb von sechs Mo-
naten annimmt oder

4. im Umkreis von 5 Kilometern eine technisch und wirtschaftlich zumut-bare Anschluss-
maoglichkeit an ein bestehendes oder geplantes Warmenetz nicht besteht, der Nach-
weis erfolgt durch eine Kosten-Nutzen-Analyse nach § 16 Absatz 3 und 4.

(4) Die Anforderungen nach § 16 sind fur Rechenzentren entsprechend anzuwenden,
soweit in diesem Abschnitt keine spezielleren Anforderungen gestellt sind.

(5) Betreiber von Rechenzentren decken den Stromverbrauch in ihren Rechenzentren
bilanziell

1. abdem 1. Januar 2024 zu 50 Prozent durch Strom aus erneuerbaren Energien und
2. abdem 1. Januar 2027 zu 100 Prozent durch Strom aus erneuerbaren Energien.
14. § 12 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

(1) »  Unbeschadet von § 8 sind Betreiber von Rechenzentren verpflich-
tet, bis zum 1. Juli 2025 ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einzurich-
ten. Die Energie- oder Umweltmanagementsysteme mussen nicht zertifiziert oder
validiert werden.”

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

3) ., Flr Rechenzentren mit einer installierten Leistung der Informations-
technologie ab 1 Megawatt und flr Rechenzentren, die im Eigentum &ffentlicher
Trager stehen oder fur diese betrieben werden, besteht ab dem 1. Januar 2026 die
Pflicht zur Validierung oder Zertifizierung des Energie- oder Umweltmanagement-
systems.”

c) In Absatz 4 wird die Angabe ,7,5“ durch die Angabe ,23,6“ ersetzt.

d) In Absatz 5 wird die Angabe ,nicht redundanten Nennanschlussleistung“ durch die
Angabe ,installierten Leistung” ersetzt.

15. § 13 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
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a%6%) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingeflugt:

,von der Pflicht zur Veroéffentlichung ausgenommen sind Informationen, die dem
Unionsrecht und dem nationalen Recht zum Schutz von Betriebs- und Geschéfts-
geheimnissen und der Vertraulichkeit unterliegen.”.

b%6%) In Satz 2 wird die Angabe ,soll* durch die Angabe ,hat“ und nach der
Angabe ,Vorlage“ die Angabe ,zu“ eingefligt.

c%6%) Satz 3 wird gestrichen.
b) Vor Absatz 2 werden die folgenden Absatzen 2 und 3 eingeflgt:

»(2) Betreiber von Informationstechnik haben eine Mitwirkungspflicht bei der Erfullung
Pflicht aus Absatz 1 gegentber dem jeweiligen Betreiber des Rechenzentrums.

(3) Der Bund Ubermittelt die Informationen an die Européaische Datenbank Uber Re-
chenzentren und behandelt die Ubermittelten Informationen vertraulich, mit Ricksicht auf
die Wahrung von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen der Betroffenen. Eine sonstige
Weitergabe oder Veroffentlichung der Informationen erfolgt ohne vorherige Zustimmung nur
in aggregierter und anonymisierter Form.*

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 4.

16. § 16 wird durch den folgenden § 16 ersetzt:

.S 16
Vermeidung und Verwendung von Abwarme; Kosten-Nutzen-Analyse

(1) Jeder Betreiber einer Industrieanlage ist verpflichtet, bei der Planung oder erhebli-
chen Modernisierung einer Anlage mit einem durchschnittlichen, jahrlichen Gesamtenergi-
einput von mehr als 8 Megawatt eine Kosten-Nutzen-Analyse zur Nutzung der technisch
unvermeidbaren Abwarme am Standort und auRerhalb des Standortes durchzufihren.

(2) Jeder Betreiber einer Versorgungseinrichtung ist verpflichtet, bei der Planung oder
erheblichen Modernisierung einer Versorgungseinrichtung mit einem durchschnittlichen,
jahrlichen Gesamtenergieinput von mehr als 7 Megawatt eine Kosten-Nutzen-Analyse zur
Nutzung der technisch unvermeidbaren Abwarme am Standort und aulRerhalb des Standor-
tes durchzufuhren.

(3) Jeder Betreiber eines Rechenzentrums ist verpflichtet, bei der Planung oder erheb
lichen Modernisierung eines Rechenzentrums mit einem nominalen Gesamtenergieinput
von mehr als 1 Mega-watt eine Kosten-Nutzen-Analyse der technisch unvermeidbaren Ab-
warme am Standort und aulerhalb des Standortes durchzufuhren. Bei der Analyse sind
Kahlsystemldsungen zu bertcksichtigen, die es ermdglichen, die Abwarme bei Nutztempe-
ratur mit minimalem zusatzlichem Energieinput abzuscheiden oder zu speichern. Ausge-
nommen hiervon sind Rechenzentren, deren Abwarme in einem Fernwarmenetz oder direkt
zur Raumheizung, zur Trinkwarmwasserbereitung oder zu anderen Zwecken in einem Ge-
baude oder den Einrichtungen, in denen sich das Rechenzentrum befindet, genutzt wird
oder genutzt werden soll.

(4) Die Kosten-Nutzen-Analyse muss die Anforderungen des Anhangs Xl der Richtli-
nie 2023/1791/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023
zur Energieeffizienz und zur Anderung der Verordnung (EU) 2023/955 (Neufassung) (ABI. L
231 vom 20.09.2023, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung erfillen. Dies beinhaltet insbe-
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sondere die technische Durchfuhrbarkeit, die Kosteneffizienz und die Auswirkungen auf die
Energieeffizienz und den lokalen Warmebedarf, einschliel3lich saisonaler Schwankungen,
in Bezug auf die Verwendung der Abwarme zur Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren
Bedarfs sowie den Anschluss dieser Anlage an ein Fernwarmenetz oder an ein effizientes
oder auf erneuerbarer Energie beruhendes Fernkaltesystem oder an andere Anwendungen
fur die Warmertckgewinnung. Die Kosten-Nutzen-Analyse muss in Zusammenarbeit mit
den fUr den Betrieb der Anlage zustandigen Unternehmen durchgefiihrt werden.”

17. § 17 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe ,sind auf Anfrage von
Betreibern von Warmenetzen oder Fernwarmeversorgungsunternehmen und
sonstigen potenziellen warmeabnehmenden Unternehmen verpflichtet, Auskunft
zu geben Uber” durch die Angabe ,kénnen® ersetzt und nach der Angabe ,anfallen-
de unmittelbare Abwarme* wird die Angabe ,an die Bundesstelle fir Energieeffizi-
enz Ubermitteln® eingefiigt.

b) Absatz 2 Satz 1 wird gestrichen.
c) Absatz 4 wird gestrichen.
18. Der Titel von Abschnitt 6 wird mit dem Wort ,Vollzug“ ersetzt.

19. § 18 wird durch den folgenden § 18 ersetzt:

.8 18
Stichproben

Das Bundesamt flr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat die Einrichtung und den Betrieb
von Energie- und Umweltmanagementsystemen nach § 8 Absatz 1 oder § 12 Absatz 1, die
Erstellung und Verdffentlichung von Umsetzungspléanen nach § 9 Absatz 1 und die Uber-
mittlung und Veroffentlichung von Informationen nach § 13 Absatz 1 durch Stichproben zu
kontrollieren. Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, zu dem in
Satz 1 genannten Zweck von den Betroffenen die Vorlage von Nachweisen nach den Anla-
gen 2 oder 3 innerhalb einer Frist von vier Wochen Uber eine elektronisch abrufbare Vorlage
zu verlangen.”

20. § 19 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a%6%) Nummer 3 wird gestrichen.

b%6%) Die Nummer 4 wird zu Nummer 3 und die Angabe ,10“ durch die An
gabe ,18“ ersetzt.

c%6%) Die Nummer 5 wird zu Nummer 4.

d%6%) Die Nummer 6 wird zu Nummer 5 und die Angabe ,Ubermittelt,” wird
durch die Angabe ,Ubermittelt oder” ersetzt.

€%6%) Die Nummer 7 wird durch die folgende 6 ersetzt:

,0. entgegen § 16 Absatz 1, 2 oder 3 eine Kosten-Nutzen-Analyse nicht, nicht richtig oder
nicht vollstandig erstellt.”.
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f%6%) Die Nummern 8 und 9 werden gestrichen.
b) In Absatz 2 wird die Angabe ,5 und 7“ durch die Angabe ,4 und 6“ ersetzt.
c) In Absatz 3 wird die Angabe ,Nummer 7“ durch die Angabe ,Nummer 6“ ersetzt.

21. § 20 wird wie folgt gefasst:

.3 20
Ubergangsvorschrift

(1) Die Lander sind verpflichtet, die Informationen nach § 6 Absatz 7 erstmals im Jahr
2026 nach Bereitstellung der elektronischen Vorlage oder alternativ durch das Energiever-
brauchsregister durch die zustandige Stelle nach § 7 Absatz 1 und 2 Nummer 3 zu Gbermit-
teln. Die offentlichen Ein-richtungen des Bundes sind verpflichtet, ihre Daten erstmalig in
2026 und spatestens sechs Monate nach Bereitstellung des Energieverbrauchsregisters an
das Energieverbrauchsregister zu Ubermitteln.

(2) Betreiber von Rechenzentren haben die Informationen nach § 13 Absatz 1 Satz 1
erstmals zum 15. Mai 2024 zu Gbermitteln.“

22. In § 21 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,Gesetz Uber die friedliche Verwendung der
Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (AtomG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. | S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2153) geandert worden ist“ durch
die Angabe ,Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985
(BGBI. | S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022
(BGBI. I S. 2153) geandert worden ist* ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,Bundesministerium flr Wirtschaft und Klimaschutz"
durch die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie® ersetzt.

23. Anlage 1 wird durch die folgende Anlage 1 ersetzt:

~Anlage 1
(zu § 6)

Verpflichtende Vorgaben fur die Meldung der Endenergieverbrauche im 6f-
fentlichen Sektor

Folgende Angaben sind von 6ffentlichen Einrichtungen fir die drei Teilsektoren Gebaude,
Prozesse und Mobilitat verpflichtend bereitzustellen:

1. Angaben zur &ffentlichen Einrichtung oder der jeweiligen Organisationseinheit,
a) Name der Verwaltungseinheit,
b) Name der 6ffentlichen Einrichtung,

2. Angaben zu Gebauden

a) Gebaudekategorie,
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b) Gebaudename oder Bezeichnung,

c) Standort des Gebaudes (Stralte, Hausnummer, PLZ, Ort, Land, Flurstiicke und
Geokoordinaten, soweit vorhanden und nicht sicherheitsrelevant),

d) Sicherheitsrelevanz des Gebaudes,

Angaben zu Energiedaten Gebaude

a) Strom

a%5%) Stromverbrauch in Kilowattstunden,

b%5%) Zeitraum des Verbrauchs (Start- und Enddatum),
b) Warme

a%5%) Energieverbrauch Warmeerzeugung in Kilowattstunden,

b%5%) Energietrager,

c%5%) Zeitraum des Verbrauchs (Start- und Enddatum),
c) sonstige
a%5%) Energieverbrauch in Kilowattstunden,

b%5%) Energietrager,

€c%5%) Zeitraum des Verbrauchs (Start- und Enddatum),
d) Gesamtenergieverbrauch Strom pro Jahr in Kilowattstunden pro Jahr,
e) Witterungsbereinigung,
Angaben zu Prozessdaten
a) Prozesskategorie,
b) Strom

a%5%) Stromverbrauch in Kilowattstunden,

b%5%) Zeitraum des Verbrauchs (Start- und Enddatum),
c) Sonstige Energieverbraucher

a%5%) Energieverbrauch in Kilowattstunden,

b%5%) Zeitraum des Verbrauchs (Start- und Enddatum),
Angaben zu Mobilitatsdaten
a) Mobilitatskategorie,
b) Energietrager,

c) Energieverbrauch in zum Energietrager passender physikalischer Einheit,
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Zeitraum des Verbrauchs (Start- und Enddatum).”

24. Anlage 2 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,Absatz 1“ die Angabe ,oder §
12 Absatz 1“ eingeflugt.

In Nummer 3 wird der Angabe ,System nach® die Angabe ,DIN EN ISO 14001,*
eingefugt.

In Nummer 4 wird an den Beginn der Klammer die Angabe ,DIN EN ISO 14001,*
eingeflgt.

Nummer 8 wird gestrichen.

Die 9 und 10 werden zu den Nummern 8 und 9.

25. Anlage 3 wird wie folgt geandert:

a)

Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
1. ,Allgemeine Angaben zum Rechenzentrum:
Bezeichnung des Rechenzentrums,

Name des Eigentimers und Be-treibers des Rechenzentrums, Handelsregister-
nummer,

Grofenklasse nach Informationstechnik-Anschlussleistung (< 500 kW, <1 MW, <
5 MW, <10 MW, <50 MW, <100 MW, > =100 MW),

Postleitzahl, in der sich das Rechenzentrum befindet,
GesamtgroRe der Gebaudeflache,

Datum der Inbetriebnahme,

Art des Rechenzentrums,

Installierte Leistung,

Nennanschlussleistung der Informationstechnik.*
Nummer 2 wird wie folgt geéndert:

In Buchstabe e wird nach der Angabe ,verarbeiteten Daten,” die Angabe ,und jahr-
licher eingehender und ausgehender Datenverkehr,“ eingefligt.

Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefligt:

3. ,Samtliche Daten, die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/1364 zu
erheben sind.”
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Artikel 2

Anderung des Gesetzes iiber Energiedienstleistungen und ande-

re EnergieeffizienzmaBnahmen

Das Gesetz Uber Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmallnahmen vom 4.
November 2010 (BGBI. | S. 1483), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Februar
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 70) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In der Inhaltsibersicht wird die Angabe zu § 3 durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 3 Ziel*

2.

§ 1 wird wie folgt geandert:
a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
2. ,Endkunden,”
b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
4. ,Unternehmen, mit einem jahrlichen durchschnittlichen Gesamtendenergie-
verbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre von

mehr als 2,77 Gigawattstunden.”.

§ 2 wird wie folgt gefasst:

58 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind

Drittfinanzierung: eine vertragliche Vereinbarung, an der neben dem Energielieferanten
und dem Nutzer einer Energieeffizienzmallnahme ein Dritter beteiligt ist, der die Fi-
nanzmittel fur diese Mallnahme bereitstellt und dem Nutzer ein Entgelt berechnet, das
einem Teil der durch die Energieeffizienzmallinahme erzielien Energieeinsparungen
entspricht, wobei Dritter auch der Energiedienstleister sein kann;

Endkunde: ein Endkunde im Sinne von Artikel 2 Nummer 28 der Richt-linie (EU)
2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1),

Energie: Energie im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI.
L 231 vom 20.9.2023, S. 1);

Energieaudit: Energieaudit im Sinne von Artikel 2 Nummer 32 der Richtlinie (EU)
2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1),

Energiedienstleister: eine natlrliche oder juristische Person, die Energiedienstleistun-
gen oder andere EnergieeffizienzmalRnahmen erbringt oder durchfihrt;

Energiedienstleistung: Energiedienstleistung im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der
Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1),
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Energieeffizienz: das Verhaltnis von Ertrag an Leistung, Dienstleistungen, Waren oder
Energie zum Energieeinsatz;

Energieeffizienzmalnahmen: alle MalRnahmen, die in der Regel zu Uberprifbaren und
der H6he nach mess- oder schatzbaren Energieeffizienzverbesserungen fuhren;

Energieeffizienzmechanismen: allgemeine Instrumente zur Schaffung von Rahmen-
bedingungen oder von Anreizen fir Marktteilnehmer bei Erbringung und Inanspruch-
nahme von Energiedienstleistungen und anderen Energieeffizienzmal3nahmen, die
von der 6ffentlichen Hand, insbesondere von der Bundesstelle fur Energieeffizienz ein-
gesetzt werden;

Energieeffizienzverbesserung: die Steigerung der Endenergieeffizienz durch techni-
sche, wirtschaftliche oder Verhaltensanderungen;

Energieeinsparungen: die eingesparte Energiemenge, die durch Messung oder be-
rechnungsbasierte Schatzung des Verbrauchs vor und nach der Umsetzung einer oder
mehrerer Energieeffizienzmallinahmen oder Verhaltensanderungen ermittelt wird, wo-
bei aulRere Bedingungen, die den Energieverbrauch negativ beeinflussen, durch Bil-
dung eines Normalwerts zu bertcksichtigen sind;

Energieleistungsvertrag: ein Energieleistungsvertrag im Sinne von Artikel 2 Nummer 33
der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1),

Energielieferant: jede naturliche oder juristische Person, die Energie an Endkunden
verkauft, es sei denn, die verkaufte Energiemenge liegt entweder unter dem Aquivalent
von 75 Gigawattstunden an Energie pro Jahr oder diese beschaftigt weniger als zehn
Personen und ihr Jahresumsatz oder ihre Jahresbilanz liegt unter 2 Millionen Euro;

Energieunternehmen: Energieverteiler, Verteilernetzbetreiber und Energielieferanten;

Energieverteiler: eine natlrliche oder juristische Person, die fir den Transport von
Energie zur Abgabe an Endkunden und an Energielieferanten verantwortlich ist, ausge-
nommen Verteilernetzbetreiber gemal Nummer 18;

Gesamtnutzflache: Gesamtnutzflache im Sinne von Artikel 2 Nummer 13 der Richtlinie
(EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1),

Finanzinstrumente fur Energieeinsparungen: alle Instrumente zur teilweisen oder vol-
len Deckung der anfanglichen Projektkosten fiir die Durchfiihrung von Energieeffizienz-
maflnahmen wie Finanzhilfen, Steuervergunstigungen, Darlehen, Drittfinanzierungen,
entsprechend gestaltete Energieleistungsvertrage und andere ahnliche Vertrage, die
auf dem Markt bereitgestellt werden;

Verteilernetzbetreiber: eine natirliche oder juristische Person, die verantwortlich ist fir
den Betrieb, die Wartung, erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes fiir Elek-
trizitdt oder Erdgas in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungs-
leitungen zu anderen Netzen sowie fir die Sicherstellung der langfristigen Fahigkeit
des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizitat oder Erdgas
zu befriedigen;

Energiemanagementsystem: ein System, das den Anforderungen der DIN EN ISO
50001, November 2018, entspricht; Zertifikate nach DIN EN ISO 50001."

§ 3 wird wie folgt gefasst:
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Ziel

(1) Ziel der MaRnahmen nach diesem Gesetz ist es, die Effizienz der Energienutzung
durch Endkunden in Deutschland mit Energiedienstleistungen und anderen Energieeffizi-
enzmalnahmen kostenwirksam zu steigern. Die Bundesrepublik Deutschland unterstitzt
hierzu das ordnungsgemale Funktionieren des Energiedienstleistungsmarktes, indem
rechtliche und sonstige Hemmnisse beseitigt werden, die die Nutzung von Energieleis-
tungsvertradgen und anderen Energiedienstleistungsmodellen fur die Ermittlung oder Durch-
fuhrung von Endenergieeinsparmalinahmen oder beides erschweren.

(2) Der o6ffentlichen Hand kommt bei der Energieeffizienzverbesserung eine Vorbild-
funktion zu. Hierzu nimmt die offentliche Hand Energiedienstleistungen in Anspruch und
fuhrt andere EnergieeffizienzmalRnahmen durch, deren Schwerpunkt in besonderer Weise
auf wirtschaftlichen Malinahmen liegt, die zu nachhaltigen Energieeinsparungen fihren.
Die offentliche Hand wird insbesondere bei ihren BaumalRnahmen unter Beachtung der
Wirtschaftlichkeit nicht unwesentlich Uber die Anforderungen zur Energieeffizienz des Ge-
baudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) geandert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung hinausgehen. Bei Renovierungen von Nichtwohngebduden mit einer
Gesamtnutzflache von mehr als 750 Quadratmetern hat die 6ffentliche Hand zu prifen, ob
die Nutzung von Energieleistungsvertragen und sonstigen leistungsbasierten Energie-
dienstleistungen durchfiihrbar ist. Uber MaRnahmen nach den Satzen 2 und 3 ist die Offent-
lichkeit zu unterrichten. Das Bundesministerium der Verteidigung und ihm nachgeordnete
Stellen, einschlieldlich der mit ihm verbundenen juristischen Personen des Privatrechts, ist
jedoch nur eingeschrankt verpflichtet, die Offentlichkeit iber MaRnahmen nach den Satzen
2 und 3 zu unterrichten; es stellt die Daten lediglich in aggregierter und anonymisierter Form
dar. Gleiches gilt fir das Bundesamt fir Verfassungsschutz sowie den Bundesnachrichten-
dienst.”

5. § 6 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
a%6%) In Satz 1 wird die Angabe ,und die zur Erreichung der Energieein-
sparrichtwerte nach § 3 Absatz 1 festgelegten finanziellen und rechtlichen
Rahmenbedingungen® gestrichen.

b%6%) Satz 2 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe ,verfligbare Energiedienstleistungsvertra
ge“ die Angabe ,sowie Energiedienstleistungsvertrage” eingeftigt.

6. § 8 wird wie folgt gefasst:

S8

Verpflichtung zur Durchfuhrung von Energieaudits; Verpflichtungsbefreiung

(1) Alle Unternehmen im Sinne des § 1 Nummer 4 sind verpflichtet, ein Energieaudit
nach Mafigabe dieses Gesetzes durchzufihren. Gerechnet vom Zeitpunkt der Beendigung
des letzten Energieaudits ist mindestens alle vier Jahre ein weiteres Energieaudit nach
Mafgabe dieses Gesetzes durchzuflhren.
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(2) Unternehmen, die bis zum Ablauf des [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttre-
ten nach Artikel 3 dieses Gesetzes] den Status eines Unternehmens nach § 1 Nummer 4
erlangt haben, missen das erste Energieaudit bis zum Ablauf des 11. Oktober 2026 durch-
gefuhrt haben. Unternehmen, die ab dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens
der Anderung dieses Gesetzes] den Status eines Unternehmens nach § 1 Nummer 4 erlan-
gen, mussen das erste Energieaudit spatestens 12 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem sie
diesen Status erlangt haben, durchgeflihrt haben, der Stichtag zu Ermittlung des Gesam-
tendenergieverbrauchs ist der 1. Januar eines Kalenderjahres.

(3) Unternehmen sind von der Pflicht nach den Absatzen 1 und 2 freigestellt, wenn sie
zu dem nach Absatz 1 maligeblichen Zeitpunkt ein zertifiziertes Energiemanagementsys-
tem im Sinne von § 2 Nummer 17 eingerichtet haben oder mit der Einrichtung begonnen
haben.

(4) Unternehmen, die einen Energieleistungsvertrag mit einem Energiedienstleister
geschlossen haben, sind wahrend der Laufzeit des Energieleistungsvertrags von der Ver-
pflichtung zur Durchfihrung von Energieaudits nach den Absatzen 1 und 2 ausgenommen,
sofern der Energieleistungsvertrag die erforderlichen Anforderungen des Energie- oder
Umweltmanagementsystems nach Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 erflllt und den An-
forderungen des Anhangs XV der Verordnung (EU) 2023/955 entspricht.”

7. § 8a wird wie folgt gefasst:

,§ 8a
Anforderungen an Energieaudits; Verfugbarkeit von Energieaudits
(1) Das Energieaudit nach § 8 Absatz 1 muss

1. den Anforderungen der DIN EN 16247-1, Ausgabe November 2022* entsprechen, wo-
bei zu diesen Anforderungen gehort, dass das Unternehmen einen Verantwortlichen
beziehungsweise Ansprechpartner zur Durchfihrung des Energieaudits vorsieht,

2. auf aktuellen, kontinuierlich oder zeitweise gemessenen, belegbaren Betriebsdaten
zum Energieverbrauch und zu den Lastprofilen basieren, wobei flr gangige Gerate, flr
die eine Ermittlung des Energieverbrauchs mittels Messung nicht oder nur mit einem
erheblichen Aufwand mdglich ist, der Energieverbrauch auch durch nachvollziehbare
Hochrechnungen von bestehenden Betriebs- und Lastkenndaten ermittelt werden kann
und fur Gerate zur Beleuchtung und flir Blrogerate eine Schatzung des Energiever-
brauchs mittels anderer nachvollziehbarer Methoden vorgenommen werden kann,

3. eine eingehende Prifung, Analyse und Dokumentation des Endenergieverbrauchs des
Unternehmens und von dessen Standorten, insbesondere von dessen Gebauden oder
Gebaudegruppen, Betriebsablaufen und Anlagen in der Industrie einschlieRlich der
Beforderung, miteinschlief3en,

4. das Potenzial fir die kosteneffiziente Nutzung oder Erzeugung erneuerbarer Energie
aufzeigen,

5. auf einer Lebenszyklus-Kostenanalyse basieren,

6. verhaltnismaRig und so reprasentativ sein, dass sich daraus ein zuverlassiges Bild der
Gesamtenergieeffizienz ergibt und sich die wichtigsten Verbesserungsmoglichkeiten

“Die Norm ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen und bei der Deutschen Nationalbibliothek archiv-
maRig gesichert niedergelegt.
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zuverlassig ermitteln lassen; dazu ist der Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens
zu ermitteln und es sind mindestens 90 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs des
Unternehmens zu untersuchen,

7. in unabhangiger Weise durchgefuhrt werden. Die das Energieaudit durchfuhrende Per
son muss das Unternehmen, das sie beauftragt, hersteller-, anbieter- und vertriebsneu-
tral beraten. Die das Energieaudit durchfihrenden Personen dtirfen keine Provisionen
oder sonstige geldwerte Vorteile von einem Unternehmen fordern oder erhalten, das
Produkte herstellt oder vertreibt oder Anlagen errichtet oder vermietet, die bei Energie-
sparinvestitionen im auditierten Unternehmen verwendet werden. Wird das Energieau-
dit von unternehmensinternen Personen durchgefihrt, so dirfen diese Personen nicht
unmittelbar an der Tatigkeit beteiligt sein, die einem Energieaudit unterzogen wird. Un-
ternehmensinterne Energieauditoren mussen in ihrer Aufgabenwahrnehmung unab-
hangig sein; sie sind der Leitung des Unternehmens unmittelbar zu unterstellen und in
dieser Funktion weisungsfrei. Sie dirfen wegen der Erfullung ihrer Aufgaben als Ener-
gieauditoren nicht benachteiligt werden.

(2) Die fir das Energieaudit nach § 8 Absatz 1 verwendeten Daten missen dem Un-
ternehmen durch die das Energieaudit durchfiihrende Person in einer Weise Ubermittelt
werden, die es ihm ermdglicht, die Daten flur historische Analysen und fur die Ruckverfol-
gung der Leistung aufzubewahren.

(3) Der zwischen der das Energieaudit durchfihrenden Person und dem Unterneh-
men geschlossene Vertrag darf keine Bestimmungen enthalten, die verhindern, dass die
Ergebnisse der Energieaudits an qualifizierte oder akkreditierte Energiedienstleister weiter-
gegeben werden dirfen, sofern der Kunde deren Weitergabe nicht widerspricht.

(4) Die Bundesstelle fir Energieeffizienz wirkt darauf hin, dass allen Endkunden wirk-
same, hochwertige Energieaudits zur Verfligung stehen, die von Anbietern durchgefiihrt
werden, die den Anforderungen des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 3 genugen. Sofern hierfur kei-
ne ausreichende Zahl unabhangiger Anbieter tatig ist, ergreift die Bundesstelle fir Energie-
effizienz MalRnahmen, um das Tatigwerden unabhéangiger Anbieter zu entwickeln und zu
foérdern. Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann eine elektronische Vorla-
ge erstellen, deren Nutzung zur Erstellung eines Energieauditberichts verpflichtend ist.*

8. § 8b wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

b) In Nummer 3 wird die Angabe ,Fachkenntnisse und® durch die Angabe ,Fach-
kenntnisse.” ersetzt.

c) Nummer 4 wird gestrichen.
d) Nach Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:
e) ,Der Nachweis erfolgt durch Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste flr
Forderprogramme des Bundes, Kategorie Energieberatung fir Nichtwohngebau-
de, Anlagen und Systeme, Energieberatung DIN EN 16247 .
f)  Absatz 4 wird gestrichen.
9. § 8c wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird wie folgt geandert
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b) In Satz 3 wird die Angabe ,flr die § 8 Absatz 4 gilt,“ durch die Angabe ,durch die
noch kein Energieaudit nach § 8 Absatz 1 durchgefihrt haben oder nach § 8 Ab-
satz 3 hiervon befreit sind,” ersetzt und nach der Angabe ,§ 8 Absatz” wird die An-
gabe ,1 und“ gestrichen.

c) In Satz 4 wird die Angabe ,3“ gestrichen und die Angabe ,4“ durch die Angabe ,3“
ersetzt.

d) Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen.
e) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

(7) . Der Nachweis Uber das Vorliegen der Voraussetzungen flr eine
Freistellung erfolgt tber ein gtiltiges DIN EN ISO 50001-Zertifikat oder durch einen
Nachweis Uber den Beginn der Einrichtung eines Energiemanagementsystems.
Das Unternehmen hat fir den Nachweis Uber den Beginn der Einrichtung eines
Systems nach § 8 Absatz 3 durch den Geschaftsfiihrer schriftlich oder elektronisch
die nachfolgenden Punkte anzugeben:

1. das Unternehmen verpflichtet sich oder beauftragt eine der in § 55 Absatz 8 des Ener-
giesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBI. | S. 1534; 2008 | S. 660, 1007), das zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Juni 2018 (BGBI. | S. 888) geandert worden ist,
und § 10 Absatz 7 des Stromsteuergesetzes vom 24. Marz 1999 (BGBI. | S. 378; 2000 |
S. 147), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBI. | S.
3299; 20181 S. 126) geandertworden ist, genannten Stellen, ein Energiemanagement-
system nach § 8 Absatz 3 einzuftihren, und

2. das Unternehmen hat mit der Einfihrung des Systems (Nummer 1) begonnen und da-
bei mindestens die Erfassung und Analyse eingesetzter Energietrager mit einer Be-
standsaufnahme der Energiestrome und Energietrager, der Ermittlung wichtiger Kenn-
gréBen in Form von absoluten und prozentualen Einsatzmengen gemessen in techni-
schen und bewertet in monetaren Einheiten und der Dokumentation der eingesetzten
Energietrager mit Hilfe einer Tabelle vorgenommen.

Erfolgt die Nachweisfuhrung nach Satz 1 durch einen Nachweis Uber den Beginn der
Einrichtung eines Systems nach § 8 Absatz 3, so muss spatestens nach zwei Jahren ein
gultiges DIN EN ISO 50001-Zertifikat vorgelegt werden. Bei Unternehmen mit mehreren
Unternehmensteilen oder mehreren Standorten ist es fur die Nachweisfihrung unschadlich,
wenn nur fir einzelne Unternehmensteile oder Standorte ein System nach § 8 Absatz 3 be-
trieben wird, sofern fir die restlichen Unternehmensteile Energieaudits durchgefuhrt wer-
den.”

f)  Absatz 8 wird gestrichen.

10. In § 8d wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft
und Klimaschutz* durch die Angabe ,Bundesministerium flr Wirtschaft und Energie”
ersetzt.

11. § 9 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

a) Nummer 1 wird gestrichen.
b) Die Nummer 2 wird zu Nummer 1 und die Angabe ,der Erreichung der Energieein-
sparrichtwerte nach § 3 Absatz 1 Satz 2 und der Umsetzung der dazu festgelegten

Strategie sowie” wird gestrichen.

c) Die Nummer 3 wird gestrichen.



12.

13.

)
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Die Nummern 4 bis 8 werden zu den Nummern 2 bis 6.

Die Nummer 9 wird gestrichen.

Die Nummern 10 bis 12 werden zu den Nummern 7 bis 9.
Die Nummer 13 wird gestrichen.

Die Nummern 14 bis 16 werden zu den Nummern 10 bis 12.
Die Nummer 17 wird durch die folgende Nummer 13 ersetzt:

13. ,Unterstitzung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie bei der
Verbesserung der Datengrundlage im Gebaudebereich, sowie Aufbau, Be-
trieb und Wartung einer nationale Datenbank flr die Gesamtenergieeffizienz
von Gebauden, die es ermdglicht, insbesondere Daten Gber die Gesamtener-
gieeffizienz der einzelnen Gebaude und die Gesamtenergieeffizienz des nati-
onalen Gebaudebestands insgesamt aus allen einschlagigen Quellen, da-
runter im Zusammenhang mit Ausweisen Uber die Gesamtenergieeffizienz,
Inspektionen und dem Renovierungspass der erfassten Gebaude zu sam-
meln (Geb&audeenergieregister) und Ubermittlung der Informationen an die
Beobachtungs-stelle flir den EU-Gebaudebestand im Einklang mit Durchflh-
rungsverordnung (EU) 2025/1328 vom 30. Juni 2025;“

Die Nummer 18 wird zu Nummer 14.

§ 10 Absatz 2wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

In Satz 1 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruk-
tur” durch die Angabe ,Bundeministerium fur Verkehr”, die Angabe ,Bundesminis-
terium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit* durch die Angabe ,Bun-
desministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit"
und die Angabe ,zwei“ durch die Angabe ,vier* ersetzt.

In Satz 2 wird vor der Angabe ,Wiederholte® die Angabe ,Eine“ eingeflgt.

In Satz 3 wird die Angabe ,13" durch die Angabe ,16“ ersetzt.

§ 11 wird wie folgt geandert:

a)

In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,Bundesstelle fur Energieeffizienz* die
Angabe ,personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Gesamtenergieeffi-
zienz von Gebauden entgegennehmen und verarbeiten und“ eingeflgt.

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe ,sind und“ durch die An-
gabe ,sind,” ersetzt.

b%6%) In Nummer 2 wird die Angabe ,der Daten.“ durch die Angabe ,der
Daten,” ersetzt.

Cc%6%) Nach Nummer 2 werden die folgende Nummern 3 bis 5 eingefugt:
3. , den geblhrenfreien Zugang zu der Datenbank nach § 9 Absatz 2

Nummer 17, insbesondere von Gebaudeeigentimern, Mietern, Verwal-
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tern, Finanzdienstleistungsinstitute sowie unabhangigen Sachverstandi-
gen,

4. den Zugang von lokalen Behdrden zu den einschlagigen Daten Uber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden in ihrem Hoheitsgebiet, die fur
die Erstellung von Heiz- und Kuhlplanen erforderlich sind und

5. Dbei welchen Personen, Unternehmen und Stellen Daten fir die Daten-
bank nach § 9 Absatz 2 Nummer 17 erhoben werden durfen.”

14. § 13 wird wie folgt gefasst:

.8 13
Ubergangsvorschrift

Mitglieder des Beirats nach § 10, die bereits am 1. Juli 2025 als solche bestellt waren,

sind abweichend von § 10 Absatz 2 Satz 1 in der bis zum Ablauf des ... [einsetzen: Datum
des Tages vor Inkraftireten nach Artikel 4 dieses Gesetzes] geltenden Fassung, fur vier
Jahre bestellt.”

Artikel 3

Anderung der Vergabeverordnung

Die Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBI. | S. 624), die zuletzt durch Artikel 1

der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 39) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1.

§ 67 wird durch den folgenden § 67 ersetzt:

§ 67,
Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Liefer- oder Dienstleistungen

(1) Wenn energieverbrauchsrelevante Produkte Gegenstand einer Lieferleistung
sind und fur das Produkt eine Kennzeichnungspflicht nach der Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung vom 30. Oktober 1997 (BGBI. | S. 2616), die zuletzt durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (BGBI. | S. 310) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung besteht, ist in der Leistungsbeschreibung mindestens die
untere der beiden hochsten Energieeffizienzklassen im Sinne der genannten Verord-
nung zu fordern, in denen eine wesentliche Anzahl von Produkten verfligbar ist.

(2) Bei der Beschaffung von Reifen ist in der Leistungsbeschreibung die héchste
Energieeffizienzklasse im Sinne der Verordnung (EU) 2020/740 in der jeweils gelten-
den Fassung zu fordern, sofern nicht mit Blick auf die Nasshaftungseigenschaften oder
die Abrollgerausche Griunde der 6ffentlichen Sicherheit oder der 6ffentlichen Gesund-
heit ein Absehen von dieser Anforderung rechtfertigen.

(3) Sind energieverbrauchsrelevante Produkte Teile eines zu beschaffenden Pro-
duktpakets und besteht fir das Paket als solches eine Kennzeichnungspflicht nach der
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Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, so kann mit Blick auf die einzelnen von
den Abséatzen 1 oder 2 erfassten Bestandteile des Pakets von der Vorgabe der Absatze
1 oder 2 abgewichen werden, wenn fir das Paket insgesamt in der Leistungsbeschrei-
bung die hochste verfligbare Energieeffizienzklasse gefordert wird.

(4) Sind zur Ausfuhrung eines Dienstleistungsauftrags energieverbrauchsrele-
vante Produkte erforderlich, welche unter die Absatze 1 bis 3 fallen, so ist als besonde-
re Bedingung fir die Ausfiihrung des Auftrags festzulegen, dass nur solche Produkte
verwendet werden, welche die Anforderungen der genannten Absatze erfullen, soweit
die Produkte neu sind und der Auftragnehmer sie ausschlieBlich oder teilweise zum
Zweck der Ausfiihrung der Dienstleistung erwirbt.

(5) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, die nicht unter die
Absatze 1 bis 3 fallen, oder werden Dienstleistungen beschafft, fur deren Ausfuhrung
energieverbrauchsrelevante Produkte, die nicht unter die Absatze 1 bis 3 fallen, eine
wesentliche Voraussetzung sind, soll in der Leistungsbeschreibung oder in den Ausflh-
rungsbedingungen im Hinblick auf die Energieeffizienz dieser Produkte das hdéchste
Leistungsniveau gefordert werden.

(6) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, oder werden Dienst-
leistungen beschafft, fur deren Ausfiihrung energieverbrauchsrelevante Produkte eine
wesentliche Voraussetzung sind, sind in der Leistungsbeschreibung oder an anderer
geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen von den Bietern folgende Informationen zu
fordern:

1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt angebo
tenen Produkte unterscheiden sich im zulassigen Energieverbrauch nur geringfu-
gig, und

2. in geeigneten Fallen
a) eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder

b) die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Uberpriifung
der Wirtschaftlichkeit.

(7) Der offentliche Auftraggeber darf nach Absatz 6 Ubermittelte Informationen
Uberprifen und hierzu erganzende Erlauterungen von den Bietern fordern.

(8) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, oder werden Dienst-
leistungen beschafft, fur deren Ausfilhrung die vorgenannten Produkte eine wesentli-
che Voraussetzung sind, ist im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebo-
tes die anhand der Informationen nach Absatz 6 oder der Ergebnisse einer Uberprii-
fung nach Absatz 7 zu ermittelnde Energieeffizienz als Zuschlagskriterium angemes-
sen zu berucksichtigen.

(9) Die Vorgaben aus den Absatzen 1 bis 4 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung im
konkreten Fall eine technische Unvereinbarkeit der zu beschaffenden Leistungen mit
den Eigenschaften bereits vorhandener Infrastrukturen oder Systeme mit sich bringen
wurde. Die Vorgaben aus den Absatzen 1 bis 8 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung zu
einer erheblichen Gefahr fur die 6ffentliche Sicherheit fihren oder die Reaktion auf eine
Notlage im Bereich der 6ffentlichen Gesundheit beeintréachtigen wirde.

(10) Bei der Vergabe von Auftragen fur in erheblicher Weise energieverbrauchsre-
levante Dienstleistungen ist zu prifen, ob anstelle eines herkémmlichen Vertrags zur
Erbringung der Dienstleistung mit Blick auf eine langfristige Energieeinsparung der
Abschluss eines Energieleistungsvertrages im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 8a des
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Gebaudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) gedndert worden ist,
zweckmalig ist. Die Dokumentationspflichten aus § 8 finden auf die Prifpflicht aus
Satz 1 keine Anwendung.*

2. § 81 wird durch den folgenden § 81 ersetzt:

§ 81 ”
Ubergangsbestimmung

§ 67 in der ab dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 6] gelten-
den Fassung berthrt keine Vergabeverfahren, die vor diesem Datum eingeleitet
worden sind.”

Artikel 4

Anderung der Sektorenverordnung

Die Sektorenverordnung vom 12. April 2016 (BGBI. | S. 624, 657), die zuletzt durch
Artikel 3 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 39) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltslibersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 64 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§64..%

b) Die Angabe zu § 66 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 66 (weggefallen)®.

2. § 58 wird durch den folgenden § 58 ersetzt:

§ 58,
Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Leistungen

(1) Wenn energieverbrauchsrelevante Produkte Gegenstand einer Lieferleistung
sind und fur das Produkt eine Kennzeichnungspflicht nach der Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung vom 30. Oktober 1997 (BGBI. | S. 2616), die zuletzt durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (BGBI. | S. 310) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung besteht, ist in der Leistungsbeschreibung mindestens die
untere der beiden hochsten Energieeffizienzklassen im Sinne der genannten Verord-
nung zu fordern, in denen eine wesentliche Anzahl von Produkten verfligbar ist.

(2) Bei der Beschaffung von Reifen ist in der Leistungsbeschreibung die hochste
Energieeffizienzklasse im Sinne der Verordnung (EU) 2020/740 in der jeweils gelten-
den Fassung zu fordern, sofern nicht mit Blick auf die Nasshaftungseigenschaften oder
die Abrollgerausche Griunde der 6ffentlichen Sicherheit oder der 6ffentlichen Gesund-
heit ein Absehen von dieser Anforderung rechtfertigen.
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(3) Sind energieverbrauchsrelevante Produkte Teile eines zu beschaffenden Pro-
duktpakets und besteht flir das Paket als solches eine Kennzeichnungspflicht nach der
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, so kann mit Blick auf die einzelnen von
den Absatzen 1 oder 2 erfassten Bestandteile des Pakets von der Vorgabe der Absatze
1 oder 2 abgewichen werden, wenn fur das Paket insgesamt in der Leistungsbeschrei-
bung die hochste verfligbare Energieeffizienzklasse gefordert wird.

(4) Sind zur Ausfihrung eines Dienstleistungsauftrags energieverbrauchsrele-
vante Produkte erforderlich, welche unter die Absatze 1 bis 3 fallen, so ist als besonde-
re Bedingung fiur die Ausfiihrung des Auftrags festzulegen, dass nur solche Produkte
verwendet werden, welche die Anforderungen der genannten Absatze erflllen, soweit
die Produkte neu sind und der Auftragnehmer sie ausschlieRlich oder teilweise zum
Zweck der Ausfuhrung der Dienstleistung erwirbt.

(5) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, die nicht unter die
Absatze 1 bis 3 fallen, oder werden Dienstleistungen oder Bauleistungen beschafft, fir
deren Ausflhrung energieverbrauchsrelevante Produkte, die nicht unter die Absatze 1
bis 3 fallen, eine wesentliche Voraussetzung sind, soll in der Leistungsbeschreibung
oder in den Ausfihrungsbedingungen im Hinblick auf die Energieeffizienz dieser Pro-
dukte das hochste Leistungsniveau gefordert werden.

(6) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, oder werden Dienst-
leistungen oder Bauleistungen beschafft, flir deren Ausflihrung energieverbrauchsrele-
vante Produkte eine wesentliche Voraussetzung sind, sind in der Leistungsbeschrei-
bung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen von den Bietern fol-
gende Informationen zu fordern:

1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt angebo
tenen Produkte unterscheiden sichim zulassigen Energieverbrauch nur geringfi-
gig, und

2. in geeigneten Fallen
a) eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder

b) die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Uberpriifung
der Wirtschaftlichkeit.

(7) Der Auftraggeber darf nach Absatz 6 Ubermittelte Informationen Uberprifen
und hierzu erganzende Erlauterungen von den Bietern fordern.

(8) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, oder werden Dienst-
leistungen oder Bauleistungen beschafft, fir deren Ausfihrung die vorgenannten Pro-
dukte eine wesentliche Voraussetzung sind, ist im Rahmen der Ermittlung des wirt-
schaftlichsten Angebotes die anhand der Informationen nach Absatz 6 oder der Ergeb-
nisse einer Uberpriifung nach Absatz 7 zu ermitteinde Energieeffizienz als Zuschlags-
kriterium angemessen zu berlcksichtigen.

(9) Die Vorgaben aus den Absatzen 1 bis 4 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung im
konkreten Fall eine technische Unvereinbarkeit der zu beschaffenden Leistungen mit
den Eigenschaften bereits vorhandener Infrastrukturen oder Systeme mit sich bringen
wurde. Die Vorgaben aus den Absatzen 1 bis 8 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung zu
einer erheblichen Gefahr fur die 6ffentliche Sicherheit fiihren oder die Reaktion auf eine
Notlage im Bereich der 6ffentlichen Gesundheit beeintrachtigen wiirde.

(10) Bei der Vergabe von Auftragen fur in erheblicher Weise energieverbrauchsre-
levante Dienstleistungen ist zu prifen, ob anstelle eines herkémmlichen Vertrags zur
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Erbringung der Dienstleistung mit Blick auf eine langfristige Energieeinsparung der
Abschluss eines Energieleistungsvertrages im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 8a des
Gebaudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) geandert worden ist,
zweckmaRig ist. Die Dokumentationspflichten aus § 8 sind auf die Prifpflicht aus Satz 1
nicht anzuwenden.”

2. § 64 wird durch den folgenden § 64 ersetzt:

§ 64,
Ubergangsbestimmung
§ 58 in seiner ab dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 6] gel-
tenden Fassung berihrt keine Vergabeverfahren, die vor diesem Datum eingeleitet

worden sind.“

3. § 66 wird gestrichen.

Artikel 5

Anderungen der Konzessionsvergabeverordnung

Die Konzessionsvergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBI. | S. 624, 683), die zu-
letzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 17. August 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 222) geandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Inhaltsubersicht

2. Nach § 33 wird der folgende Abschnitt 4 eingefugt:

LAbschnitt 4

Besondere Vorschriften flir energieverbrauchsrelevante Konzessionen

§ 33a
Energieverbrauchsrelevante Konzessionen

(1) Sind zur Ausfuhrung einer Dienstleistungskonzession energieverbrauchsrele-
vante Produkte erforderlich, so ist als besondere Bedingung fiir die Ausfihrung der
Konzession festzulegen, dass nur solche Produkte verwendet werden, welche die An-
forderungen der Absatze 2 bis 4 erfullen, soweit die Produkte neu sind und der Konzes-
sionsnehmer sie ausschlief3lich oder teilweise zum Zweck der Ausfiihrung der Dienst-
leistung erwirbt.

(2) Energieverbrauchsrelevante Produkte, fur die eine Kennzeichnungspflicht
nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 30. Oktober 1997 (BGBI.
| S. 2616), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (BGBI. | S.
310) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung besteht, missen mindes-
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tens die untere der beiden héchsten Energieeffizienzklassen im Sinne der genannten
Verordnung aufweisen, in denen eine wesentliche Anzahl von Produkten verfligbar ist.

(3) Reifen mussen die héchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Verordnung
(EU) 2020/740 in der jeweils geltenden Fassung aufweisen, sofern nicht mit Blick auf
die Nasshaftungseigenschaften oder die Abrollgerausche Grinde der 6ffentlichen Si-
cherheit oder der 6ffentlichen Gesundheit ein Absehen von dieser Anforderung recht-
fertigen.

(4) Sind energieverbrauchsrelevante Produkte Teile eines zu verwendenden Pro-
duktpakets und besteht flr das Paket als solches eine Kennzeichnungspflicht nach der
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, so kann mit Blick auf die einzelnen von
den Absatzen 2 oder 3 erfassten Bestandteile des Pakets von der Vorgabe der Absatze
2 oder 3 abgewichen werden, wenn das Paket insgesamt die héchste verfugbare Ener-
gieeffizienzklasse aufweist.

(5) Sind zur Ausfiihrung einer Dienstleistungs- oder einer Baukonzession ener-
gieverbrauchsrelevante Produkte, die nicht unter die Abséatze 2 bis 4 fallen, eine we-
sentliche Voraussetzung, sollen diese Produkte im Hinblick auf ihre Energieeffizienz
das hochste Leistungsniveau aufweisen.

(6) Sind zur Ausfilhrung einer Dienstleistungs- oder einer Baukonzession ener-
gieverbrauchsrelevante Produkte eine wesentliche Voraussetzung, sind in der Leis-
tungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen von
den Bietern folgende Informationen Uber die fur die Ausfuhrung verwendeten Produkte
zu fordern:

1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt angebo
tenen Produkte unterscheiden sichim zulassigen Energieverbrauch nur geringfu-
gig, und

2. in geeigneten Fallen
a) eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder

b) die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Uberpriifung
der Wirtschaftlichkeit.

(7) Der Konzessionsgeber darf nach Absatz 6 Ubermittelte Informationen Gberpri
fen und hierzu ergdnzende Erlauterungen von den Bietern fordern.

(8) Sind energieverbrauchsrelevante Produkte eine wesentliche Voraussetzung
fur die Ausflihrung einer Dienstleistungskonzession oder einer Baukonzession, ist die
anhand der Informationen nach Absatz 6 oder der Ergebnisse einer Uberpriifung nach
Absatz 7 zu ermittelnde Energieeffizienz als Zuschlagskriterium angemessen zu be-
rucksichtigen.

(9) Die Vorgaben aus den Absatzen 1 bis 4 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung im
konkreten Fall eine technische Unvereinbarkeit der zu beschaffenden Leistungen mit
den Eigenschaften bereits vorhandener Infrastrukturen oder Systeme mit sich bringen
wurde. Die Vorgaben aus den Absatzen 1 bis 8 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung zu
einer erheblichen Gefahr fur die 6ffentliche Sicherheit fihren oder die Reaktion auf eine
Notlage im Bereich der 6ffentlichen Gesundheit beeintréachtigen wirde.

(10) Bei der Vergabe von in erheblicher Weise energieverbrauchsrelevanten
Dienstleistungskonzessionen ist zu prifen, ob anstelle eines herkdmmlichen Konzessi-
onsvertrags zur Erbringung der Dienstleistung mit Blick auf eine langfristige Energieein-
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sparung der Abschluss eines Energieleistungsvertrages im Sinne von § 3 Absatz 1
Nummer 8a des Gebaudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) ge-
andert worden ist, zweckmalRig ist. Die Dokumentationspflichten aus § 6 sind nicht auf
die Prifpflicht aus Satz 1 anzuwenden.”

2. Der bisherige Abschnitt 4 wird zu Abschnitt 5.

3. § 34 wird durch den folgenden § 34 ersetzt:

§ 3411
Ubergangsbestimmung

§ 33a beruhrt keine Vergabeverfahren, die vor dem ...[einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 6] eingeleitet worden sind.”

4. § 37 wird gestrichen.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiundung in Kraft.

EU-Rechtsakte:

Richtlinie (EU) 2023/1791 des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energie-
effizienz und zur Anderung der Verordnung (EU) 2023/955 (ABI. L 231/1 vom 20.9.2023).

Verordnung (EU) 2020/740 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020 tGiber die Kennzeich-
nung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur Anderung der Verordnung (EU)
2017/1369 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 (ABI. L 177 vom 5.6.2020, S. 1; L 241 vom
27.7.2020, S. 46; L 147 vom 30.4.2021, S. 23; L 382 vom 28.10.2021, S. 52).

Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 Uber die Gesamt-
energieeffizienz von Gebauden (ABI. L vom 8.5.2024, S. 1).
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Europaische Union hat zur Umsetzung des EU-Klimaziels zur Senkung der Treibhaus-
gase auf mindestens 55 Prozent bis zum Jahr 2030 eine novellierte Energieeffizienzrichtli-
nie (EED) am 23. September 2023 im Amtsblatt der Europaischen Union verdéffentlicht; die-
se ist am 10. Oktober 2023 in Kraft getreten. Mit der Neufassung werden gegenuber der
friher geltenden EU-Richtlinie die Energieeffizienzziele deutlich angehoben, die Energieef-
fizienzanforderungen ambitionierter ausgestaltet und der Anwendungsbereich insbesonde-
re bei der Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand deutlich tber den Bund hinaus auf Lander,
Kommunen und sonstige 6ffentliche Einrichtungen erweitert. Die Neufassung wurde mit
dem Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz (Energieeffizienzgesetz) bereits in weiten
Teilen in nationales Recht umgesetzt. Allerdings sind zur vollstdndigen Umsetzung in natio-
nales Recht weitere Umsetzungsakte erforderlich. Dieser Gesetzentwurf dient daher der
EED-Umsetzung in nationales Recht, insbesondere der Ersetzung der Energieeffizienz-Zie-
le durch den in Artikel 3 EED festgelegten Grundsatz ,Energieeffizienz an erster Stelle®, der
Anderungen der Regelungen im Bereich der Energieaudits fiir Unternehmen nach Art. 11
EED sowie weiterer Anpassungen im Gesetz. Weiterhin missen Anforderungen aus Art. 7
EED an die Vergabe offentlicher Auftrage und Konzessionen in nationales Recht umgesetzt
werden.

Das Gesetz soll zudem in erheblichem Mal3e zur Entburokratisierung beitragen und da-
durch Burokratielasten fur Unternehmen und die offentliche Hand reduzieren. Ziel ist es, die
Energieeffizienz zu verbessern und zugleich unnétige Pflichten zu beseitigen.

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefahrdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Re-
solution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 , Trans-
formation unserer Welt: die Agenda 2030 flr nachhaltige Entwicklung® und tragt insbeson-
dere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 7 bei, den Zugang zu bezahlbarer, verlassli-
cher, nachhaltiger und moderner Energie fur alle zu sichern. Im Sinne des systemischen
Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele tragt der Entwurf gleichzeitig zur rechtzeitigen
Umsetzung der Zielvorgabe 16.6 bei, ,leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und transpa-
rente Institutionen auf allen Ebenen auf[zu]bauen®. Die in dem Entwurf enthaltenen Vorga-
ben an die Vergabe o6ffentlicher Auftrage tragen zur Umsetzung der Zielvorgabe 12.7 bei,
der zufolge in der 6ffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren geférdert werden sollen.
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Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Im Einzelnen werden zu diesem Ziel

- die Vorschriften des in Art. 3 EED festgelegten Grundsatzes ,Energieeffizienz an erster
Stelle“ im Gesetz umgesetzt, in dem er an die Stelle der Zielvorschriften tritt (§ 4),

- die Vorschriften zur Einsparverpflichtung mit dem Ziel des Burokratieabbaus gestrichen (§
5),

- die Vorschriften zur Umsetzung der in Art. 5 EED festgelegten Vorreiterrolle des offentli-
chen Sektors im Bereich der Energieeffizienz den Erfordernissen des EU-Rechts angepasst

(§ 6),

- die Aufgaben der Bundesstelle fir Energieeffizienz (BfEE) angepasst (§ 7) dies umfasst
auch die Aufgabe zu Aufbau, Betrieb und Wartung der Datenbank zur Umsetzung von Art.
22 der Europaischen Gebauderichtlinie (§ EDL-G),

- die Anforderungen fiir Unternehmen an die Einrichtung und Umsetzung von Energie- und
Umweltmanagementsystemen weiter an Art. 11 EED angepasst (§§ 8 und 9),

- die Anforderungen fur Unternehmen zu Rechenzentren (§§ 11 bis 13) und zur Abwarme
(8§ 16 und 17) angepasst,

- die Vorschriften fur Stichprobenkontrollen durch das BAFA erweitert, um einen ordnungs-
gemalen Vollzug zu gewahrleisten (§ 18),

- die Vorschriften zum Anwendungsbereich (§ 2), zu Begriffsbestimmungen (§ 3), zu Bul3-
geldern (§ 19) und zu weiteren Schlussbestimmungen (§§ 20 und 21) angepasst,

- Vorgaben aus Art. 7 EED an die Berticksichtigung der Energieeffizienz bei der Vergabe
offentlicher Auftrage und Konzessionen umgesetzt durch die Neufassung von Normen in
der Vergabeverordnung (§ 67) und der Sektorenverordnung (§ 58) sowie durch Einfiihrung
einer neuen Norm in die Konzessionsvergabeverordnung (§ 33a).

Die Anderung der vergaberechtlichen Rechtsverordnungen gemeinsam mit der Anderung
formeller Gesetze entspricht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Zwar sind Gesetze und
Verordnungen grundsatzlich verfahrensmaRig zu trennen. Die Durchbrechung dieses
Grundsatzes durch die Bestimmung einer vom Parlament erlassenen Norm zur Verordnung
kann nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts allerdings hingenommen
werden, wenn es sich um eine Anpassung im Rahmen einer Anderung eines Sachbereichs
durch den Gesetzgeber handelt. Vorliegend dienen sowohl die in dem Gesetz enthaltenen
Anderungen formeller Gesetze als auch die Anderung der vergaberechtlichen Rechtsver-
ordnungen der Umsetzung von Anforderungen der EED, die dazu auch noch dringlich ist.
Hinzu kommt hier, dass die Vergabeverordnungen auch bei einem Erlass durch die Bun-
desregierung gemaf § 113 Satz 3 bis 7 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen
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dem Bundestag zuzuleiten waren und von diesem geandert oder abgelehnt werden kénn-
ten.

1. Alternativen

Keine, insbesondere ist die Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie in nationales
Recht fur die Mitgliedstaaten verbindlich.

Iv. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich fur dieses Gesetz aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (GG). Das vorliegende Gesetz fallt in den Bereich
des Rechts der Wirtschaft, das auch die Energiewirtschaft einschlieRlich der Erzeugung und
Verteilung von Energie sowie die Vorschriften Uber die Vergabe offentlicher Auftrage um-
fasst. Eine bundesgesetzliche Regelung im Sinne des Artikels 72 Absatz 2 GG ist zur Wah-
rung der Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich. Die Anforderungen zur Durchfihrung
von Energieaudits in den Unternehmen sind bundeseinheitlich zu regeln. Ein Bezug auf
Landesgrenzen wirde zu Wettbewerbsverzerrungen in der Wirtschaft fihren. Mit Blick auf
die enthaltenen Normen betreffend die Vergabe &ffentlicher Auftrage ist eine bundesge-
setzliche Regelung ebenfalls erforderlich. Im vergaberechtlichen Oberschwellenbereich
wuirden divergierende Regelungen auf Bundes- und Landerebene in einem eng verflochte-
nen Wirtschaftsraum wie der Bundesrepublik Deutschland zu grundsatzlich unterschiedli-
chen wettbewerbs- und vergaberechtlichen Standards fuhren, was weder im Interesse des
Bundes noch der Lander hingenommen werden kdnnte und eine unzumutbare Behinderung
fur Unternehmen darstellen wirde, die sich bundesweit und Uber Landesgrenzen hinweg
um Offentliche Auftrdge und Konzessionen bewerben. Eine verbindliche bundeseinheitliche
Regelung im Oberschwellenbereich ist daher unerlasslich. Die Gesetzgebungskompetenz
I&sst sich auch aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG herleiten. Die Bestimmungen des
EDL-G fallen in den Bereich der Luftreinhaltung, denn das Ziel dieses Gesetzes ist die Stei-
gerung der Energieeffizienz insbesondere in den Verbrauchssektoren, um einen nachhalti-
gen Energieeinsatz zu erreichen und so das Klima als Teil der naturlichen Umwelt zu schit-
zen. Ziel und Gegenstand dieses Gesetzes sind folglich auch der Klimaschutz und damit
der Schutz der naturlichen Zusammensetzung der Luft.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europdischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf dient insbesondere der Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie
(Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Septem-
ber 2023 zur Energieeffizienz und zur Anderung der Verordnung (EU) 2023/955).

Der Anwendungsbereich volkerrechtlicher Vertrage wird durch diesen Entwurf nicht berthrt.

VL. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Bei der Umsetzung der Vorgaben aus Art. 7 EED an die Berucksichtigung der Energieeffizi-
enz bei der Vergabe offentlicher Auftrage und Konzessionen wurde darauf geachtet, durch
strenge Umsetzung im Verhaltnis 1:1 und mdglichst weitgehenden Riickgriff auf bereits
bestehende Vorgaben eine weitere Verkomplizierung der 6ffentlichen Auftragsvergabe so
weit wie moglich zu vermeiden.
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Das Gesetz hat sonst keine relevanten Auswirkungen im Bereich der Vereinfachung des
Rechts und des Verwaltungsvollzugs.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinn der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung dient.

Indem der Entwurf weitere Anforderungen der EU-Energieeffizienzrichtlinie in nationales
Recht umsetzt, leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel 7 ,Zugang
zu bezahlbarer, verlasslicher, nachhaltiger und moderner Energie fir alle sichern®. Dieses
Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seinen Zielvorgaben 7.1 bis 7.3, bis 2030 den allgemeinen
Zugang zu bezahlbaren, verlasslichen und modernen Energiedienstleistungen zu sichern,
den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich zu erhéhen und die welt-
weite Steigerungsrate der Energieeffizienz zu verdoppeln. Der Gesetzentwurf fordert die
Erreichung dieser Zielvorgaben, indem er die Energieauditverpflichtung effektiv ausgestal-
tet und hierdurch Investitionen in EnergieeffizienzmalRnahmen erleichtert.

Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele leistet der Entwurf
damit gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung von Ziel 13 ,Umgehend MalRnahmen zur
Bekampfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen®. Dieses Ziel verlangt
mit seiner Zielvorgabe 13.3, die Aufklarung und Sensibilisierung sowie die personellen und
institutionellen Kapazitaten im Bereich der Abschwachung des Klimawandels, der Klimaan-
passung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Friihwarnung zu verbessern.
Der Entwurf fordert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er Anreize setzt, die zur Stei-
gerung der Energieeffizienz im Stromsektor und damit Gber sinkende Stromverbrauche ei-
nen Beitrag zum Anstieg der erneuerbaren Energien beim Bruttostromverbrauch leisten.
Durch die Senkung von Energieverbrauchen sinken auch die Treibhausgasemissionen und
damit die Emission von Luftschadstoffen. Die Steigerung der Energieeffizienz in den Sekto-
ren Gebdude und Industrie in Deutschland flihrt zu sinkendem Energieverbrauch und
gleichzeitig zu steigenden Anteilen von Erneuerbaren Energien am Brutto-Endenergiever-
brauch.

Damit tragt das Regelungsvorhaben gleichzeitig zur Erreichung von Ziel 8 bei, dauerhaftes,
inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschaftigung und men-
schenwdirdige Arbeit fur alle zu férdern. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seinen Ziel-
vorgaben 8.2 und 8.5, eine hdhere wirtschaftliche Produktivitat durch Diversifizierung, tech-
nologische Modernisierung und Innovation zu erreichen und bis 2030 produktive Vollbe-
schaftigung zu erreichen. Der Entwurf fordert die Erreichung dieser Zielvorgaben, indem er
Wirtschaftswachstum mit relativ sinkendem Energieverbrauch erméglicht und gleichzeitig
zur Steigerung der Beschaftigung beitragt, da er Innovationen férdert und neue Geschéafts-
felder erschlie3en hilft.

Mit der Anforderung an Unternehmen ein Energieaudit durchzufihren werden diese zur
systematischen Analyse ihre Energieverbrauche und zu neuen Lésungen bei ihren Prozes-
sen mit dem Ziel der Energieverbrauchssenkung angehalten. Damit tragt der Entwurf auch
zur Erreichung von Zielvorgabe 16.6 bei, leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und trans-
parente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen. Der Entwurf fordert die Erreichung die-
ser Zielvorgabe, indem er insbesondere die Aufgaben der beim Bundesamt fur Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle eingerichteten Bundesstelle flir Energieeffizienz klarstellt und die or-
ganisatorischen und personellen Anforderungen an die Durchfihrung des Energieaudits
praziser ausgestaltet.

Damit bertcksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen fir nachhalti-
ge Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der fur die Erfullung von Ziel und
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist.
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Die in dem Entwurf enthaltenen Vorgaben an die Vergabe 6ffentlicher Auftrage tragen zur
Umsetzung der Zielvorgabe 12.7 bei, der zufolge in der 6ffentlichen Beschaffung nachhalti-
ge Verfahren geférdert werden sollen.

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS ,(1.) Nachhaltige Entwick-
lung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwen-
den®, ,(2.) Global Verantwortung wahrnehmen®, ,(3.) Natlrliche Lebensgrundlagen erhal-
ten“, ,(4.) Nachhaltiges Wirtschaften starken“ und ,(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer
offenen Gesellschaft wahren und verbessern®.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Um die im EnEfG neu hinzugekommenen Aufgaben verwaltungsseitig umzusetzen, ent-
steht dem Bund personeller Mehraufwand mit jahrlichen Kosten in Héhe von 1,1 Millionen
Euro.

Ein finanzieller und (plan-)stellenmaRiger Mehrbedarf im Bereich des Bundes ist unabhan-
gig davon, ob er durch die geplanten MaRnahmen selbst oder durch den die MaRnahmen
begleitenden Verwaltungsaufwand hervorgerufen wird, im jeweils betroffenen Einzelplan
gegenzufinanzieren.

4. Erfillungsaufwand

Erfiillungsaufwand fiir die Biirgerinnen und Biirger

Ein Erfullungsaufwand fur die Blrgerinnen und Blrger entsteht nicht.

Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Durch die Anderungen ergibt sich eine Reduzierung des jahrlichen Erfiillungsaufwandes fur

die Wirtschaft in H6he von rund 834 Mio. €. Weiterhin entsteht ein zusatzlicher, einmaliger
Erfillungsaufwand fiir die Wirtschaft in Héhe von rund 28 Mio. €.

Artikel 1
Jahrlicher Aufwa
Fall (Mi
Artikel Regelungsentwurf; Ecracr)mlfos(terlmnurf
Ifd. Nr. Norm (§8§); Bezeichnung der IP Jahrliche Fallzahl und Einheit . P
Voraabe de (Wirt-schafts
& zweig) + Sachko
in Euro)
§4 En.EfG:.Etewel.'.tung von Nein 42 Unterneh- 346.689
Energieeffizienzlosungen men
§ 8 EnEfG; Einrichtung von Unterneh-
Energie- oder Umweltmanage- Nein 8.679 men 45.000,00 €
ment-systemen
§ 9 EnEfG; Umsetzungsplane
von Endenergieeinsparmal3- Ja 52.311 ir;t:rneh 161,50 €
nahmen
§ 13 EnEfG; Mitwirkungspflicht Ia
Betreiber von Informations-
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technik

§ 16 EnEfG; Kosten-Nutzen- Ia 490 Unterneh- 52677 €
Analysen men

§ }7 EnEfG; Plattform flr Ab- Nein 0 Unterneh- 0,00 €
warme men

Summe (in Tsd. Euro)

davon aus Informationspflich-
ten (IP)

Durch die Umsetzung des Grundsatzes ,Energieeffizienz an erster Stelle“ in § 4 EnEfG wer-
den juristische Personen zukinftig dazu verpflichtet sowohl bei energiebezogenen als auch
nicht-energiebezogenen Planungs- und Investitionsentscheidungen eine Kosten-Nutzen-
Analyse durchzufiihren. Der Schwellenwert liegt dabei bei mehr als 100 Mio. Euro. Die jahr-
liche geschatzte Menge an Projekten oberhalb dieser Summe liegt bei 42. Um die Kosten-
Nutzen-Analyse durchzufuhren kann die Wirtschaft entweder auf externe Dienstleistende
oder eigenes Personal zurtickgreifen. Hierzu werden auf Grundlage von Expertenschatzun-
gen die folgenden Aufwande angenommen:

Der Zeitaufwand zur Vor- und Nachbereitung der Durchfuhrung einer Kosten-Nutzen-Analy-
se liegt beim 23,40 Stunden pro Fall.

Zeitaufwand intern:

Aktivitat min h
1. Einarbeitung in Informationspflicht 60

2. Datenbeschaffung 120

4. Berechnungen durchfiihren 240

5. Uberprifen der Daten und Eingabe 60

7. Aufbereitung der Daten 300
8. Datenutbermittlung und Verdffentli- | 12
chung

9. Interne Sitzungen 600
12. Kopieren, Archivieren, Verteilen 12

1404 23,40

Im Schnitt werden zwei Vollzeitmitarbeitende mit hoher Qualifikation benétigt, um die Kos-
ten-Nutzen-Analyse fiir ein Projekt mit Kosten von mehr als 100 Millionen Euro zu erstellen.
Deren Stundensatz liegt bei 62,40 € pro Stunde. Der Zeithorizont liegt dabei bei 1600 Ar-
beitsstunden, was einem Arbeitsjahr entspricht. Damit entstehen Gesamtkosten in Hohe
von 402.280 Euro pro Fall, wenn die Kosten-Nutzen-Analyse von eigenem Personal durch-
gefuhrt wird. Bei der Beauftragung eines externen Dienstleistenden zur Erstellung der Kos-
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ten-Nutzen-Analyse muss auch eigenes Personal eingebunden werden. Die Vorarbeiten,
Betreuung und Nacharbeiten umfassen dabei 13,13 Stunden pro Fall und werden ebenfalls
von zwei Vollzeitmitarbeitenden mit hoher Qualifikation ausgefiihrt.

Zeitaufwand extern: min h

19.Beschaffen von Dienstleistungen 300

8. Datenubermittlung und Veroffentli- | 12

chung

10. Interne Sitzungen 480
11. Ausflhren von Zahlungsanweisun- | 4
gen

12. Kopieren, Archivieren, Verteilen 12

808 13,47

Wie auch bei der Durchflihrung der Kosten-Nutzen-Analyse mit eigenem Personal, liegt der
Zeithorizont bei der Erarbeitung durch einen externen Dienstleistenden bei 1600 Arbeits-
stunden. Die Lohnkosten pro Stunde liegen dabei bei 181,41 Euro. In der Gesamtsumme
entstehen Kosten pro Fall in Hohe von 291.076 Euro. Unter der Annahme, dass eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse genauso wahrscheinlich vom eigenen Personal als auch von externen
Dienstleistenden durchgeflihrt werden kann, entsteht der Wirtschaft ein Erfillungsaufwand
in Héhe von etwa 14,5 Millionen Euro.

Durch die Anderung des Energieverbrauchsschwellwerts in § 8 Absatz 1 EnEfG wird nach
Auswertung der Datenbank im BAFA fiir die Unternehmen, die bislang unter die Energieau-
dit-Pflicht (Nicht-KMU) fielen und der Datenbank fur die Durchfihrung von Energieberatun-
gen in Anlagen und Systemen (KMU), einer entsprechenden Aufteilung auf die WZ-Katego-
rien und einem Hochskalieren auf die Grundgesamtheit der Unternehmen in Deutschland
gemaly Unternehmensregister des Statistischen Bundesamtes sowie basierend auf der
Energiemanagementstudie® und dem im Zuge des Projektes entwickelten Analysetools,
kann davon ausgegangene werden, dass rund 12 100 unter die Pflicht fallen. Weiterhin wird
angenommen, dass etwa 40 Prozent dieser Unternehmen entweder bereits ein Energie-
oder Umweltmanagementsystem betreiben. Demnach verbleiben rund 8 700 Unternehmen
verpflichtet. Die durchschnittlichen Kosten (Ersteinrichtung, Betrieb) flr ein Energiemana-
gementsystem betragen 45 000 € im Jahr. Der Wirtschaft entsteht damit ein jahrlicher Erful-
lungsaufwand von rund 390,6 Mio. €.

Nach § 9 Absatz 1 EnEfG werden Unternehmen mit einem jahrlichen durchschnittlichen
Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre
von mehr als 2,77 Gigawattstunden verpflichtet, konkrete, durchflihrbare Umsetzungsplane
zu erstellen und zu veréffentlichen flr alle als wirtschaftlich identifizierten Endenergieein-
sparmaflnahmen in den Energie- oder Umweltmanagementsystemen nach § 8 Absatz 1
EnEfG, Energiemanagementsystemen nach § 8 Absatz 3 EDL-G, und Energieaudits nach
§ 8 Absatz 1 Satz 1 EDL-G. Bezuglich des Erfiillungsaufwands fur die betroffenen Unter-
nehmen wird der nachfolgende, eher geringe Aufwand angenommen, da die Erstellung von
Umsetzungs- bzw. Aktionsplanen bereits Bestandteil eines Energieaudits bzw. eines Ener-

*www.bfee-online.de/SharedDocs/Downloads/BfEE/DE/Energiedienstleistungen/
studie_wirkung_enm_systeme_2022.pdf;jsessionid=D5EBB3B083B0775436FB1442C13C8D73.intranet24
27?7 __blob=publicationFile&v=2
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gie- oder Umweltmanagementsystems ist (vgl. fur Energieaudits nach DIN 16247-1:2022 —
Nummer 5.8.2 Buchstabe a Nummer 2, Buchstabe d Nummer 1; vgl. fir Energiemanage-
mentsystem ISO 50001:2018-12 — Nummer 6.2.3) und der Mehraufwand lediglich aus der
Zusammenfassung der Daten in einem Plan, entsprechend den Wirtschaftlichkeitskriterien
nach § 9 EnEfG, besteht. Auch das Erfordernis der externen Bestatigung ist mit der Ande-
rung entfallen. Der Personalaufwand wird daher mit 303,42 € jahrlich fir die Erstellung der
Umsetzungsplane angesetzt. Fir die Aktualisierung der Umsetzungsplane wird ein zusatzli-
cher jahrlicher Personalaufwand pro Unternehmen in H6he von 120,72 € angesetzt. Es wird
angenommen, dass 10 Prozent der nach § 9 Absatz 1 verpflichteten Unternehmen ein Um-
weltmanagementsystem eingerichtet haben und Energieaudits durchfiihren und damit nach
dem neuen § 9 Absatz 6 EnEfG von der Verpflichtung befreit sind, mithin rund 54 200 Unter-
nehmen verpflichtet sind.

Durch die Anderung in § 13 erhalten Betreiber von Informationstechnik Mitwirkungspfichten
gegeniuber dem Betreiber des Rechenzentrums, der hierdurch verursachte Aufwand wird
als geringfligig eingeschatzt, da nur wenige Informationen zu beschaffen sind und die Zahl
der Falle ebenfalls als gering angenommen wird.

Durch die Anderung in § 16 und den Fokus auf die Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen
fur Betreiber von grof3en Industrieanlagen, groRen Versorgungseinrichtungen sowie grof3en
Rechenzentren reduziert sich der Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft erheblich. Adressiert
werden nur noch grof3e Industrieanlagen, groRe Energieversorgungseinrichtungen und
grol’e Rechenzentren, die neu gebaut oder modernisiert werden. Diese haben die Pflicht
eine Kosten-Nutzen-Analyse zur Nutzung der technisch unvermeidbaren Abwarme durch-
zufiihren, die den Anforderungen des Anhangs Xl der Richtlinie (EU) 2023/1791 entspricht.

Die Betreiber haben die Mdglichkeit zu entscheiden, ob sie die Kosten-Nutzen-Analyse mit
eigenem Personal durchfihren oder an einen externen Dienstleistenden vergeben.

Im Schnitt wird die Durchfihrung einer Kosten-Nutzen-Analyse etwa 6 Wochen betragen
und zwei Vollzeitmitarbeitende mit hoher Qualifikation binden. Pro Fall entstehen Gesamt-
kosten i.H.v. 26.117 Euro.

Zeitaufwand — eigenes Personal:

Aktivitat min h

1. Einarbeitung in Informationspflicht 2400 40

2. Datenbeschaffung 6000 100

4. Berechnungen durchfihren 2400 40

5. Uberprifen der Daten und Eingabe 480 8

7. Aufbereitung der Daten 480 8

8. Datenubermittlung und Verdéffentlichung 20 0,33

9. Interne Sitzungen 780 13

12. Kopieren, Archivieren, Verteilen 10 0,17
12570 209,50
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Bei der Beauftragung eines externen Dienstleistenden zur Erstellung der Kosten-Nutzen-
Analyse muss auch eigenes Personal eingebunden werden. Die Vorarbeiten, Betreuung
und Nacharbeiten umfassen dabei 53,83 Stunden pro Fall und werden ebenfalls von zwei
Vollzeitmitarbeitenden mit hoher Qualifikation ausgeftihrt. Pro Fall entstehen Gesamtkosten
in H6he von 79 237 Euro.

Zeitaufwand - extern: min h

19.Beschaffen von Dienstleistungen 2400 40

8. Datenubermittlung und Verdéffentlichung 20 0,33

10. Externe Sitzungen 780 13

11. Ausflhren von Zahlungsanweisungen 20 0,33

12. Kopieren, Archivieren, Verteilen 10 0,17
3230 53,83

Unter der Einbeziehung einer Neubau- und Modernisierungsrate liegt die angenommene
Anzahl an Industrieanlagen mit mehr als 8 Megawatt durchschnittlichem, jahrlichen Ge-
samtenergieinput bei 50. Unter der Annahme, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse genauso
wahrscheinlich vom eigenen Personal als auch von externen Dienstleistenden durchgefuhrt
werden kann, entstehen den Betreibern ein Erfullungsaufwand in Héhe von rund 2,6 Millio-
nen Euro.

Unter der Einbeziehung einer Neubau- und Modernisierungsrate liegt die angenommene
Anzahl an Energieversorgungseinrichtungen mit mehr als 7 Megawatt durchschnittlichem,
jahrlichen Gesamtenergieinput bei 350. Unter der Annahme, dass eine Kosten-Nutzen-Ana-
lyse genauso wahrscheinlich vom eigenen Personal als auch von externen Dienstleisten-
den durchgefuhrt werden kann, entstehen den Betreibern ein jahrlicher Erfullungsaufwand
in Hohe von rund 18,4 Millionen Euro.

Unter der Einbeziehung einer Neubau- und Modernisierungsrate liegt die angenommene
Anzahl an Rechenzentren mit mehr als 1 Megawatt nicht redundanter elektrischen Nennan-
schlussleistung bei 90. Unter der Annahme, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse genauso
wahrscheinlich vom eigenen Personal als auch von externen Dienstleistenden durchgefiihrt
werden kann, entstehen den Betreibern ein jahrlicher Erflllungsaufwand in Héhe von rund
4,7 Millionen Euro.

Der Wirtschaft entsteht somit ein jahrlicher Erfiillungsaufwand in Hohe von etwa 25,8 Millio-
nen Euro fiir die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben aus § 16.

Durch die Anderungen in § 17 EnEfG entfallen verbindliche Berichtspflichten fur die Wirt-
schaft, der zwingende Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft reduziert sich hierdurch auf null.

Fir die Wirtschaft ergibt sich daher nach Artikel 1, in der Gesamtheit, die nachfolgende An-
derung des jahrlichen Erflllungsaufwandes:

Summe Erfillungsaufwand Wirtschaft EnEfG a. F. (§§ 8,9, 1 316 500 00

16 und 17) 0 Euro pro Jahr

Summe Erflllungsaufwand Wirtschaft EnEfG — neu 439 375 000 Euro pro Jahr




-10 -

Bearbeitungsstand: 01.12.2025 21:11

Anderung Erfiillungsaufwand Wirtschaft EnEfG

-877 125 000 Euro pro Jahr

Artikel 2

Jahrlicher Aufwa

Artikel Regelungsentwurf; E;E:I?cl:s(tl\e{lr:nurtoe

Ifd. Nr. Norm (§§); Bezeichnung der IP Jahrliche Fallzahl und Einheit ) P
Voreabe de (Wirt-schafts
& zweig) + Sachko

in Euro)

§8 EDL"—G Verpflichtung %ur ‘ Unterneh-

Durchflihrung von Energieau- Nein 44.723

. . . men 3.162,50

dits; Verpflichtungsbefreiung

§ 8b EDL-G Abs. 3; Anforde- Enercieaudi-

rungen an die das Energieau- Nein 3.835 torer? 853 60

dit durchfihrenden Personen !

§ 8c Abs. 1 EDL-G; Nachweis- Unterneh-

flhrung s >6.783 men 15,60

Summe (in Tsd. Euro)

davon aus Informationspflich-

ten (IP)

Gemal § 8 Absatz 1i. V. m. § 1 Nummer 4 EDL-G werden Unternehmen, mit einem jahrli-
chen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten drei abge-
schlossenen Kalenderjahre von mehr als 2,77 Gigawattstunden verpflichtet eine Energieau-
dit durchzufuhren.

Nach Auswertung der Datenbank im BAFA flir die Unternehmen, die bislang unter die Ener-
gieaudit-Pflicht (Nicht-KMU) fielen und der Datenbank fur die Durchfuhrung von Energiebe-
ratungen in Anlagen und Systemen (KMU), einer entsprechenden Aufteilung auf die WZ-Ka-
tegorien und einem Hochskalieren auf die Grundgesamtheit der Unternehmen in Deutsch-
land gemal Unternehmensregister des Statistischen Bundesamtes sowie basierend auf
der Energiemanagementstudie® und dem im Zuge des Projektes entwickelten Analysetools,
kann davon ausgegangene werden, dass rund 56 800 Unternehmen verpflichtet sind. Von
diesen verpflichteten Unternehmen fallen ca. 12 100 Unternehmen unter die Pflicht zur Ein-
fuhrung eines Energie- oder Umweltmanagementsystem nach § 8 Absatz 1 EnEfG, da die-
se einen durchschnittlichen jahrlichen Energieverbrauch von ber 7,5 Gigawattstunden
haben und damit keine Energieaudits durchfihren missen. Insofern waren ca. 44 700 Un-
ternehmen insgesamt zur Durchfuhrung von Energieaudits nach § 8 Absatz 1 i. V. m.
§ 1 Nummer 4 EDL-G verpflichtet.

fwww.bfee-online.de/SharedDocs/Downloads/BfEE/DE/Energiedienstleistungen/
studie_wirkung_enm_systeme_2022.pdf;jsessionid=D5EBB3B083B0775436FB1442C13C8D73.intranet24
27?7 __blob=publicationFile&v=2
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Die Kosten fir die Durchfihrung eines Energieaudits belaufen sich nach Auswertung der
vorhandenen Datenbank im BAFA auf etwa 11 500 Euro. Hinzu kommt durch die Erweite-
rung der Anforderungen an Energieaudits gemal § 8a Absatz 4 Nummer 4 EDL-G ein er-
héhter Aufwand fiir die Durchfihrung der Energieaudits. Hierzu wird fiir die Anforderung ein
Mehraufwand von pauschal 10 Prozent angesetzt, was Kosten in Hohe von 1 150 Euro pro
Energieaudit entspricht. Die Kosten fir die Durchfiihrung eines Energieaudits entsprechen
mithin 12 650,00 Euro (11 500 Euro +1 150 Euro). Insgesamt entstehen bei den betroffenen
44 700 Unternehmen damit Kosten in Héhe von rund 565,7 Millionen Euro (44 723 x
12 650,00 Euro = 565 745 950 Euro) pro Energieauditzyklus von vier Jahren. Der jahrliche
Erflllungsaufwand fir § 8 EDL-G belauft sich mithin auf rund 141,4 Millionen Euro
(565 745 950 Euro/4 = 141 436 488 Euro).

Der Erfullungsaufwand fur die Erbringung der Nachweispflicht durch Eintragung in die Ener-
gieeffizienz-Expertenliste flir Forderprogramme des Bundes nach § 8b Absatz 3 Satz 3
EDL-G betragt einmalig rund 28,1 Mio. € und jahrlich rund 3,3 Mio. € bei derzeit 3.835 gelis-
teten Energieauditoren.

Die Kosten flr die Meldung des Energieverbrauchs nach § 8c Absatz 1 EDL-G belaufen sich
fur die rund 56.800 Unternehmen auf jahrlich rund 886 000 €, hierfir wurde ein Personalauf-
wand von 62,40 € angesetzt. Bei diesen Kosten handelt es sich um Informationspflichten.

Fir die Wirtschaft ergibt sich daher nach Artikel 2, in der Gesamtheit, die nachfolgende An-
derung des jahrlichen Erflllungsaufwandes:

Erfillungsaufwand Wirtschaft EDL-G a. F. 102 400 000 Euro pro Jahr

Erfillungsaufwand Wirtschaft EDL-G — neu 145 600 000 Euro pro Jahr

Anderung Erfiillungsaufwand Wirtschaft EDL-G neu +43 200 000 Euro pro Jahr

Artikel 5
Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
pro Fall - pro Fall
(Minuten * I‘Ejffglrllijcnhir- (Minuten *
Artikel Rege- Jahrlich Lohnkos- fw gd Ei i Lohnkos-
lungsentwurf; Fa I{ |ch|e ten pro au Tag mn;al—ll- ten pro
i Norm (88); IP alza Stunde (i e ge ral- Stunde 2
Nr. . und Ein- . Euro) oder | zahl und )
Sl heit (Wirt- eringfii- | Einheit (Wirt-
der Vorgabe schafts- »gering schafts-
- gig“ (Be- .
zweig) + griindung) zweig) +
Sachkos- Sachkos-
tenin tenin
Euro) Euro)
Artikel 5; 8 33a
Abs. 6 und 7
KonzVgV;
Vorlage von »geringfu-
Nachweisen gig” (ge-
2.1 . . Ja .
bei energie- ringe Fall-
verbrauchsre- zahl)
levanten Kon-
zessionen
(Neu) (a%*)
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Ifd.
Nr.

Artikel Rege-
lungsentwurf;

Norm (88);

Bezeichnung
der Vorgabe

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
(I\ﬁirr?uf:r']' . | Jahrlicher
Lohnkos- Erfillungs-
ten pro aufwand
Stunde E(in ')Fsc(ij
. uro) oder
Wirt- Y
sc(:hafts- ,,g-el"‘lngfu-
zweig) + gig” (Be-
Sachkos- griindung)
tenin
Euro)

Einma-li-
ge Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Wirt-
schafts-
zweig) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Summe (in
Tsd. Euro)

davon aus
Informations-
pflichten (IP)

*Spiegelvorgaben werden in der Spalte 'Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe'
einheitlich gekennzeichnet.

Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fir die Verwaltung reduziert sich der jahrliche Erfullungsaufwand um rund 17,2 Mio. Euro.
Euro. Fur den Bund erhoht sich der jahrliche Erfullungsaufwand um rund 304 Tsd. Euro, fir

die Lander reduziert der jahrliche Erfillungsaufwand um und 17,5 Mio. Euro.

Weiterhin entsteht ein einmaliger Aufwand fur den Bund von rund 4,8 Mio. Euro. Fir die

Lander entsteht kein einmaliger Erfullungsaufwand.

Die Anderungen des Erfiilllungsaufwands ergeben sich aus den folgenden Regelungen:

Artikel 1
Einmaliger
Aufwand
pre =l Einmaliger
Jahrlicher Auf- Jahrlicher (Minuten * Erfiillungs-
Artikel Rege- o wand pro Fall Erflllungs- . . Lohnkos- 9
| . Jahrliche . . - Einma-li- aufwand
ungsentwurf; (Minuten * Lohn- aufwand (in ten pro :
! Fallzahl ge Fall- (in Tsd.
Norm (§8); | IP kosten pro Stun- Tsd. Euro) Stunde
. und . : zahl und . Euro) oder
Bezeichnung . de (Wirt-schafts- oder ,gering- . (Wirt- e
Einheit ] e Einheit ~geringfl-
der Vorgabe zweig) + Sach- flgig“ (Be- schafts- ig" (Be-
kosten in Euro) grindung) zweig) + 9 gd
Sachkos- | 9" ung)
tenin
Euro)
§4 Absatz 2 17.067 (Bund:
und 3 — Bund 276 61.839 3.413; Lan-
und Lander der: 13.654)
s 308 1.784 567
§4 Absatz 5 —
Bund 150
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Bei der Berlcksichtigung des Grundsatzes ,Energieeffizienz an erster Stelle” in der Bun-
desrepublik Deutschland nach § 4 Absatz 1 handelt es sich um keine konkrete Mallnahme,
sodass es hierzu keiner Ermittlung des Erflllungsaufwandes bedarf.

Nach § 4 Absatz 2 und 3 sind Juristische Personen dazu verpflichtet sowohl bei energiebe-
zogenen als auch nicht-energiebezogenen Planungs- und Investitionsentscheidungen eine
Kosten-Nutzen-Analyse durchzufuhren. Der Schwellenwert liegt dabei bei mehr als 100
Millionen Euro, sowie bei 175 Millionen Euro bei Verkehrsinfrastrukturprojekten. Die jahrli-
che angenommene Menge an Projekten oberhalb dieser Summen liegt nach Experten-
schatzung bei 276. Um die Kosten-Nutzen-Analyse durchzufiihren, kann entweder auf ex-
terne Dienstleistende oder eigenes Personal zurlickgegriffen werden. In einem ersten
Schritt muss die Verwaltung eine Methodik fur die Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen
auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erarbeiten und die Anwendungsvoraussetzun-
gen festlegen. Fur diesen Prozess werden einmalige Kosten in Héhe von rund 180 Tsd.
Euro angenommen.

Der Zeitaufwand zur Vor- und Nachbereitung der Durchfiihrung einer Kosten-Nutzen-Analy-
se liegt beim voraussichtlich 46,3 Stunden pro Fall. Der Stundensatz (hohe Qualifikation)
liegt derzeit bei 67,60 € pro Stunde. Es wird ein Zeitaufwand von 480 Arbeitsstunden ange-
nommen. Damit entstehen Gesamtkosten in Hohe von 35 577,88 Euro pro Fall, wenn die
Kosten-Nutzen-Analyse von eigenem Personal durchgefiihrt wird.

Bei der Beauftragung eines externen Dienstleistenden zur Erstellung der Kosten-Nutzen-
Analyse muss auch eigenes Personal eingebunden werden. Die Vorarbeiten, Betreuung
und Nacharbeiten umfassen dabei 15,13 Stunden pro Fall (hohe Qualifikation). Wie auch
bei der Durchfiihrung der Kosten-Nutzen-Analyse mit eigenem Personal, liegt der Zeithori-
zont bei der Erarbeitung durch einen externen Dienstleistenden bei ebenfalls 480 Arbeits-
stunden. Die Lohnkosten pro Stunde liegen dabei bei 181,41 Euro. In der Gesamtsumme
entstehen bei der Durchfiihrung durch einen externen Dienstleistenden Kosten pro Fall in
Hohe von 88 099,59 Euro.

Unter der Annahme, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse genauso haufig vom eigenen Per-
sonal als auch von externen Dienstleistenden durchgeflihrt wird, entsteht der Verwaltung
ein Erfullungsaufwand in Héhe von etwa 17 Millionen Euro jahrlich, wobei angenommen
wird, dass hiervon 3,4 Mio. Euro auf den Bund und 13,7 Mio. Euro auf die Lander entfallen.

Verwaltungsseitig missen, neben der Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen fir eigene
Projekte oberhalb der Schwellenwerte, die flir die Genehmigung standigen Behérden auf
Landerebene nach § 6 Absatz 4 darauf achten, ob bei den ihnen vorlegten Projekten, Ener-
gieeffizienzlésungen ausreichend bewertet wurden.

Zeitaufwand - Genehmigung:

Aktivitat min h

1. Einarbeitung 200 3,33
2. Beratung 200 3,33
3. Prufung, Daten sichten 110 1,83
4. Eingang bestatigen 10 0,17
5. Inhaltliche Prifung 100 1,67
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7. Berechnungen prifen 1000 16,67
10. Daten veroffentlichen 10 0,17
14. Archivieren 10 0,17
15. Fortbildung (jahrlich) 1000 16,67
2640 44,00

Die Kosten fur die genehmigende Behdrde liegen damit bei 1 748,27 Euro pro Fall. Bei ge-
schatzten 308 Projekten jahrlich, die oberhalb der gesetzlichen Schwellenwerte liegen, ent-
steht der Verwaltung ein Erfullungsaufwand in Héhe von 0,6 Millionen Euro jahrlich.

Durch die Anderungen in § 6 Absatz 1 und 2 werden 6ffentliche Einrichtungen (ausgenom-
men ist der 6ffentliche Verkehr nach Absatz 4) zu jahrlichen Einsparungen beim Endener-
gieverbrauch in Héhe von 1,9 Prozent pro Jahr und nach Absatz 2 zur Umsetzung von Ein-
zelmafllinahmen zur Endenergieeinsparung verpflichtet. Nach § 6 Absatz 8 missen die zu-
standigen Behdrden sicherstellen, dass bei der Gestaltung und Durchfiihrung von Energie-
effizienzmalRnahmen Schritte unternommen werden, um betrachtliche unmittelbare und
mittelbare negative Auswirkungen der Energieeffizienzmalinahmen auf von Energiearmut
betroffene Haushalte, Haushalte mit geringem Einkommen oder schutzbedrftige Gruppen
abzumildern. Es handelt sich hierbei um keine konkreten MaRnahmen, sodass es hierzu
keiner Ermittlung des Erflullungsaufwandes bedarf.

Durch die Anderungen in § 6 entfallt zudem die Verpflichtung zur Einrichtung von Energie-
oder Umweltmanagementsystemen ersatzlos, hierdurch vermindert sich der jahrliche Erfll-
lungsaufwand fur den Bund um 4,56 Mio. Euro pro Jahr und fir die Lander um 31,9 Mio.
Euro pro Jahr (vgl. BT-Drs. 20/6872, S. 41).

Durch die Anderung des Aufgabenbereiches der Bundesstelle fir Energieeffizienz in § 7
(BfEE) und die Erweiterung der Stichprobenkontrollen durch das BAFA in § 18 entsteht der
nachfolgende, zusatzliche jahrliche Erfillungsaufwand fiir den Bund:

Personalaufwand BAFA/BfEE

Aufgabe Summe

§ 7 Absatz 2 Nummer 2 EnEfG 280.960,00 €
§ 7 Absatz 2 Nummer 3 EnEfG 108.160,00 €
818 EnEfG 356.160,00 €
Summe 745.280,00 €
Artikel 2

Zu § 3 Absatz 2 Satz 3 EDL-G
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§ 3 Absatz 2 Satz 3 EDL-G verpflichtet die 6ffentliche Hand, bei Renovierungen von Nicht-
wohngebauden mit einer Gesamtnutzflache von mehr als 750 Quadratmetern zu prifen, ob
die Nutzung von Energieleistungsvertragen und sonstigen leistungsbasierten Energie-
dienstleistungen durchflhrbar ist.

Die Datenlage im Gebaudebereich ist insgesamt lickenhaft. Insbesondere zum Zustand
der Bestandsgebaude in Deutschland (vor allem zur energetischen Qualitat und zum Zu-
stand der Anlagentechnik) fehlen Daten oder Daten sind mangels konstanter Erfassung
teilweise veraltet. Trotz der teilweise fehlenden Daten soll eine mdglichst realistische Abbil-
dung des Erflllungsaufwandes durch Naherung, ermoglicht werden.

Auf Basis der vorhandenen Daten des ENOB:dataNWG Projektes und Schatzungen von
Experten wird von insgesamt 147 766 Liegenschaften der 6ffentlichen Hand mit einer Ge-
samtnutzflache Uber 750 Quadratmetern sowie einer jahrlichen Renovierungs- bzw. Sanie-
rungsrate von 1,2 % ausgegangen. Dies entspricht 1 773 Einheiten mit Renovierungsbe-
darf pro Jahr.

Eine Prifung, ob die Nutzung von Energieleistungsvertragen und sonstigen leistungsba-
sierten Energiedienstleistungen hierflir zweckmalig ist, kann an einem Arbeitstag durch
einen Sachbearbeiter im mittleren Dienst geprift werden. Auf Basis durchschnittlicher
Lohnkosten fir die Verwaltung werden pro Prifungsfall 269 Euro als Kosten geschatzt. Ins-
gesamt entstehen somit pro Jahr fur die Verwaltung insgesamt Personalkosten in Hohe von
476 634 Euro, zusatzliche Sachkosten sind hierdurch nicht ersichtlich. Eine Aufteilung der
Kosten, auf die betroffenen Haushalte (Bund, Lander und Kommunen) ist aufgrund der vor-
handenen Datenlage derzeit nicht moglich. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund des
insgesamt geringfligigen jahrlichen Aufwandes kein personal- bzw. planstellenmafiger
Mehrbedarf entsteht.

Liegenschaften mit einer Gesamtnutz- | 147 766 Schatzung prognos
flache von mehr als 750 Quadratmetern auf Basis destatis,
in der offentlichen Hand Studie zum Sanie-

rungsbedarf etc.

Jahrliche Renovierungsrate 1,2 Prozent | Schatzung auf Basis
ENOB:data und de-
statis lange Reihe
Baufertigstellung;

Schatzung prognos
aufgrund laufenden
Projektes zu Sanie-
rungsraten unter ver-
schiedenen Szenari-

en

Renovierungsfille pro Jahr 1773 147 766 x 0,012

Durschnitt Lohnkosten mD pro Stunde | 33,6 Euro/h Leitfaden zur Ermitt-

ohne SV in Euro lung und Darstellung
des Erfillungsauf-
wands

Dauer der Prifung eines Falles/je Lie- | 8 h

genschaft in Stunden

Kosten pro Fall 269 Euro 33,6 Euro/h x 8h

Gesamtkosten fiir Priifungen pro | 476 937 Euro 269 Eurox 1773
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Jahr

Durch die Erweiterung des Aufgabenbereiches der BfEE gem. § 9 EDL-G entsteht fur den
Bund zusatzlicher Erflllungsaufwand. Fur die Umsetzung einer Datenbank fiir die Gesamt-
energieeffizienz von Gebauden im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Euro-
paische Kommission ist ein einmaliger Erfullungsaufwand von rund 4.637 Tsd. Euro anzu-
nehmen, der sich aus 4.000 Tsd. Euro Sachmitteln und 637 Tsd. Euro Personalkosten (3
hD, 4 gD und 1 mD) zusammensetzt.

Weiterhin ist flir den Betrieb, die Wartung und das Hosting der Datenbank, sowie die Erfll-
lung von Berichts- und Veréffentlichungspflichten auf Basis der Datenbank und ggf. weiterer
Quellen ein jahrlicher Erflllungsaufwand von 606 Tsd. Euro zu erwarten, der sich aus 250
Tsd. Euro fur Sachmittel und 356 Tsd. Euro Personalkosten (1 hD, 3 gD, 1 mD) ergibt.

Artikel 3,4 und 5

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. ro Fall Jahrlicher ro Fall . .
ggg:_l (I\sl)inuten * | Erfullungs- (l\sl’inuten * Elr?lmﬁ::git
lungsent- Jahrliche Lelrles: ayfwand Einma-li- Lelrles: aufwand
fd. | wurf; Norm | Bund/| Falizahl | NP el | e ey, | SWEE (in Tsd.
Nr. (§§,)' Be- Land | und Ein- Stgnde Euro.) Od.?r zahl und Stgnde Euro) oder
zeich,nung heit (Hlerar- ,,g'ef‘mgfu- Einheit (I-!lerar- ~geringfu-
der Vorga- chieebe- gig "(Be- chieebe- gig" (Be-
be = grun- i) griindung)
Sachkos- dung) Sachkos-
tenin tenin
Euro) Euro)
Artikel 3; §
67 Abs. 1,
2 VgV,
Forderung
einer be-
stimmten
Energieef-
fizienz-
klasse in s
der Leis- ,,ge”rlngfu-
o
schrei- Bund zak?l und
3.1 | bung bei | und .
der Be- | Land ggrlngfu-
schaffung giger Auf-
von ener- wand  pro
giever- Fall
brauchsre-
levanten
Produkten
nach
EnVKV
bzw. Rei-
fen (Ande-
rung)
3.2 | Artikel 4; § | Bund »geringfu-
58 Abs. 1, | und gig” (ge-
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf; Norm
(88); Be-
zeichnung
der Vorga-
be

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Jahrlicher
Erfullungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grin-
dung)*

Einma-li-
ge Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfillungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grundung)

2 SektVO;
Forderung
einer be-
stimmten
Energieef-
fizienz-
klasse in
der Leis-
tungsbe-
schrei-
bung bei
der Be-
schaffung
von ener-
giever-
brauchsre-
levanten
Produkten
nach
EnVKV
bzw. Rei-
fen (Neu)

Land

ringe Fall-
zahl und
geringfu-
giger Auf-
wand pro
Fall)

33

Artikel 4; §
58 Abs. 4
SektVO;
Forderung
einer be-
stimmten
Energieef-
fizienz-
klasse fur
energie-
ver-
brauchsre-
levante
Produkte
nach
EnVKV
bzw.
fen, die
zur  Aus-
fuhrung
einer
Dienstleis-

Rei-

Bund
und
Land

»geringfu-
gig”  (ge-
ringe Fall-
zahl und
geringfu-
giger Auf-
wand pro
Fall)
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf; Norm
(88); Be-
zeichnung
der Vorga-
be

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Jahrlicher
Erfullungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grin-
dung)*

Einma-li-
ge Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfillungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grundung)

tung erfor-
derlich
sind (Neu)

3.4

Artikel 5; 8
33a Abs. 2
und 3
KonzVgV;
Forderung
einer be-
stimmten
Energieef-
fizienz-
klasse fur
energie-
ver-
brauchsre-
levante
Produkte
nach
EnVKV
bzw.
fen, die
zur  Aus-
fihrung
einer
Dienstleis-
tungskon-
zession
erforder-
lich sind
(Neu)

Rei-

Bund
und
Land

»geringfu-
gig”  (ge-
ringe Fall-
zahl)

35

Artikel 4; 8
58 Abs. 5
SektVO;

Forderung
des hochs-
ten Leis-
tungsni-

veaus an
Energieef-
fizienz bei
der Be-
schaffung

Bund
und
Land

»geringfu-
gig”  (ge-
ringe Fall-
zahl)
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf; Norm
(88); Be-
zeichnung
der Vorga-
be

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Jahrlicher
Erfullungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grin-
dung)*

Einma-li-
ge Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfillungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grundung)

von sonsti-
gen ener-
giever-
brauchsre-
levanten
Produkten
und bei
der Be-
schaffung
von
Dienst-
und Bau-
leistun-
gen,
deren
Ausfih-
rung diese
Produkte
eine  we-
sentliche
Vorausset-
zung sind
(Neu)

far

3.6

Artikel 5; §
33a Abs. 5
KonzVgV;
Forderung
des hochs-
ten Leis-
tungsni-
veaus an
Energieef-
fizienz bei
sonstigen
energie-
ver-
brauchsre-
levanten
Produk-
ten, die
wesentli-
che Vor-
ausset-

Zzung zur

Bund
und
Land

»geringfu-
gig”  (ge-
ringe Fall-
zahl)
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. ro Fall Jahrlicher ro Fall . .
ggg:_l (I\sl)inuten * | Erfullungs- (l\sl’inuten * E'r?lms::gzt
lungsent- Jahrliche Lelrles: ayfwand Einma-li- kel s aufwand
9 ten pro (in Tsd. ten pro :
Ifd. | wurf; Norm | Bund/ Fallzth Stunde Euro) oder ge Fall- Stunde (in Tsd.
Nr. (§8); Be- Land | und Ein- . = zahl und ; Euro) oder
zeichnung heit (Hlerar- ,,g'ef‘lngfu- Einheit (I-!lerar- ~geringfu-
der Vorga- chieebe- gig "(Be- chieebe- gig" (Be-
be = grun- neys griindung)
Sachkos- dung) Sachkos-
tenin tenin
Euro) Euro)
Ausfuh-
rung einer
Dienstleis-
tungs-
oder Bau-
konzessi-
on sind
(Neu)
Artikel 5; 8
33a Abs. 6
und 7
KonzVgV;
Vorlage
von Nach- Bund »geringfu-
3.7 Welseh bei und glg (ge-
energie- Land ringe Fall-
ver- zahl)
brauchsre-
levanten
Konzessio-
nen (Neu)
(@%)
Artikel 4; §
58 Abs. 8
SektVO; »geringfu-
Angemes- gig” (ge-
sene Be- ringe Fall-
racksichti- Bund zahgl und
3.8 und o
gung der Land geringfu-
Energieef- giger Auf-
fizienz als wand pro
Zuschlags- Fall)
kriterium
(Neu)
Artikel 5; §
33a Abs. 8
KonzVgV; Bund ,,geringfu-
3.9 | Angemes- | ng 9'9" (ge-
sene  Be- | |and ringe Fall-
rucksichti- zahl)
gung der

Energieef-
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. pro Fall Jahrlicher pro Fall . .
Al (Minuten * | Erfiillungs- (Minuten * | Einmaliger
Rege- Erflllungs-
I Lohnkos- aufwand . . Lohnkos-
lungsent- Jahrliche ten oro (in Tsd Einma-li- ten bro aufwand
Ifd. | wurf; Norm | Bund/ | Fallzahl P ) ge Fall- P (in Tsd.
. . Stunde Euro) oder Stunde
Nr. (§8); Be- Land | und Ein- . = zahl und ; Euro) oder
4 - (Hierar- ~geringfl- A (Hierar- RN
zeichnung heit . L Einheit . ~geringfu-
chieebe- gig“ (Be- chieebe- Ao
der Vorga- . gig“ (Be-
be = grun- neys griindung)
Sachkos- dung)* Sachkos-
tenin tenin
Euro) Euro)
fizienz als
Zuschlags-
kriterium
(Neu)
Artikel 3; 8
67 Abs. 10
VgV, Pru-
fung, ob
e'izleisE_”er' 355,2 Euro
'?un sver- = (480 /60
3.1 | tra ) an- * 4440
01 Steﬁe | Bund | 280 Euro/h 99
’ (100%
nes her-
. . durch-
kommli- schnitt))
chen Ver-
trags
zweckma-
Rig ist
(Neu)
Artikel 3; §
67 Abs. 10
VgV, Pri-
fung, ob
eliZIeisE-ner- 373,6 Euro
'?un sver- = (480760
3.1 | tra ) an- ¥ 4670
02 | stolle i, | Land | 280 Euro/h | 105
’ (100%
nes her-
kémmli- durch-
chen Ver- schnitt))
trags
zweckma-
Big ist
(Neu)
Artikel 3; § 325,6 Euro
67 Abs. 10 = (480 /60
3.1 VgV Pri- | Land | 300 * 40,70 | g3
0.3 fung, ob Euro/h
ein Ener- (100%
gieleis- durch-
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf; Norm
(88); Be-
zeichnung
der Vorga-
be

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Jahrlicher
Erfullungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grin-
dung)*

Einma-li-
ge Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfillungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grundung)

tungsver-
trag an-
stelle ei-
nes her-
kommli-
chen Ver-
trags

zweckma-
RBig ist
(Neu)

schnitt))

3.1

Artikel 4; 8
58 Abs. 10
SektVO;
Prifung,
ob ein
Energie-
leistungs-
vertrag
anstelle
eines her-
kommli-
chen Ver-
trags
zweckma-
Rig ist
(Neu)

Bund
und
Land

»geringfu-
gig”  (ge-
ringe. Fall-
zahl)

3.1

Artikel 5; 8
33a  Abs.
10
KonzVgV;
Prifung,
ob ein
Energie-
leistungs-
vertrag
anstelle
eines her-
kommli-
chen Ver-
trags
zweckma-
Rig ist
(Neu)

Bund
und
Land

»geringfu-
gig”  (ge-
ringe Fall-
zahl)
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. pro Fall Jahrlicher pro Fall . .
ggg‘:_' (Minuten * | Erfiillungs- (Minuten * Em}ﬁggzr
lungsent- Jahrliche Lelrles: ayfwand Einma-li- kel s aufwand
Ifd. | wurf, Norm | Bund/ | Fallzahl | €N Pro e | oo my, | EWEE (in Tsd.
Nr (§§,)' Be- Land | und Ein- SIUTEE EUE)) GEL zahl und SULITEE Euro) oder
. zeich,nung heit (nlerEy ~geringfu- Einheit (7 JerEn geringfii-
der Vorga- chieebe- gig“ (Be- chieebe- ”gig“ (Be-
be ) e i) griindung)
Sachkos- dung)* Sachkos-
tenin tenin
Euro) Euro)
Summe (in
Tsd. Euro) Sl L
davon auf
Bundes- 99- 0-
ebene
davon auf
Landes-
ebene 202- 0-
(inklusive
Kommu-
nen)

Zu Ifd. Nr. 3.10: Priifung, ob ein Energieleistungsvertrag anstelle eines herkémmlichen Ver-
trags zweckmaRig ist; § 67 Absatz 10 VgV

Im Jahr 2023 wurden insgesamt rund 12 680 Vergaben an Dienstleistungsauftragen nach
VgV an die Vergabestatistik gemeldet. Eine Auswertung moglicher relevanter CPV-Codes
ergab darunter rund 4 300 energieverbrauchsrelevante Dienstleistungen.

Eine Prufung, ob ein Energieleistungsvertrag anstelle eines herkdmmlichen Vertrags
zweckmalig ist, ist zuklnftig gefordert, wenn es sich um eine Vergabe von Auftragen fir in
erheblicher Weise energieverbrauchsrelevante Dienstleistungen handelt. Dies ware v. a.
bei Transport- und Beférderungsdienstleistungen sowie Abwasser- und Abfallbeseiti-
gungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdiensten denkbar (CPV-Code 60 und 90). Insbeson-
dere bei Personen- und Postbeférderung (Stral’e), Schienentransporten/-beférderungen
und Luftverkehr sowie bei Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung und im Zusammen-
hang mit Siedlungs- und anderen Abfallen ware eine Prifung nach § 67 Absatz 10 VgV vor-
zunehmen. Bei Vergaben an Versorgungsunternehmen (CPV-Code 65) handelt es sich
ebenfalls um in erheblicher Weise energieverbrauchsrelevante Dienstleistungen. Wasche-
reien und chemische Reinigungen (CPV-Code 9831) wurden bei der Schatzung ebenfalls
bertcksichtigt. In Summe ist davon auszugehen, dass schatzungsweise 20 % von den
4 300 energieverbrauchsrelevanten Dienstleistungen unter die neue Regelung fallen (ent-
spricht 860).

Im Weiteren wird angenommen, dass je 280 Vergaben auf Bund- und Landesebene sowie
300 Vergaben auf die kommunale Ebene entfallen.

Es wird ein geschatzter Zeitaufwand von einem Personentag angesetzt.

Unter Ansatz der jeweils durchschnittlichen Lohnkosten ergibt sich seitens des Bundes ein
Erfullungsaufwand von rund 99 000 Euro pro Jahr (Vorgabe 3.10.1). Auf Landesebene (ein-
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schlielllich Kommunen) entfallen insgesamt rund 202 000 Euro an jahrlichem Erfullungs-
aufwand (Vorgaben 3.10.2 und 3.10.3).

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten fir die Wirtschaft, insbesondere flr kleine und mittelstandische Unterneh-
men und fur die sozialen Sicherungssysteme, sowie unmittelbare Auswirkungen auf die
Einzelpreise oder das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind
nicht zu erwarten.

Da das Vergaberecht direkte Auswirkungen auf die Prozesse der 6ffentlichen Beschaffung
und damit die Einkaufspreise hat, kdnnten durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen ver-
gaberechtlichen Vorgaben die 6ffentlichen Ausgaben steigen. Dem gegenuber kdnnen al-
lerdings Einsparungen stehen wegen einer erhdhten Energieeffizienz der beschafften Leis-
tungen.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Einsparungen hinsichtlich Treibhausgasen und Energie durch die Umsetzung des Grund-
satzes Energieeffizienz an erster Stelle lassen sich derzeit nicht beziffern, da unklar ist, wie
viele der mittels Kosten-Nutzen-Analysen identifizierten Effizienzlésungen tatsachlich um-
gesetzt werden und somit zu Einsparungen fihren.

VIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung des Gesetzes kommt nicht in Betracht, weil auch die umzusetzende Richtli-
nie (Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Sep-
tember 2023 zur Energieeffizienz und zur Anderung der Verordnung (EU) 2023/955) nicht
befristet ist.

Eine notwendige Evaluierung der beabsichtigten Wirkungen der Regelung (Artikel 1 und 2)
leitet sich aus den zweijahrlichen europaischen Berichtspflichten zu dem Fortschritt der Na-
tionalen Energie- und Klimaschutzplane (NECPs) gemal der Verordnung (EU) 2018/1999
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 Uber das Gover-
nance-System flir die Energieunion und fir den Klimaschutz ab. Insofern muss durch regel-
mafige Evaluationen festgestellt werden, ob die Regelungen ausreichende Wirkung erzie-
len, um die Anforderungen der NECP-Berichterstattung zu erflillen.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Gesetzes zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland)

Zu Nummer 1 (Inhaltsuibersicht)

Die Anderung dient der Anpassung der Inhaltsiibersicht an die Anderungen.

Zu Nummer 2 (§ 1 EnEfG)

Die Anderung dient der Anpassung an die Neufassung von § 4.

Zu Nummer 3 (§ 2 EnEfG)

Die Anderung dient der Anpassung an den durch diesen Anderungsgesetzentwurf geander-
ten neuen Anwendungsbereich.

Zu Nummer 4 (§ 3 EnEfG)

§ 3 Nummer 1, 2, 5, 6, 10, 18, 20, 21, 26, 28, 30 und 31, entfallen, da diese keine Entspre-
chung im Gesetz haben.

§ 3 Nummer 4 passt die Definition fur ,Endenergieverbrauch” an Richtlinie (EU) 2023/1791
(ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1) an.

Die Anpassung von § 3 Nummer 4 ist rein redaktioneller Art.

§ 3 Nummer 7 passt die Definition fur ,Energie“ an Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231
vom 20.9.2023, S. 1) an.

§ 3 Nummer 8 passt die Definition fir ,Energieaudit® an Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L
231 vom 20.9.2023, S. 1) an.

§ 3 Nummer 9 passt die Definition fur ,Energiedienstleistung” an Richtlinie (EU) 2023/1791
(ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1) an.

§ 3 Nummer 15 passt die Definition fiir ,Offentliche Stelle” an die Definition des Begriffs.
,Offentliche Einrichtung® im Sinne der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023,
S.1)an.

§ 3 Nummer 16 passt die Definition fur ,Rechenzentrum® an Anhang A Nummer 2.6.3.1.16
der Verordung (EG) Nr. 1099/2008.

Zu Nummer 5 (§ 4 EnEfG)

In § 4 werden die Ziele fur die Reduzierung des Primar- und Endenergieverbrauchs der
Bundesrepublik Deutschland durch den Grundsatz ,Energieeffizienz an erster Stelle” er-
setzt. Der Grundsatz ist in Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom
20.9.2023, S. 1) festgelegt und muss eins zu eins in nationales Recht umgesetzt werden. Er
etabliert einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem die Gesamteffizienz des integrierten Ener-
giesystems, die Versorgungssicherheit und die Kosteneffizienz bertcksichtigt und die effizi-
entesten Losungen fir die Klimaneutralitat in der gesamten Wertschopfungskette — von der
Energieerzeugung Uber den Netztransport bis zum Endenergieverbrauch — geférdert wer-
den, sodass sowohl beim Primarenergieverbrauch als auch beim Endenergieverbrauch
Effizienzgewinne erzielt werden. Bei diesem Ansatz sollen auch die Systemleistung und die
dynamische Energienutzung betrachtet werden, wobei nachfrageseitige Ressourcen und
Systemflexibilitat als Energieeffizienzlédsungen in Betracht gezogen werden. Es handelt sich
um einen Ubergeordneten Grundsatz, der in allen Sektoren, Uber das Energiesystem hin-
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aus, auf allen Ebenen Berticksichtigung finden soll. Die Umsetzung soll auch bei der Verrin-
gerung von Energiearmut dienlich sein. Im Einzelnen:

Der neue Absatz 1 Satz 1 soll einen ,chapeau® flir die neue Vorschrift bilden, damit der Be-
zug zu Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1) hergestellt
ist. Der neue Absatz 1 Satz 2 enthalt die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe b) der
Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1)

Der neue Absatz 2 Satz 1 dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) der
Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1) mit Blick auf die dort vorgesehe-
ne allgemeine Schwelle fir Planungs- und gréRere Investitionsentscheidungen in Hohe von
100.000.000 Euro. Der neue Absatz 2 Satz 2 dient der Umsetzung des Einschubs in Artikel
3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1), nach dem nach-
frageseitige Ressourcen- und Systemflexibilitadten eingeschlossen werden sollen.

Der neue Absatz 3 Satz 1 dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) der
Richtlinie (EU)2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1) mit Blick auf die dort vorgesehe-
ne allgemeine Schwelle fir Planungs- und gréRere Investitionsentscheidungen in Hohe von
100.000.000 Euro. Der neue Absatz 2 Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe a) der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1) mit Blick auf
die dort vorgesehene spezielle Schwelle fur Investitionsentscheidungen bei Verkehrsinfra-
strukturprojekten in Hohe von 175.000.000 Euro. Der neue Absatz 2 Satz 3 dient der Umset-
zung des Einschubs in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom
20.9.2023, S. 1), nach dem nachfrageseitige Ressourcen- und Systemflexibilitaten einge-
schlossen werden sollen.

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L
231 vom 20.9.2023, S. 1).

Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe a) der Richtlinie (EU)
2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1).

Zu Nummer 6

Die Anpassung erfolgt in Folge des Wegfalls von § 5 a.F.

Zu Nummer 7 (§ 5 EnEfG a.F.)

Die Vorschrift hat keine Entsprechung in der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom
20.9.2023, S. 1) und wird daher aus Grinden der Entburokratisierung gestrichen.

Zu Nummer 8 (§ 6 EnEfG)

Die Vorgaben werden angepasst an die Vorgaben aus Art. 5 Richtlinie (EU) 2023/1791
(ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1).

Zu § 6 Abs. 2,3

Klarstellung und Anpassung an die Vorgaben aus Art. 5 Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L
231 vom 20.9.2023, S. 1).
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Zu § 6 Abs. 4

Eingefligt wird eine Ausnahmeregelung flir den offentlichen Verkehr, der seine Entspre-
chung in Art. 5 Abs. 1 UAbs. 2 Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1)
hat.

Zu § 6 Abs. 5

Klarstellung und Anpassung an die Vorgaben aus Art. 5 Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L
231 vom 20.9.2023, S. 1). Des Weiteren erhalten die Lander die Méglichkeit, sich an das
Energieverbrauchsregister des Bundes anzuschlie3en.

Zu§6Abs.7,8

Klarstellung und Anpassung an die Vorgaben aus Art. 5 Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L
231 vom 20.9.2023, S. 1).

Zu Nummer 9 (§ 7 EnEfG)

Die Anderungen dienen der konsolidierten Aufgabeniibertragung zur konsistenten Beglei-
tung und Unterstitzung bei der Umsetzung der (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023,
S.1).

Zu Nummer 10 (§ 8 EnEfG)

Durch die Anderungen wird die Vorschrift an die Vorgaben aus Art. 11 der Richtlinie (EU)
2023/1791 zuruckgefuhrt, um die betroffenen Unternehmen erheblich zu entlasten.

Die Anderung in § 8 Absatz 1 setzt den Schwellwert entsprechend der Vorgabe aus Art. 11
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/1791 auf 23,6 Gigawattstunden des jahrlichen, durch-
schnittlichen Gesamtendenergieverbrauchs, dies entspricht 85 Terajoule. Weiterhin wird
klargestellt, dass das entsprechende Energie- oder Umweltmanagementsystem zertifiziert
sein muss, da dies fur die Normadressat zuvor teilweise unklar war.

Die Anderung in Absatz 2 Satz 1 und 2 dient der Anpassung der Fristen an die Vorgaben
aus Art. 11 Absatz X der Richtlinie (EU) 2023/1791.

Die Anderung in Absatz 3 dient der Entbiirokratisierung und stellt zudem klar, dass ein nach
Absatz 1 eingerichtetes Energie- oder Umweltmanagementsystem mindestens 90 Prozent
des Gesamtendenergieverbrauches des Unternehmens erfassen muss. Dies entspricht der
Empfehlung (EU) 2024/2002 der Kommission vom 24. Juli 2024.

Zu Nummer 11 (§ 9 EnEfG)

Durch die Anderungen wird die Vorschrift an die Vorgaben aus Art. 11 der Richtlinie (EU)
2023/1791 zurlckgefuhrt, um die betroffenen Unternehmen erheblich zu entlasten.

Absatz 1 dient der Klarstellung des Fristbeginns. Fur Unternehmen, die erstmalig nach In-
krafttreten des Gesetzes ein Energiemanagementsystem einrichten, beginnt die Frist da-
nach mit Abschluss der ersten Zertifizierung. Sollte das betroffene Unternehmen bereits
uber ein zertifiziertes Energiemanagementsystem verfligen, beginnt die Frist mit Abschluss
des ersten Uberwachungsaudits nach Inkrafttreten des Gesetzes. Fir Unternehmen, die
nach Inkrafttreten des Gesetzes erstmalig ein Umweltmanagementsystem nach EMAS ein-
richten, beginnt die Frist mit der Ersteintragung. FUr Unternehmen, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens bereits ein Umweltmanagementsystem nach EMAS eingerichtet haben, be-
ginnt die Frist mit Abschluss der Verlangerungseintragung nach dem Inkrafttreten.

Absatz 4 dient der direkten Umsetzung der Anforderungen aus Artikel 11 Absatz 2 Satz 8
der Neufassung der Richtlinie (EU) 2023/1791. Dementsprechend wird die Pflicht zur Vorla-
ge des Umsetzungsplans bei der Geschaftsfiihrung des Unternehmens aus Artikel 11 Ab-
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satz 2 Satz 7 der Richtlinie (EU) 2023/1791 erganzt. Die Anforderung der Einholung einer
externen Bestatigung wird zur Entblrokratisierung ersatzlos gestrichen.Absatz 6 schafft
eine Ausnahme fir Unternehmen, die ein Umweltmanagementsystem eingerichtet haben
und Energieaudits nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des EDL-G durchfuhren. Grundlage hierfur ist
Art. 11 Absatz 11 der Richtlinie (EU) 2023/1791.

Zu Nummer 12 (§ 10 EnEfG a.F.)

§ 10 a.F. wird aus systematischen Griinden zu § 18 n.F.

Zu Nummer 13 (§ 11 EnEfG)
Zu § 11 Absatz 1 Nummer 1 und 2

Durch die Anderung wird den unterschiedlichen betriebstechnischen Ausgangslagen von
Rechenzentren Rechnung getragen. Viele altere Anlagen haben besondere betriebliche
Anforderungen, zum Beispiel an die Verfugbarkeit und missen entsprechende Redundan-
zen vorhalten. Dies gilt insbesondere im Bereich der kritischen Infrastruktur. Der erforderli-
che Aufwand an Investitionen in effizientere Kihltechnik kann daher teilweise im Verhaltnis
zur energiepolitisch gebotenen Steigerung der Energieeffizienz unverhaltnismafig sein,
insbesondere wenn kurzfristig hohe Investitionen notwendig sind. Durch die moderate An-
hebung der zulassigen PUE-Werte ermoglicht es die notwendigen Investitionen zielgerich-
tet und in wirtschaftlicher Weise mit mehr Planungsspielraum zu tatigen. Durch die Ande-
rung wird daher in angemessener Weise auf besondere Belange Rucksicht genommen und
zugleich Planungssicherheit geschaffen ohne die gebotene Steigerung der Energieeffizienz
zu vernachlassigen.

Zu § 11 Absatz 2 Nummer 1

Durch die moderate Anhebung des zulassigen PUE-Wertes fir Rechenzentren, die ab Juli
2026 in Betrieb gehen werden, wird zusatzlicher Planungsspielraum fir die Ansiedlung neu-
er Rechenzentren geschaffen. Dies tragt dazu bei, den Rechenzentrumstandort Deutsch-
land, gerade im internationalen Wettbewerb, besser zu positionieren ohne die gebotene
Steigerung der Energieeffizienz zu vernachlassigen. Die Anderung steht zudem im Einklang
mit der nationalen Rechenzentrumsstrategie.

Zu § 11 Absatz 2 Satz 3

Der neu eingefiihrte § 11 Absatz 2 Satz 3 schafft notwendige Flexibilitat im Rahmen der
Erflllung der Vorgaben an die Energieverbrauchseffektivitat. Haufig werden Rechenzen-
tren im sog. ,,Co-Location” oder ,,Co-Hosting“ Geschaftsmodell betrieben. In diesen Fallen
haben die Betreiber aber haufig nur sehr eingeschrankten Einfluss auf die Auslastung der
Informationstechnik, dies geht in der Regel zu Lasten niedriger, realer PUE-Werte, auch
wenn das Rechenzentren nach demr sog. ,Design-PUE" die Anforderungen erflllen kdnnte.
Die Anforderung nach Satz 1 Nummer 1 gilt demnach alternativ als erfullt, wenn nachgewie-
sen wird, dass das Rechenzentrum so geplant und errichtet wird, dass es im Falle einer
Auslastung der Informationstechnik von mindestens 80% die Anforderung erflllen wirde.

Zu § 11 Absatz 2 Satz 4

Durch die Anderung wird die Erfiillung der Anforderung zur Wiederverwendung von Energie
praxistauglicher ausgestaltet. Bei der Pflicht zur Wiederverwendung der Energie wird daher
nicht mehr ausschliel3lich die Abgabe an Dritte anerkannt, sondern auch die eigene Nut-
zung der Abwarme innerhalb des Rechenzentrums, insbesondere zur Beheizung von Blro-
und Betriebsrdumen. In vielen Rechenzentren findet bereits eine Nutzung der anfallenden
Abwarme zur Beheizung der eigenen Blro- und Betriebsraume statt. Die Nutzung der anfal-
lenden Abwarme tragt dabei zur Energieeffizienz und zur Reduzierung des Energiebedarfs
sowie der Kosten bei, daher ist eine Anrechenbarkeit sachgerecht.
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Zu § 11 Absatz 2 Satz 5

Durch die Anderung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass vereinzelt Rechenzen-
tren ihre Abwarme in ein Warmenetz einspeisen konnten und damit zwar erheblich zur De-
karbonisierung der kommunalen Warmeversorgung beitragen kénnten, aber der zulassige
Anteil an wiederverwendeter Energie nicht erreicht werden kann, weil das Warmenetz nicht
die ausreichende Kapazitat aufweist um die Warme im erforderlichen Mindestmal} aufzu-
nehmen. Um in diesen Fallen die energiepolitische sinnvolle Einspeisung der Abwarme
nicht zu verhindern und mehr Flexibilitdt im Rahmen der Abwarmenutzung zu erméglichen,
darf der Anteil an wiederverwendeter Energie nach § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 unter-
schritten werden, sofern ein Anschluss an ein Warmenetz besteht.

Zu § 11 Absatz 3 Satz 1

Die neu eingefugte Nummer 4 in § 11 Absatz 3 Satz 1 schafft weitere Flexibilitat bei der
Standortsuche neuer Rechenzentren. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, eine fihrende
Kl-Nation zu werden, hierzu ist die Ansiedlung neuer KI-Rechenzentren zwingend erforder-
lich. Insbesondere die Ansiedlung neuer, groRer Kl-Rechenzentren erfordert jedoch die
Wahl eines Standortes, an dem ein ausreichender Stromnetzanschluss vorhanden ist, was
die Wahl moglicher Standorte stark limitiert. An den entsprechenden Standorten fehlt es
zudem haufig an einem geeigneten Warmenetz, in das die Abwarme eingespeist werden
kann. Daher ist zuklnftig eine Abwarmenutzung ausnahmsweise nicht erforderlich, wennim
Umkreis von 5 Kilometern eine technisch und wirtschaftlich zumutbare Anschlussmoglich-
keit an ein bestehendes oder geplantes Warmenetz nicht besteht.

Zu § 11 Absatz 3 Satz 3

Durch die Anderung soll sichergestellt werden, dass eine spatere Abwarmenutzung des
Rechenzentrums bereits im Rahmen der Planung und Errichtung bertcksichtigt wird und
die spatere Moglichkeit zur Nachristung der notwendigen Anlagen, wie insbesondere eine
Warmeulbergabestation, durch das Vorhalten des notwendigen Platzes moglich ist und der
bauliche Aufwand im Falle einer tatsachlichen spateren Abwarmenutzung madglichst gering
ausfallt.

Zu Nummer 14 (§ 12 EnEfG)

Die Anderung in Absatz 1 dient der Klarstellung.

Die Anderung in Abséatzen 2, 4 und 5 dienen der Anpassung an die erfolgten Anderungen in
§§ 3 und 8.

Zu Nummer 15 (§ 13 EnEfG)

Die Anderungen dienen der Anpassung an die Vorgaben des Artikel 12 Absatz 1 der Richtli-
nie (EU) 2023/1791, der eine Ausnahme von der Verdéffentlichungspflicht fur Betreiber von
Rechenzentren fir Informationen zulasst, die dem Unionsrecht und dem nationalen Recht
zum Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen und der Vertraulichkeit unterliegen.
In der alten Fassung sah § 13 Absatz 1 EnEfG a.F. keine Ausnahme flr die entsprechenden
Informationen von der Veroffentlichungsplicht vor. Demnach mussten samtliche Informatio-
nen der Offentlichkeit zugénglich gemacht werden. In sehr engen Grenzen kdnnen die Be-
treiber zum Schutz besonders sensibler Daten auf die Veréffentlichung verzichten. Zudem
dient die Anpassung der Klarstellung, dass neben der Pflicht zur Ubermittlung der Informati-
on nach Mallgabe der Anlage 2 an den Bund, die Pflicht zur Veroffentlichung der Informatio-
nen fur Betreiber von Rechenzentren besteht.

Zudem wird die Erfullung der Pflichten aus Absatz 1 fur Betreiber von Rechenzentren, ins-
besondere fur Anbieter von Co-Lokation, durch eine Mitwirkungspflicht durch Betreiber von
Informationstechnik mit dem neuen Absatz 2 erleichtert.
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Durch die Neufassung wird zudem deutlich klargestellt, dass im Rahmen der Pflicht zur
Ubermittlung an den Bund nach § 13 Absatz 1 EnEfG keine Ausnahme fiir Informationen,
die dem Unionsrecht und dem nationalen Recht zum Schutz von Betriebs- und Geschafts-
geheimnissen und der Vertraulichkeit unterliegen, besteht. Vor diesem Hintergrund stellt
der neu eingefiigte § 13 Absatz 3 klar, dass der Bund die Informationen an die Europaische
Datenbank Uber Rechenzentren, entsprechend den Vorgaben aus Artikel 12 der Richtlinie
(EU) 2023/1791 sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2024/1364 der Kommission vom
14. Marz 2024, Uber die erste Phase der Einrichtung eines gemeinsamen Bewertungssys-
tems der Union fur Rechenzentren, Ubermittelt und die Gbermittelten Informationen vertrau-
lich behandelt, mit Riicksicht auf die Wahrung von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen
der Betroffenen. Eine Verdéffentlichung der Gbermittelten Daten ist dementsprechend durch
den Bund nur in aggregierter und anonymisierter Form oder im Falle der vorigen Zustim-
mung des betroffenen Betreibers des jeweiligen Rechenzentrums zulassig.

Zu Nummer 16 (§ 16 EnEfG)

§ 16 a.F wird auf die Vorgaben aus Artikel 26 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L
231 vom 20.9.2023, S. 1) in direkter Umsetzung zurlickgefuhrt. Der neue § 14 regelt Vorga-
ben zur Durchflihrung von Kosten-Nutzen-Analysen zur Nutzung technisch unvermeidbarer
Abwarme fiir Betreiber grof3er Industrieanlagen und von Versorgungseinrichtungen sowie
fur Betreiber grolRer Rechenzentren. Die Regelung sieht eine Pflicht zur Durchflhrung einer
Kosten-Nutzen-Analyse vor, um zu bewerte ob eine Steigerung der Energieeffizienz der
Warme- und Kalteversorgung wirtschaftlich durchfuhrbar ist, insbesondere durch Nutzung
von Abwarme am Standort und aufRerhalb des Standorts.

Zu Nummer 17 (§ 17 EnEfG)

Die Plattform flir Abwarme soll Informationsdefizite beseitigen, da fehlende Informationen
Uber vorhandene Abwarmepotentiale in Unternehmen ein wesentliches Hemmnis flr die
Realisierung von Abwarmenutzungsprojekten sind. Potentiell Abwarme abnehmende Un-
ternehmen kénnen mit den Informationen gezielt mit Abwarme produzierenden Unterneh-
men in Kontakt treten und somit vorhandene Abwarmepotentiale besser nutzen. Allerdings
missen dabei die wirtschaftlichen Belange der betroffenen Unternehmen ausreichend Be-
ricksichtigung finden. Aus Griinden des Birokratieabbaus wird daher eine verpflichtende
Meldung an die Bundesstelle fiir Energieeffizienz sowie der Auskunftsanspruch gegenuiber
Warmenetzbetreibern gestrichen. Den Unternehmen ist es weiterhin freigestellt, Daten an
die Plattform fur Abwarme zu Ubermitteln, insbesondere da es im eigenen wirtschaftlichen
Interesse eines jeden Unternehmens liegt, ungenutzte Abwarme gewinnbringend am Markt
anzubieten, ohne dass es hierflr eines staatlichen Zwanges bedarf. Zudem kénnen Unter-
nehmen ihre Auskunftspflicht gegenltber der planungsverantwortlichen Stelle im Rahmen
der Warmeplanung weiterhin dadurch erfiillen, dass sie eine Meldung ihrer Daten an die
Plattform fir Abwarme vornehmen.

Zu Nummer 18 (Abschnittsiiberschrift)
Abschnitt 6 regelt den Vollzug des Gesetzes, daher wird der Titel angepasst.

Zu Nummer 19 (§ 18 EnEfG)

§ 18 a.F. hat keine Entsprechung in der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom
20.9.2023, S. 1) und wird daher ersatzlos gestrichen.

Nach Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, S. 1) missen die
Mitgliedstaaten Sanktionen gegen Verstdlie gegen die Vorschriften der Richtlinie erlassen
sowie alle zur Anwendung der Sanktionen erforderliche Ma3nahmen ergreifen.

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, entsprechende Stichprobenkontrollen einzufiihren
sowie ggf. soweit nétig auszuweiten. § 10 a.F. wird daher um weitere Moglichkeiten zu
Stichprobenkontrollen erweitert und bildet den neugefassten § 18.
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Zu Nummer 20 (§ 19 EnEfG)

Die BuRgeldtatbestande werden an die Anderungen durch dieses Gesetz angepasst.

Zu Nummer 21 (§ 20 EnEfG)

Die Anderung dient der Klarstellung und Anpassung an die Vorgaben der Richtlinie (EU)
2023/1791. Die Anpassung korreliert mit den gesetzten Pflichten aus Art. 5 der Richtlinie
(EU) 2023/1791, insbesondere mit der Erfassung des Bezugsjahres 2021 nach Art. 5 Ab-
satz 1 der Richtlinie (EU) 2023/1791 und der Fristenvorgabe nach Art. 5 Absatz 2 der Richt-
linie (EU) 2023/1791. Den Landern wird durch die erweiterte Frist ausreichend Zeit zur Eta-
blierung eines entsprechenden Datenerhebungsprozesses gegeben.

Absatz 3 wird gestrichen, da Betreiber von Informationstechnik nicht in § 13 Absatz 2 ver-
pflichtet sind Informationen an den Bund zu Ubermitteln.

Zu Nummer 22 (§ 21 EnEfG)
Die Anderung dient der Anpassung an die Neubezeichnung des Ressorts.

Zu Nummer 23 (Anlage 1)

Aufgrund der Streichung von § 5 a.F. wird die Anlage 1 neu gefasst und die Datenerhebung
im Rahmen des offentlichen Sektors spezifiziert.

Vorangestellt werden die Teilsektoren, nach deren Aufteilung die Lander ihre gesamten
Endenergieverbrauche Ubermitteln sollen.

Anschlie3end folgt die Aufzahlung der Datenfelder, die verpflichtend Uber das Energiever-
brauchsregister erhoben werden. Die Lander sind verpflichtet, bei ihrer Datenerhebung die-
ses Mindestmal} an Vorgaben zu berticksichtigen, um eine einheitliche Datenlage zu ge-
wahrleisten und die Verpflichtungen aus Art. 5 der Richtlinie (EU) 2023/1791 (ABI. L 231
vom 20.9.2023, S. 1) konsistent umzusetzen.

Die in Anlage 1 enthaltenen Pflichtangaben ergeben sich aus den Anforderungen der Richt-
linie (EU) 2023/955 vom 13. September 2023, insbesondere Erwagungsgrund 35 sowie
Artikel 5, insbesondere Absatze 1, 5 und 7. Hier werden die Mitgliedsstaaten unter anderem
zur Einrichtung einer digitalen Plattform angeregt, um die Endenergieverbrauche offentli-
cher Einrichtungen zu erheben.

DarUber hinaus werden die Geokoordinaten, soweit vorhanden, erhoben. Angesichts der
aktuellen Entwicklungen in der Registerlandschaft gehéren Geodaten zu den unverwech-
selbaren Daten, die eine potenzielle Verbindung zu anderen Registern durch Nutzung von
Schnittstellen moglich macht und ein Entstehen von Datensilos verhindert.

Zu Nummer 24 (Anlage 2)

Die Anderungen dienen der Anpassung an die Erweiterung der Stichprobenkontrollen
nach § 18 EnEfG.

Zu Nummer 25 (Anlage 3)
Zu Buchstabe a

Zur Umsetzung der Berichtspflichten aus Artikel 12 in Verbindung mit Annex VIl der Richtli-
nie (EU) 2023/1791 mussen weitere Informationen zu Rechenzentren in Deutschland er-
fasst werden, hierzu gehoéren die Handelsregisternummer, zur eindeutigen Identifizierung
des Betreibers und Eigentiimers des Rechenzentrums, die Art des Rechenzentrums, das
Datum der Inbetriebnahme des Rechenzentrums sowie der jahrliche eingehende und aus-
gehende Datenverkehr.
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Zu Buchstabe b

Siehe Begriindung zu Buchstabe a.

Zu Buchstabe ¢

Zur Umsetzung der Berichtspflichten aus Artikel 12 in Verbindung mit Annex VIl der Richtli-
nie (EU) 2023/1791 mussen weitere Informationen zu Rechenzentren in Deutschland er-
fasst werden; hierzu gehéren weitere Kennzahlen und Informationen, die in der Delegierten
Verordnung (EU) 2024/1364 der Kommission vom 14. Marz 2024 (ber die erste Phase der
Einrichtung eines gemeinsamen Bewertungssystems der Union fur Rechenzentren definiert
und festgelegt sind.

Zu Artikel 2 (Anderung des Gesetzes iiber Energiedienstleistungen und andere
EnergieeffizienzmaBnahmen — EDL-G)

Zu Nummer 1 (Inhaltsubersicht)

Die Anderung dient der Anpassung der Inhaltsiibersicht an die Anderungen.

Zu Nummer 2 (§ 1 EDL-G)
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung von § 1 Nummer 2 wird der Adressatenkreis des Gesetzes an Artikel 2
Nummer 28 der Richtlinie (EU) 2023/1791 angepasst und entsprechend prazisiert.

Zu Buchstabe b

Die Anderung von § 1 Nummer 4 dient der Umsetzung von Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie
(EU) 2023/1791. Demnach missen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Unternehmen
mit einem durchschnittlichen jahrlichen Energieverbrauch von mehr als 10 TJ in den voran-
gegangenen drei Jahren alle Energietradger zusammengenommen, die kein Energiemana-
gementsystem einrichten, einem Energieaudit unterzogen werden. Energieaudits sollten fir
Unternehmen mit einem jahrlichen durchschnittlichen Energieverbrauch oberhalb eines
bestimmten Schwellenwerts verbindlich sein und regelmafig erfolgen, da die Energieein-
sparungen erheblich sein kdnnen. Der durchschnittliche Verbrauch des Unternehmens soll-
te das Kriterium fir die Festlegung der Anwendung von Energiemanagementsystemen und
Energieaudits sein, um die Sensitivitat dieser Mechanismen bei der Ermittlung einschlagi-
ger Maoglichkeiten fur kosteneffiziente Energieeinsparungen zu erhdéhen (vgl. Erwagungs-
grund Nummer 80 EED). Dementsprechend wird der Anwendungsbereich flir die Umset-
zung dieser Anforderung in nationales Recht auf Unternehmen mit einem jahrlichen durch-
schnittlichen Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Ka-
lenderjahre von mehr als 2,77 Gigawattstunden geandert. Ausgenommen hiervon sind Un-
ternehmen, die nach § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Steigerung der Energieeffizienz vom
13. November 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 309) verpflichtet sind, ein Energie- oder Umweltma-
nagementsystem einzurichten. Hierdurch kann es zu einer sogenannten unechten Ruckwir-
kung fir erstmalig unter die Energieauditpflicht fallende Unternehmen kommen, da Arti-
kel 11 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/1791 auf den durchschnittlichen jahrlichen Ener-
gieverbrauch fur einen bereits abgeschlossenen Zeitraum abstellt. Flr die hier erfolgte Um-
setzung in nationales Recht muss beriicksichtigt werden, dass spatestens mit Veroffentli-
chung der RL (EU) 2023/1971 im September 2023 den Unternehmen bekannt war bzw.
hatte bekannt sein kénnen, es werde eine entsprechende nationale Regelung zu den Vor-
gaben aus Artikel 11 Absatz 2 geben. In einem solchen Fall der Vollharmonisierung besteht
kein, bzw. allenfalls ein sehr geringes, berechtigtes Vertrauen in den Fortbestand der bishe-
rigen deutschen Rechtslage. Zuséatzlich dient die Regelung der Erreichung der Nachhaltig-
keits- und Klimaziele und dient damit auch wichtigen Interessen der Allgemeinheit in ver-
haltnismafiger Weise.



-33- Bearbeitungsstand: 01.12.2025 21:11

Zu Nummer 2 (§ 2 EDL-G)
Zu Nummer 2

Die Begriffsbestimmung wird durch die Anderung an die Vorgaben aus Artikel 2 Nummer 28
der Richtlinie (EU) 2023/1791 angepasst.

Zu Nummer 3

Die Begriffsbestimmung wird durch die Anderung an die Vorgaben aus Artikel 2 Nummer 1
der Richtlinie (EU) 2023/1791 angepasst.

Zu Nummer 4

Die Begriffsbestimmung wird durch die Anderung an die Vorgaben aus Artikel 2 Nummer 32
der Richtlinie (EU) 2023/1791 angepasst.

Zu Nummer 6

Die Begriffsbestimmung wird durch die Anderung an die Vorgaben aus Artikel 2 Nummer 11
der Richtlinie (EU) 2023/1791 angepasst.

Zu Nummer 12

Die Begriffsbestimmung des Energieleistungsvertrages ist aus Artikel 2 Nummer 33 der
Richtlinie (EU) 2023/1791 entnommen. Die Aufnahme dient der Umsetzung der Regelung
aus Artikel 11 Absatz 10 der Richtlinie (EU) 2023/1791 in nationales Recht.

Zu Nummer 16

Die Begriffsbestimmung der Gesamtnutzflache ist aus Artikel 2 Nummer 13 der Richtlinie
(EU) 2023/1791 entnommen. Die Aufnahme dient der Umsetzung der Regelung aus Arti-
kel 29 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2023/1791 in nationales Recht.

Zu Nummer 4 (§ 3 EDL-G)
Zu Absatz 1

Der neugefasste Satz 2 stellt in direkter Umsetzung des Artikel 29 Absatz 6 b) der Richtlinie
(EU) 2023/1791 sicher, dass das ordnungsgemafe Funktionieren des Energiedienstleis-
tungsmarktes unterstitzt wird, indem rechtliche und sonstige Hemmnisse beseitigt werden,
die die Nutzung von Energieleistungsvertragen und anderen Energiedienstleistungsmodel-
len fUr die Ermittlung oder Durchfuhrung von Endenergieeinsparmafinahmen oder beides
erschweren.

Zu Absatz 2

Da die Vorgaben zu Energieeinsparrichtwerten nach § 3 Absatz 1 Satz 2 gestrichen wur-
den, ist die Regelung in § 3 Absatz 2 nicht mehr erforderlich und wird gestrichen.

Der neu eingeflgte § 3 Absatz 2 Satz 4 dient der Umsetzung des Artikels 29 Absatz 4 und 5
der Richtlinie (EU) 2023/1791. Bei Renovierungen von Nichtwohngebauden mit einer Ge-
samtnutzflache von mehr als 750 m? hat die 6ffentliche Hand zu priifen, ob die Nutzung von
Energieleistungsvertragen und sonstigen leistungsbasierten Energiedienstleistungen
durchfuhrbar ist.

Das Bundesministeriums der Verteidigung und die ihm nachgeordneten Stellen, einschliel3-
lich der mit ihm verbundenen juristischen Personen des Privatrechts, ist eingeschrankt ver-
pflichtet, die Offentlichkeit iber MaRnahmen nach den Satzen 2 und 3 zu unterrichten und
stellt die Daten lediglich in aggregierter und anonymisierter Form dar, um Rickschlisse auf
mogliche Aktivitaten der Streitkrafte sicher ausschliellen zu kénnen. Gleiches gilt fur das
Bundesamt fur Verfassungsschutz sowie den Bundesnachrichtendienst.
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Eine Streichung von § 3 Absatz 4 ist insofern angezeigt, als die darin genannte Frist bis zum
30. April des Jahres 2017 sowie zum 30. April des Jahres 2020 zur Vorlage eines Energieef-
fizienz-Aktionsplans durch Zeitablauf Gberholt ist.

Zu Nummer 5 (§ 6 EDL-G)

Durch die Anderung des bisherigen § 6 Absatz 2 wird Artikel 11 Absatz 10, Artikel 29 Ab-
satz 4 und Absatz 5 b der Richtlinie (EU) 2023/1791 Rechnung getragen. Die von der Bun-
desstelle fur Energieeffizienz zur Verfigung gestellten Informationen umfassen zuklinftig
auch Informationen (Mustervertrage, Checklisten etc.) zu Energieleistungsvertragen.

Zu Nummer 6 (§ 8 EDL-G)
Zu Absatz 1

Die Anderung stellt die ordnungsgeméafe Umsetzung des Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie
(EU) 2023/1791 sicher, hiernach missen Unternehmen die bereits Energieaudits durchfih-
ren, dieses ,mindestens in Zeitabstanden von 4 Jahren* fortsetzen. Im Widerspruch hierzu
stellte die bisherige Regelung nur auf die Durchflihrung des ersten Energieaudits ab, ohne
sicher zu stellen, dass die Durchfiihrung des letzten Energieaudits nicht langer als vier Jah-
re zurlickliegen darf.

Zu Absatz 2

Durch die Anpassung von § 1 Nummer 4 ist eine Anpassung von § 8 Absatz 2 notwendig.
Unternehmen, die bis zum Ablauf des Inkrafttretens dieses Gesetzes den Status eines Un-
ternehmens nach § 1 Nummer 4 erlangt haben, missen das erste Energieaudit bis zum
Ablauf des 11. Oktober 2026 durchgefiihrt haben. Unternehmen, die ab dem Inkrafttretens
Gesetzes den Status eines Unternehmens nach § 1 Nummer 4 erlangen, mussen das erste
Energieaudit spatestens 12 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem sie diesen Status erlangt
haben, durchgefliihrt haben, der Stichtag zu Ermittlung des Gesamtendenergieverbrauchs
ist der 1. Januar eines Kalenderjahres. Der Zeitraum von 12 Monaten entspricht dabei der
Empfehlung der Kommission. Unternehmen, die keine kleinen oder mittleren Unternehmen
sind (Nicht-KMU), und daher bereits nach alter Rechtslage zur Durchfiihrung von Energie-
audits verpflichtet waren und entsprechend bereits ein oder mehrere Energieaudits durch-
gefuhrt haben, haben weiterhin 4 Jahre Zeit, gerechnet vom Abschluss des letzten Energie-
audits, um das nachste Energieaudit durchzufiihren.

Zu Absatz 3
Die Anderung dient der Umsetzung von Artikel 11 Absatz 11 der Richtlinie (EU) 2023/1791.

Zu Absatz 4

Die Streichung des § 8 Absatz 4 a. F. ist zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/1791 zwin-
gend erforderlich.

Die Regelung des geéanderten § 8 Absatz 4 dient der direkten Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2023/1791, der Wortlaut entspricht dabei im Wesentlichen der Richtlinie. Demnach
sind Unternehmen, die einen Energieleistungsvertrag mit einem Energiedienstleister ge-
schlossen haben, fur die Dauer des Energieleistungsvertrags von der Verpflichtung zur
Durchfiihrung von Energieaudits nach § 8 Absatz 1 und 2 ausgenommen, sofern der Ener-
gieleistungsvertrag die erforderlichen Anforderungen des Energie- oder Umweltmanage-
mentsystems nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 erflllt und den Anforderungen des An-
hangs XV der VO (EU) 2023/955 entspricht.

Zu Nummer 7 (§ 8a EDL-G)

Die Regelung wurde zur Entblrokratisierung auf die entsprechenden Vorgaben der Richtli-
nie (EU) 2023/1791 zurlckgeflhrt.
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Zu Absatz 1 Nummer 4

Die Regelung in Nummer 4 dient der Umsetzung der Anforderung aus Artikel 11 in Verbin-
dung mit Anhang VI d der Richtlinie (EU) 2023/1791 und tragt dazu bei, ungenutzte Potenzi-
ale der Nutzung erneuerbarer Energien, zum Beispiel zur Installation von PV-Anlagen auf
Hallendachern von Betriebsstatten, zu identifizieren.

Zu Absatz 1 Nummer 5

Die Regelung wurde zur Entblrokratisierung auf die entsprechenden Vorgaben der Richtli-
nie (EU) 2023/1791 zuruckgeflhrt.

Zu Absatz 1 Nummer 7

Die Regelung wurde aus Grinden der Normklarheit und aus systematischen Griinden aus
§ 8b Absatz 4 a. F. an diese Stelle verschoben worden. Durch diese Regelung werden die
Anforderungen an die Unabhangigkeit von Energieauditoren konkretisiert, insbesondere flr
den Fall, dass Energieaudits durch unternehmensinterne Experten durchgefiihrt werden.

Zu Absatz 3

Die Regelung in Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 11 Absatz 5 a. E. der Richtlinie
(EU) 2023/1791. Der zwischen der Energieaudit durchfihrenden Person und dem Unter-
nehmen geschlossene Verirag darf keine Klauseln enthalten, die verhindern, dass die Er-
gebnisse der Energieaudits an qualifizierte oder akkreditierte Energiedienstleister weiterge-
geben werden, sofern der Kunde nicht widerspricht.

Zu Absatz 4

Der neue Satz 3 gibt dem Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Méglichkeit,
eine elektronische Vorlage zur Erstellung der Energieauditberichte vorzuschreiben. Dies
dient der Digitalisierung sowie Standardisierung und Vereinheitlichung der Energieauditbe-
richte.

Zu Nummer 8 (§ 8b EDL-G)

Zu Absatz 1

Die Streichung der Anerkennung der Fortbildungen durch das BAFA dient der Entburokrati-
sierung.

Zu Absatz 3

Der Nachweis erfolgt kiinftig Uber die Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste fur
Forderprogramme des Bundes, Kategorie Energieberatung fir Nichtwohngebaude, Anla-
gen und Systeme, Energieberatung DIN EN 16247.

Zu Absatz 4

Die Regelung wurde aus systematischen Griinden zu § 8a Absatz 1 Nummer 7.

Zu Nummer 9 (§ 8c EDL-G)

Absatz 1 Satz 3 und Satz 4 wurden angepasst, da § 8 Absatz 4 a. F. zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2023/1791 geandert wurde und der Verweis nunmehr obsolet ist. Die gean-
derten Satze 3 und 4 dienen der Umsetzung von Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie (EU)
2023/1791.

Absatz 4 Satz 2 wurde gestrichen. Durch diese Regelung sollte es 2015 zur Einflihrung des
Gesetzes ermdglicht werden, dass Energieaudits auch von Personen durchgefihrt werden
konnten, deren Fachkunde und Zuverlassigkeit nicht durch das Bundesamt flr Wirtschaft
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und Ausfuhrkontrolle tUberprift wurde. Dies sollte méglichen Engpassen bei der Verfugbar-
keit von Energieauditoren entgegenwirken und ist nunmehr obsolet.

Absatz 8 wurde gestrichen, da § 8 Absatz4 a. F. zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2023/1791 geandert wurde und der Verweis nunmehr obsolet ist.

Zu Nummer 10 (§ 8b EDL-G)
Die Anderung dient der Anpassung an die Neubezeichnung des Ressorts.

Zu Nummer 11 (§ 9 EDL-G)
Zu Buchstabe a

§ 3 Absatz 1 Satz 2 wurde gestrichen, daher ist die in § 9 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 nor-
mierte Aufgabe obsolet.

Zu Buchstabe b

§ 3 Absatz 1 Satz 2 wurde gestrichen, daher ist die in § 9 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 nor-
mierte Aufgabe teilweise obsolet und wurde insofern geandert.

Zu Buchstabe ¢

§ 3 Absatz 4 wurde gestrichen, daher ist die in § 9 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 normierte
Aufgabe obsolet.

Zu Buchstabe g

§ 9 Absatz 2 Satz 2 Nummer 13 wird gestrichen, da ausreichend Informationsquellen vor-
handen sind und eine zusatzliche Information durch die Bundesstelle fur Energieeffizienz
keinen ausreichenden Mehrwert bringt, im Verhaltnis zum damit einhergehenden Verwal-
tungsaufwand.

Zu Buchstabe i

§°9 Absatz°2 Nummer°17 wird angepasst, um eine rechtzeitige Umsetzung von Art. 22 der
Richtlinie (EU) 2024/1275 und der Durchflihrungsverordnung (EU) 2025/1328 zu ermdgli-
chen und Synergiepotenziale durch die geblindelte Umsetzung nationaler Register und
Berichtspflichten in der Bundesstelle fir Energieeffizienz zu heben. Neue Aufgabe der Bun-
desstelle fur Energieeffizienz ist der Aufbau, der Betrieb und die Wartung einer nationalen
Datenbank fir die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden, die es ermdglicht, Daten Utber
die Gesamtenergieeffizienz der einzelnen Gebaude und die Gesamtenergieeffizienz des
nationalen Gebaudebestands aus allen einschlagigen Quellen zu sammeln. Dies umfasst
die Sammlung der in Art. 22 EPBD genannten Daten: Daten aus Ausweisen Uber die Ge-
samtenergieeffizienz, aus Inspektionsberichten und dem Renovierungspass sowie dem
berechneten oder erfassten Energieverbrauch der erfassten Gebaude, Daten im Zusam-
menhang mit dem Intelligenzfahigkeitsindikator und die nach Art. 22 Abs. 3 EPBD einschla-
gigen Daten fur lokale Behorden fur die Durchfihrung der Warme- und Kalteplanung. Dane-
ben kann die Datenbank auch Daten aus Gebadudetypologien umfassen. Einschlagige
Quellen sind auch betriebliche geografische Informationssysteme und entsprechende Da-
tenbanken gemaf Verordnung (EU) 2016/679.

Zu Nummer 12 (§ 10 EDL-G)

Die Anderung in § 10 Absatz 2 Satz 1 dient einer Verléangerung der Berufungsperioden auf
4 Jahre. Dies soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Energieeffizienzpolitik in eher
langerfristigen Bezlugen steht und zu haufige Berufungsverfahren daher keinen Mehrwert
mit sich bringen. Die Anderung in § 10 Absatz 2 Satz 2 dient der Méglichkeit, den Beirat zu
vergrofiern. Sie soll dem Umstand Rechnung tragen, dass das Interesse an der Energieeffi-
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zienzpolitik weiterwachst und dabei auch Beziige zu anderen Politikfeldern immer wichtiger
werden.

Zu Nummer 13 (§ 11 EDL-G)

Die Anderung in §11 Absatz 1 eroffnet der Bundesstelle fiir Energieeffizienz, personenbe-
zogene Daten aus den fur die Umsetzung von §°9 Nummer®17 einschlagigen Quellen unter
Berticksichtigung der DSGVO entgegenzunehmen und zu verarbeiten. Sie schafft eine
Grundvoraussetzung dafiir, dass die Bundesstelle fiir Energieeffizienz die Datenbank ge-
mafn §°9 Nummer°17 betreiben kann.

Die Anderungen in § 11 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 sind redaktionell.

Nach Nummer 2 werden die Nummer 3 — 5 erganzt. Danach kann in der Rechtsverordnung
nach Nummer 3 auch der geblhrenfreie Zugang zur Datenbank nach § 9 Absatz 2 Nummer
17 geregelt werden, nach Nummer 4 der Zugang von lokalen Behdrden zu den einschlagi-
gen Daten. Nummer 5 erweitert die bestehende Rechtsverordnungsermachtigung um die
Maoglichkeit zu regeln, von welchen weiteren Personen, Unternehmen und Stellen Gber Ab-
satz 1 hinaus Daten fur die Datenbank nach § 9 Absatz 2 Nummer 17 erhoben werden dir-
fen.

Zu Nummer 14 (§ 13 EDL-G)

Der neu gefasste § 13 dient dazu, auch die aktuell laufende Berufungsperiode des Beirats
von zwei Jahren auf vier Jahre zu verlangern.

Zu Artikel 3 (Anderung der Verordnung iiber die Vergabe 6ffentlicher Auftrige)
Zu Nummer 1

Die Neufassung des § 67 dient gemeinsam mit der Neufassung von § 58 SektVO und dem
neuen § 33a KonzVgV der Umsetzung von Artikel 7 Absatze 1 bis 4 der neu gefassten EU-
Energieeffizienzrichtlinie (Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Anderung der Verordnung
(EU) 2023/955 (ABI. L 231 vom 20.9.2023, Seite 1)). Eine Umsetzung in der VSVgV ist we-
gen der Ausnahmebestimmung in Artikel 7 Absatz 2 Satze 2 und 3 der Richtlinie (EU)
2023/1791 nicht erforderlich.

Keine Entsprechung im Normtext des neuen § 67 findet Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 in
Verbindung mit Anhang IV lit. b) der Richtlinie (EU) 2023/1791. Eine Umsetzung ist bereits
durch die auf Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG erlassenen Durchfuhrungsmafnah-
men erfolgt, da diese bereits das Inverkehrbringen der entsprechenden Produkte an die
Einhaltung der produktspezifischen Okodesign-Anforderungen kniipfen (siehe Artikel 1
Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2009/125/EG). Erflllt ein Produkt die in der Durchfiihrungs-
malnahme genannten Vorgaben nicht, darf es gar nicht erst in den Verkehr gebracht und/
oder in Betrieb genommen werden. Eine gesonderte Vorgabe, dass nur Produkte beschafft
werden durfen, welche die in der Durchfihrungsmaflnahme genannten Vorgaben erfillen,
ist insoweit entbehrlich.

Weiterhin nichtim Normtext des neuen § 67 verankert wurde die Bemuhensklausel des Arti-
kel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Anhang IV lit. c) der Richtlinie (EU)
2023/1791. Eine moglichst breite Verwendung der dort genannten freiwilligen umweltbezo-
genen Nachhaltigkeitskriterien unter anderem fur Rechenzentren, Serverraume, Cloud-
Dienste. Stralenbeleuchtung und Verkehrssignale, Computer, Bildschirme, Tablets und
Smartphones (die zentralen Unionskriterien sind auffindbar unter https://green-
business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements,  letzter
Abruf am 17.10.2025) wird den Auftraggebern aber empfohlen.
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Ebenfalls nicht im neugefassten § 67 umgesetzt wurde Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 in
Verbindung mit Anhang IV lit. f) der Richtlinie (EU) 2023/1791. Die dort niedergelegten Vor-
gaben fiir die Anmietung oder den Erwerb von Bestandsgebauden betreffen eine Materie,
auf welche das Kartellvergaberecht im vierten Teil des GWB gemal § 107 Absatz 1 Num-
mer 2 GWB keine Anwendung findet.

Die Neufassung der vorgenannten Normen bzw. die Einfliihrung des neuen § 33a KonzVgV
beschranken sich darauf, die Richtlinie (EU) 2023/1791 im Verhaltnis 1:1 umzusetzen. Da §
67 in der bestehenden Fassung die Vorgangerversion der EU-Energieeffizienzrichtlinie
uberschieend umsetzt (Richtlinie 2012/27/EU des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Anderung der Richtlinien 2009/125/EG
und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABI. L 315
vom 14.11.2012, Seite 1)), konnte zur Umsetzung der neugefassten Richtlinie zum Teil auf
die bestehenden Regelungen des § 67 zuriickgegriffen werden. Die Norminhalte aus dem
bestehenden Absatz 2 Nummer 1 und den bestehenden Absatzen 3 bis 5 werden daher im
Wesentlichen unverandert in die neuen Absatze 5 bis 8 Uberflhrt; sie setzen fir energiever-
brauchsrelevante Produkte und Dienstleistungen, fir deren Ausfiihrung solche Produkte
eine wesentliche Voraussetzung sind, den Grundsatz ,Energieeffizienz an erster Stelle” um.

Die neuen Absatze 1 und 2 ersetzen den bestehenden Absatz 2 Nummer 2 durch spezifi-
schere Vorgaben fur die Anforderung von Energieeffizienzklassen bei der Beschaffung von
Produkten, die entsprechenden Kennzeichnungspflichten unterliegen. Dem neuen Absatz 4
gemal sind diese Anforderungen auch bei der Beschaffung von Dienstleistungen anwend-
bar, soweit diese Produkte flr die Ausfuhrung der Dienstleistung erforderlich sind.

Die neuen Absatze 3, 9 und 10 enthalten Spezialregelungen zur Beschaffung von kenn-
zeichnungspflichtigen Produktpaketen (Absatz 3), Ausnahmeregelungen (Absatz 9) und
Prufpflichten betreffend den Einsatz von Energieleistungsvertragen (Absatz 10).

Soweit im neugefassten § 67 die Begriffe ,Waren, technische Gerate oder Ausristungen®
zusammenfassend durch den Begriff ,Produkte ersetzt wurden, war hiermit keine Verande-
rung des sachlichen Anwendungsbereichs der Vorschrift beabsichtigt.

Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit An-
hang IV lit. a) der Richtlinie (EU) 2023/1791 und ersetzt insoweit den Regelungsgehalt des
bestehenden § 67 Absatz 2 Nummer 2. Wahrend gemall dem bestehenden Absatz 2 Num-
mer 2 noch stets die hdchste Energieeffizienzklasse im Sinne der deutschen Energieeffizi-
enzkennzeichnungsverordnung vom 30. Oktober 1997 (BGBI. | S. 2616, EnVKV) in der
Leistungsbeschreibung zu fordern war, ist gemal dem neuen Absatz 1 mindestens die un-
tere der beiden hochsten Energieeffizienzklassen im Sinne der genannten Verordnung zu
fordern, in denen eine wesentliche Anzahl von Produkten verfiigbar ist. Die entsprechende
Klasse kann der Europaischen Produktdatenbank fir die Energieverbrauchskennzeichnung
(EPREL) entnommen werden. Die mit dieser Neuregelung einhergehende Abschwéachung
der Vorgaben entspricht zum einem dem Anliegen einer Umsetzung der neuen Energieeffi-
zienzrichtlinie im Verhaltnis 1:1. Zum anderen tragt die Neuregelung aber auch dem Um-
stand Rechnung, dass die Energieeffizienzklassen wegen der Fortschritte bei der Energie-
effizienz von Produkten regelmalig erneuert werden und nach einer solchen Erneuerung
die héchste Energieeffizienzklasse oft zunachst leer oder zumindest nur sehr dinn besie-
delt ist. Die gleitende Vorgabe, statt der hochsten mindestens die untere der beiden hdchs-
ten wesentlich besiedelten Klassen zu fordern, tragt somit dazu bei, den Beschaffern bei
Ausschreibungen eine hinreichend grolde Anzahl an Angeboten zu verschaffen und somit
ein gutes Mal} an Wettbewerb sicherzustellen. Die Anpassung des Anforderungsniveaus ist
auch deshalb erforderlich, da die genannte Energieeffizienzklasse nun nicht mehr lediglich
gefordert werden ,soll“, sondern zu fordern ,ist".

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit An-
hang IV lit. d) der Richtlinie (EU) 2023/1791. Eine weitgehend inhaltsgleiche Vorgabe fiir die
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Beschaffung von Reifen war bereits in Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang Il lit. d)
der Richtlinie 2012/27/EU enthalten. Da § 67 Absatz 2 in der bestehenden Fassung — tber-
schieRend — fir alle energieverbrauchsrelevanten Waren und damit auch fir Reifen die
hochste Energieeffizienzklasse oder das hdchste Leistungsniveau an Energieeffizienz ein-
fordert, besteht dort keine Notwendigkeit, die Beschaffung von Reifen der hdchsten Ener-
gieeffizienzklasse gesondert vorzugeben. In der hiesigen Entwurfsfassung des § 67 VgV ist
eine derartige Sonderregelung dagegen erforderlich, da im Sinne einer Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2023/1791 im Verhaltnis 1:1 nicht mehr allgemein fur alle energiever-
brauchsrelevanten Produkte und Dienstleistungen die hochste Energieeffizienzklasse oder
das héchste Leistungsniveau an Energieeffizienz eingefordert wird.

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2023/1791. Die
Regelung ermoglicht es beispielsweise bei der Beschaffung eines Pakets, das einen Fest-
brennstoffkessel in Verbindung mit einem Zusatzheizgerat, einem Temperaturregler und
einer Solareinrichtung enthalt, flr die Solareinrichtung nur eine Energieeffizienzklasse un-
terhalb der Anforderungen aus Absatz 1 zu verlangen, sofern das Paket insgesamt die
hoéchste verfligbare Klasse erreicht.

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit An-
hang IV lit. e) der Richtlinie (EU) 2023/1791. Wahrend die Regelungen betreffend Dienst-
leistungen in der bestehenden Fassung des § 67 noch insgesamt auf solche Dienstleistun-
gen beschrankt sind, fur deren Ausfiihrung energieverbrauchsrelevante Produkte eine ,we-
sentliche® Voraussetzung sind, gilt Absatz 4 in der Fassung des Entwurfs darliber hinausge-
hend auch fur Dienstleistungsauftrage, fir deren Ausfiihrung energieverbrauchsrelevante
Produkte lediglich ,erforderlich“ sind. Diese Erweiterung des Anwendungsbereichs gegen-
Uber der bestehenden Fassung ist notwendig, um die in der Richtlinie (EU) 2023/1791 im
Vergleich zur Vorgangerrichtlinie eingeschrankten Abweichungsmaoglichkeiten abzubilden:
Wahrend in Art. 6 Absatz 1 Halbsatz 2 der Richtlinie 2012/27/EU die Anforderungen (auch)
an die Beschaffung von Dienstleistungen nur zu beachten waren, ,soweit dies [...] mit den
Aspekten Kostenwirksamkeit, wirtschaftliche Tragfahigkeit, Nachhaltigkeit im weiteren Sin-
ne und technische Eignung sowie ausreichender Wettbewerb zu vereinbaren ist”, sieht
Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/1791 hiervon lediglich noch die
technische Undurchfuhrbarkeit als Abweichungsgrund vor.

Absatz 5 dient — gemeinsam mit den Absatzen 6 bis 8 — der Umsetzung von Artikel 7 Absatz
1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/1791 und damit der Umsetzung des Grundsatzes
.Energieeffizienz an erster Stelle”. Die Norm Gbernimmt hierzu im Wesentlichen den Rege-
lungsgehalt aus Absatz 2 Nummer 1 in der bestehenden Fassung des § 67. Die Norm stellt
energieeffizienzbezogene Anforderungen an die Leistungsbeschreibung fur alle energie-
verbrauchsrelevanten Produkte auf, flir deren Beschaffung nicht bereits in den Absatzen 1
bis 3 entsprechende Vorgaben aufgestellt werden. Mangels Kennzeichnungspflicht nach
der EnVKV oder der EU-Reifenkennzeichnungsverordnung kann bei diesen sonstigen Pro-
dukten die Energieeffizienz in der Leistungsbeschreibung nicht bereits durch die Anforde-
rung bestimmter Effizienzklassen abgedeckt werden. Stattdessen soll daher allgemein das
hochste Leistungsniveau an Energieeffizienz gefordert werden. Die entsprechende Anfor-
derung — statt an die Leistungsbeschreibung allerdings an die Ausfuhrungsbedingungen —
wird auch fiur die Beschaffung von Dienstleistungen aufgestellt, fir deren Ausfiihrung ener-
gieverbrauchsrelevante Produkte, die nicht unter Absatze 1 bis 3 fallen, eine ,wesentliche*
Voraussetzung sind. Da Absatz 5 anders als die Absatze 1 bis 4 nicht der Umsetzung von
.,Muss“-Vorgaben aus Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Anhang IV der
Richtlinie (EU) 2023/1791 dient, sondern lediglich der Umsetzung eines Grundsatzes, stellt
die Norm — unter wesentlicher Beibehaltung des insofern als hinreichend erachteten Rege-
lungsinhalts aus § 67 Absatz 2 Nummer 1 in der bestehenden Fassung — lediglich eine
»S0ll“-Anforderung. Aus gleichem Grund ist der Anwendungsbereich des Absatzes 5 zudem
mit Blick auf Dienstleistungsauftrage enger als derjenige des Absatzes 4: Energiever-
brauchsrelevante Produkt missen eine ,wesentliche” Voraussetzung zur Ausflihrung der
Dienstleistung sein und nicht bloR flr die Ausfiihrung ,erforderlich®.
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Absatz 6 dient — gemeinsam mit den neuen Absatzen 5, 7 und 8 — der Umsetzung von Arti-
kel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/1791 und damit der Umsetzung des
Grundsatzes ,Energieeffizienz an erster Stelle“. Die Norm tbernimmt hierzu im Wesentli-
chen den Regelungsgehalt aus Absatz 3 der bestehenden Fassung des § 67. Der neue Ab-
satz 6 gilt sowohl fur die Beschaffung von energieverbrauchsrelevanten Produkten, die un-
ter Absatze 1 bis 3 fallen, als auch flr die Beschaffung aller anderen energieverbrauchsrele-
vanten Produkte. Die Einbeziehung auch von Produkten, die unter die Absatze 1 bis 3 fal-
len, ist hier im Unterschied zu der neuen Regelung in Absatz 5 mdglich, da die in Absatz 6
niedergelegten Anforderungen zusatzlich zur Anforderung der in den Abséatzen 1 und 2 ge-
nannten Energieeffizienzklasse moglich sind. Fir die Anforderung des ,hdchsten Leis-
tungsniveaus an Energieeffizienz“ aus Abs. 5 bleibt neben der Erfullung der Anforderungen
aus den Absatzen 1 und 2 in der Leistungsbeschreibung dagegen kein Raum, deshalb gilt
Absatz 5 nur fir solche Produkte, die nicht unter die Absatze 1 und 2 fallen. Absatz 6 gilt im
Unterschied zu Absatz 4 nur fir solche Dienstleistungsauftrage fir deren Ausflihrung ener-
gieverbrauchsrelevante Produkte eine ,wesentliche“ Voraussetzung sind.

Absatz 7 dient — gemeinsam mit den neuen Absatzen 5, 6 und 8 — der Umsetzung von Arti-
kel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/1791 und damit der Umsetzung des
Grundsatzes ,Energieeffizienz an erster Stelle“. Die Norm Ubernimmt hierzu den Rege-
lungsgehalt aus Absatz 4 der bestehenden Fassung des § 67.

Absatz 8 dient — gemeinsam mit den neuen Absatzen 5 bis 7 — der Umsetzung von Artikel 7
Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/1791 und damit der Umsetzung des Grund-
satzes ,Energieeffizienz an erster Stelle®. Die Norm Gbernimmt hierzu den Regelungsgehalt
aus Absatz 5 der bestehenden Fassung des § 67. Mit Blick auf den Anwendungsbereich
wird auf die Ausflihrungen zu Absatz 6 verwiesen.

Absatz 9 dient der Umsetzung der-Ausnahmen aus Artikel 7 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie
(EU) 2023/1791 sowie der Ausnahme der technischen Undurchfuhrbarkeit aus Artikel 7
Absatz 1 Unterabsatz 1 a. E. der Richtlinie (EU) 2023/1791. (Hinweis: Die deutsche Sprach-
fassung der Richtlinie (,sofern dies technisch nicht durchfihrbar ist“) war mit Blick auf die
technische Undurchfiihrbarkeit zunachst offensichtlich fehlerhaft formuliert; eine Berichti-
gung (,es sei denn, dies ist technisch nicht durchfiihrbar®) wurde am 3. Oktober 2025 im
Amtsblatt der EU verdffentlicht (2025/90782).)

Absatz 10 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/1791 und
normiert eine entsprechende Prufpflicht der 6ffentlichen Auftraggeber. Um die burokrati-
schen Belastungen dieser Prifpflicht handhabbar zu halten, muss die Prifung nicht doku-
mentiert werden. Abweichend von den vorgehenden Absatzen des neuen § 67 mit Vorga-
ben fur Dienstleistungsauftrage und orientiert am Wortlaut von Artikel 7 Absatz 3 der Richtli-
nie (EU) 2023/1791 gilt Absatz 10 nur fir die Beschaffung von Dienstleistungen, die in er-
heblicher Weise energieverbrauchsrelevant sind, Beispiele sind etwa die Bereitstellung von
Warme- oder Transportdienstleistungen, Dienstleistungsauftradge tber die Instandhaltung
von Gebauden oder StralRenbeleuchtung oder fir die Verwaltung energieverbrauchender
Einrichtungen.

Zu Nummer 2

Die neue Fassung des § 67 gilt nur fur Vergabeverfahren, die nach Inkrafttreten der neuen
Fassung am [einsetzen: Datum des Inkrafttretens gemaf Artikel X Absatz Y] eingeleitet
wurden. Der Regelungsgehalt von § 81 in der bestehenden Fassung wird wegen Zeitab-
laufs gestrichen.

Zu Artikel 4 (Anderung der Sektorenverordnung)

Zu Nummer 1
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Die Neufassung des § 58 dient gemeinsam mit der Neufassung von § 67 VgV und dem neu-
en § 33a KonzVgV der Umsetzung von Artikel 7 Absatze 1 bis 4 der neu gefassten EU-Ener-
gieeffizienzrichtlinie (Richtlinie (EU) 2023/1791).

Die Neufassung von § 58 entspricht weitgehend der Neufassung von § 67 VVgV. Der einzige
inhaltliche Unterschied besteht darin, dass die Absatze 5, 6 und 8 des neuen § 58 auch fur
Bauleistungen gelten; insofern wird den Unterschieden bei den Anwendungsbereichen von
SektVO und VgV Rechnung getragen. Sofern Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2023/1791 dezi-
dierte Anforderungen nur fur die Beschaffung von Dienstleistungen und nicht auch von Bau-
leistungen aufstellt, sind auch die Vorgaben in der vorliegenden Umsetzungsnorm im Sinne
einer Umsetzung der Richtlinie im Verhaltnis 1:1 nur an die Beschaffung von Dienstleistun-
gen gerichtet. Dies gilt fur die Absatze 4 und 10 der Neufassung des § 58.

Soweit die Neufassung des § 58 im Vergleich zur bestehenden Fassung héhere Anforde-
rungen an die Berlcksichtigung von Energieeffizienzaspekten stellt, so ist dies dem Um-
stand geschuldet, dass die neue Fassung der Energieeffizienzrichtlinie anders als ihre Vor-
gangerfassung auch den Sektorenbereich umfasst.

Zur Begriindung der Absatze im Einzelnen wird auf die Begriindung zu § 67 VgV verwiesen.
Zu Nummer 2

Die neue Fassung des § 58 gilt nur fur Vergabeverfahren, die nach Inkrafttreten der neuen
Fassung am [einsetzen: Datum des Inkrafttretens gemaR Artikel X Absatz Y] eingeleitet
wurden. Der Regelungsinhalt von § 64 in der bestehenden Fassung wird wegen Zeitablaufs
gestrichen.

Zu Nummer 3

§ 66 wird wegen Zeitablaufs gestrichen.

Zu Artikel 5 (Anderungen der Konzessionsvergabeverordnung)

Zu Nummer 1

Der neue § 33a KonzVgV dient gemeinsam mit der Neufassung von § 67 VgV und § 58
SektVO der Umsetzung von Artikel 7 Absatze 1 bis 4 der neu gefassten EU-Energieeffizi-
enzrichtlinie (Richtlinie (EU) 2023/1791).

Die neue Norm entspricht inhaltlich weitgehend den vorgenannten Normen aus der VgV
und der SektVO. Soweit inhaltliche Unterschiede in der Normstruktur bestehen, folgt dies
aus dem Umstand, dass durch Konzessionen nicht direkt Lieferleistungen beschafft wer-
den, sondern lediglich Dienst- und Bauleistungen.

Soweit der neue § 33a KonzVgV erstmals Anforderungen an die Berucksichtigung von
Energieeffizienzaspekten in das Konzessionsvergaberecht einflihrt, so ist dies dem Um-
stand geschuldet, dass die neue Fassung der Energieeffizienzrichtlinie anders als ihre Vor-
gangerfassung ausdrtcklich auch die Vergabe von Konzessionen umfasst.

Zur Begriindung der Absatze im Einzelnen wird auf die Begriindungen zu § 67 VgV und § 58
SektVO verwiesen.

Zu Nummer 2
Es handelt sich um eine Folgeanderung zu Nummer 1.

Zu Nummer 3
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Der neue § 33a gilt nur flr Vergabeverfahren, die vor seinem Inkrafttreten am [einsetzen:
Datum des Inkrafttretens gemaf Artikel X Absatz Y] eingeleitet wurden. Der Regelungsin-
halt von § 34 in der bestehenden Fassung wird wegen Zeitablaufs gestrichen.

Zu Nummer 4

§ 37 wird wegen Zeitablaufs gestrichen.

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Regelt das Inkrafttreten, aufgrund der bereits am 10. Oktober 2025 abgelaufenen Frist zur

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/1791 ist ein mdglichst zeitnahes Inkrafttreten zwin-
gend geboten.
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	(3) „ Für Rechenzentren mit einer installierten Leistung der Informationstechnologie ab 1 Megawatt und für Rechenzentren, die im Eigentum öffentlicher Träger stehen oder für diese betrieben werden, besteht ab dem 1. Januar 2026 die Pflicht zur Validierung oder Zertifizierung des Energie- oder Umweltmanagementsystems.“

	15. § 13 wird wie folgt geändert:
	„(2) Betreiber von Informationstechnik haben eine Mitwirkungspflicht bei der Erfüllung Pflicht aus Absatz 1 gegenüber dem jeweiligen Betreiber des Rechenzentrums.
	(3) Der Bund übermittelt die Informationen an die Europäische Datenbank über Rechenzentren und behandelt die übermittelten Informationen vertraulich, mit Rücksicht auf die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der Betroffenen. Eine sonstige Weitergabe oder Veröffentlichung der Informationen erfolgt ohne vorherige Zustimmung nur in aggregierter und anonymisierter Form.“

	16. § 16 wird durch den folgenden § 16 ersetzt:
	„§ 16
	Vermeidung und Verwendung von Abwärme; Kosten-Nutzen-Analyse
	(1) Jeder Betreiber einer Industrieanlage ist verpflichtet, bei der Planung oder erheblichen Modernisierung einer Anlage mit einem durchschnittlichen, jährlichen Gesamtenergieinput von mehr als 8 Megawatt eine Kosten-Nutzen-Analyse zur Nutzung der technisch unvermeidbaren Abwärme am Standort und außerhalb des Standortes durchzuführen.
	(2) Jeder Betreiber einer Versorgungseinrichtung ist verpflichtet, bei der Planung oder erheblichen Modernisierung einer Versorgungseinrichtung mit einem durchschnittlichen, jährlichen Gesamtenergieinput von mehr als 7 Megawatt eine Kosten-Nutzen-Analyse zur Nutzung der technisch unvermeidbaren Abwärme am Standort und außerhalb des Standortes durchzuführen.
	(3) Jeder Betreiber eines Rechenzentrums ist verpflichtet, bei der Planung oder erheblichen Modernisierung eines Rechenzentrums mit einem nominalen Gesamtenergieinput von mehr als 1 Mega-watt eine Kosten-Nutzen-Analyse der technisch unvermeidbaren Abwärme am Standort und außerhalb des Standortes durchzuführen. Bei der Analyse sind Kühlsystemlösungen zu berücksichtigen, die es ermöglichen, die Abwärme bei Nutztemperatur mit minimalem zusätzlichem Energieinput abzuscheiden oder zu speichern. Ausgenommen hiervon sind Rechenzentren, deren Abwärme in einem Fernwärmenetz oder direkt zur Raumheizung, zur Trinkwarmwasserbereitung oder zu anderen Zwecken in einem Gebäude oder den Einrichtungen, in denen sich das Rechenzentrum befindet, genutzt wird oder genutzt werden soll.
	(4) Die Kosten-Nutzen-Analyse muss die Anforderungen des Anhangs XI der Richtlinie 2023/1791/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/955 (Neufassung) (ABl. L 231 vom 20.09.2023, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung erfüllen. Dies beinhaltet insbesondere die technische Durchführbarkeit, die Kosteneffizienz und die Auswirkungen auf die Energieeffizienz und den lokalen Wärmebedarf, einschließlich saisonaler Schwankungen, in Bezug auf die Verwendung der Abwärme zur Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren Bedarfs sowie den Anschluss dieser Anlage an ein Fernwärmenetz oder an ein effizientes oder auf erneuerbarer Energie beruhendes Fernkältesystem oder an andere Anwendungen für die Wärmerückgewinnung. Die Kosten-Nutzen-Analyse muss in Zusammenarbeit mit den für den Betrieb der Anlage zuständigen Unternehmen durchgeführt werden.“


	17. § 17 wird wie folgt geändert:
	18. Der Titel von Abschnitt 6 wird mit dem Wort „Vollzug“ ersetzt.
	19. § 18 wird durch den folgenden § 18 ersetzt:
	„§ 18
	Stichproben
	Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat die Einrichtung und den Betrieb von Energie- und Umweltmanagementsystemen nach § 8 Absatz 1 oder § 12 Absatz 1, die Erstellung und Veröffentlichung von Umsetzungsplänen nach § 9 Absatz 1 und die Übermittlung und Veröffentlichung von Informationen nach § 13 Absatz 1 durch Stichproben zu kontrollieren. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, zu dem in Satz 1 genannten Zweck von den Betroffenen die Vorlage von Nachweisen nach den Anlagen 2 oder 3 innerhalb einer Frist von vier Wochen über eine elektronisch abrufbare Vorlage zu verlangen.“


	20. § 19 wird wie folgt geändert:
	21. § 20 wird wie folgt gefasst:
	„§ 20
	Übergangsvorschrift
	(1) Die Länder sind verpflichtet, die Informationen nach § 6 Absatz 7 erstmals im Jahr 2026 nach Bereitstellung der elektronischen Vorlage oder alternativ durch das Energieverbrauchsregister durch die zuständige Stelle nach § 7 Absatz 1 und 2 Nummer 3 zu übermitteln. Die öffentlichen Ein-richtungen des Bundes sind verpflichtet, ihre Daten erstmalig in 2026 und spätestens sechs Monate nach Bereitstellung des Energieverbrauchsregisters an das Energieverbrauchsregister zu übermitteln.
	(2) Betreiber von Rechenzentren haben die Informationen nach § 13 Absatz 1 Satz 1 erstmals zum 15. Mai 2024 zu übermitteln.“


	22. In § 21 wird wie folgt geändert:
	23. Anlage 1 wird durch die folgende Anlage 1 ersetzt:
	„Anlage 1 (zu § 6)
	Verpflichtende Vorgaben für die Meldung der Endenergieverbräuche im öffentlichen Sektor

	24. Anlage 2 wird wie folgt geändert:
	25. Anlage 3 wird wie folgt geändert:


	Änderung des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen
	Das Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen vom 4. November 2010 (BGBl. I S. 1483), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 70) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 3 durch die folgende Angabe ersetzt:
	2. § 1 wird wie folgt geändert:
	3. § 2 wird wie folgt gefasst:
	„§ 2
	Begriffsbestimmungen
	Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind


	4. § 3 wird wie folgt gefasst:
	„§ 3
	Ziel
	(1) Ziel der Maßnahmen nach diesem Gesetz ist es, die Effizienz der Energienutzung durch Endkunden in Deutschland mit Energiedienstleistungen und anderen Energieeffizienzmaßnahmen kostenwirksam zu steigern. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt hierzu das ordnungsgemäße Funktionieren des Energiedienstleistungsmarktes, indem rechtliche und sonstige Hemmnisse beseitigt werden, die die Nutzung von Energieleistungsverträgen und anderen Energiedienstleistungsmodellen für die Ermittlung oder Durchführung von Endenergieeinsparmaßnahmen oder beides erschweren.
	(2) Der öffentlichen Hand kommt bei der Energieeffizienzverbesserung eine Vorbildfunktion zu. Hierzu nimmt die öffentliche Hand Energiedienstleistungen in Anspruch und führt andere Energieeffizienzmaßnahmen durch, deren Schwerpunkt in besonderer Weise auf wirtschaftlichen Maßnahmen liegt, die zu nachhaltigen Energieeinsparungen führen. Die öffentliche Hand wird insbesondere bei ihren Baumaßnahmen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit nicht unwesentlich über die Anforderungen zur Energieeffizienz des Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung hinausgehen. Bei Renovierungen von Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 750 Quadratmetern hat die öffentliche Hand zu prüfen, ob die Nutzung von Energieleistungsverträgen und sonstigen leistungsbasierten Energiedienstleistungen durchführbar ist. Über Maßnahmen nach den Sätzen 2 und 3 ist die Öffentlichkeit zu unterrichten. Das Bundesministerium der Verteidigung und ihm nachgeordnete Stellen, einschließlich der mit ihm verbundenen juristischen Personen des Privatrechts, ist jedoch nur eingeschränkt verpflichtet, die Öffentlichkeit über Maßnahmen nach den Sätzen 2 und 3 zu unterrichten; es stellt die Daten lediglich in aggregierter und anonymisierter Form dar. Gleiches gilt für das Bundesamt für Verfassungsschutz sowie den Bundesnachrichtendienst.“


	5. § 6 wird wie folgt geändert:
	6. § 8 wird wie folgt gefasst:
	„§ 8
	Verpflichtung zur Durchführung von Energieaudits; Verpflichtungsbefreiung
	(1) Alle Unternehmen im Sinne des § 1 Nummer 4 sind verpflichtet, ein Energieaudit nach Maßgabe dieses Gesetzes durchzuführen. Gerechnet vom Zeitpunkt der Beendigung des letzten Energieaudits ist mindestens alle vier Jahre ein weiteres Energieaudit nach Maßgabe dieses Gesetzes durchzuführen.
	(2) Unternehmen, die bis zum Ablauf des [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten nach Artikel 3 dieses Gesetzes] den Status eines Unternehmens nach § 1 Nummer 4 erlangt haben, müssen das erste Energieaudit bis zum Ablauf des 11. Oktober 2026 durchgeführt haben. Unternehmen, die ab dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens der Änderung dieses Gesetzes] den Status eines Unternehmens nach § 1 Nummer 4 erlangen, müssen das erste Energieaudit spätestens 12 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem sie diesen Status erlangt haben, durchgeführt haben, der Stichtag zu Ermittlung des Gesamtendenergieverbrauchs ist der 1. Januar eines Kalenderjahres.
	(3) Unternehmen sind von der Pflicht nach den Absätzen 1 und 2 freigestellt, wenn sie zu dem nach Absatz 1 maßgeblichen Zeitpunkt ein zertifiziertes Energiemanagementsystem im Sinne von § 2 Nummer 17 eingerichtet haben oder mit der Einrichtung begonnen haben.
	(4) Unternehmen, die einen Energieleistungsvertrag mit einem Energiedienstleister geschlossen haben, sind während der Laufzeit des Energieleistungsvertrags von der Verpflichtung zur Durchführung von Energieaudits nach den Absätzen 1 und 2 ausgenommen, sofern der Energieleistungsvertrag die erforderlichen Anforderungen des Energie- oder Umweltmanagementsystems nach Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllt und den Anforderungen des Anhangs XV der Verordnung (EU) 2023/955 entspricht.“


	7. § 8a wird wie folgt gefasst:
	„§ 8a
	Anforderungen an Energieaudits; Verfügbarkeit von Energieaudits
	(1) Das Energieaudit nach § 8 Absatz 1 muss
	(2) Die für das Energieaudit nach § 8 Absatz 1 verwendeten Daten müssen dem Unternehmen durch die das Energieaudit durchführende Person in einer Weise übermittelt werden, die es ihm ermöglicht, die Daten für historische Analysen und für die Rückverfolgung der Leistung aufzubewahren.
	(3) Der zwischen der das Energieaudit durchführenden Person und dem Unternehmen geschlossene Vertrag darf keine Bestimmungen enthalten, die verhindern, dass die Ergebnisse der Energieaudits an qualifizierte oder akkreditierte Energiedienstleister weitergegeben werden dürfen, sofern der Kunde deren Weitergabe nicht widerspricht.
	(4) Die Bundesstelle für Energieeffizienz wirkt darauf hin, dass allen Endkunden wirksame, hochwertige Energieaudits zur Verfügung stehen, die von Anbietern durchgeführt werden, die den Anforderungen des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 3 genügen. Sofern hierfür keine ausreichende Zahl unabhängiger Anbieter tätig ist, ergreift die Bundesstelle für Energieeffizienz Maßnahmen, um das Tätigwerden unabhängiger Anbieter zu entwickeln und zu fördern. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann eine elektronische Vorlage erstellen, deren Nutzung zur Erstellung eines Energieauditberichts verpflichtend ist.“


	8. § 8b wird wie folgt geändert:
	9. § 8c wird wie folgt geändert:
	(7) „ Der Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Freistellung erfolgt über ein gültiges DIN EN ISO 50001-Zertifikat oder durch einen Nachweis über den Beginn der Einrichtung eines Energiemanagementsystems. Das Unternehmen hat für den Nachweis über den Beginn der Einrichtung eines Systems nach § 8 Absatz 3 durch den Geschäftsführer schriftlich oder elektronisch die nachfolgenden Punkte anzugeben:
	Erfolgt die Nachweisführung nach Satz 1 durch einen Nachweis über den Beginn der Einrichtung eines Systems nach § 8 Absatz 3, so muss spätestens nach zwei Jahren ein gültiges DIN EN ISO 50001-Zertifikat vorgelegt werden. Bei Unternehmen mit mehreren Unternehmensteilen oder mehreren Standorten ist es für die Nachweisführung unschädlich, wenn nur für einzelne Unternehmensteile oder Standorte ein System nach § 8 Absatz 3 betrieben wird, sofern für die restlichen Unternehmensteile Energieaudits durchgeführt werden.“

	10. In § 8d wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt.
	11. § 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	12. § 10 Absatz 2wird wie folgt geändert:
	13. § 11 wird wie folgt geändert:
	14. § 13 wird wie folgt gefasst:
	„§ 13
	Übergangsvorschrift
	Mitglieder des Beirats nach § 10, die bereits am 1. Juli 2025 als solche bestellt waren, sind abweichend von § 10 Absatz 2 Satz 1 in der bis zum Ablauf des … [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten nach Artikel 4 dieses Gesetzes] geltenden Fassung, für vier Jahre bestellt.“




	Änderung der Vergabeverordnung
	Die Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 39) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 67 wird durch den folgenden § 67 ersetzt:
	§ 67 „
	Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Liefer- oder Dienstleistungen
	(1) Wenn energieverbrauchsrelevante Produkte Gegenstand einer Lieferleistung sind und für das Produkt eine Kennzeichnungspflicht nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2616), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (BGBl. I S. 310) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung besteht, ist in der Leistungsbeschreibung mindestens die untere der beiden höchsten Energieeffizienzklassen im Sinne der genannten Verordnung zu fordern, in denen eine wesentliche Anzahl von Produkten verfügbar ist.
	(2) Bei der Beschaffung von Reifen ist in der Leistungsbeschreibung die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Verordnung (EU) 2020/740 in der jeweils geltenden Fassung zu fordern, sofern nicht mit Blick auf die Nasshaftungseigenschaften oder die Abrollgeräusche Gründe der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit ein Absehen von dieser Anforderung rechtfertigen.
	(3) Sind energieverbrauchsrelevante Produkte Teile eines zu beschaffenden Produktpakets und besteht für das Paket als solches eine Kennzeichnungspflicht nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, so kann mit Blick auf die einzelnen von den Absätzen 1 oder 2 erfassten Bestandteile des Pakets von der Vorgabe der Absätze 1 oder 2 abgewichen werden, wenn für das Paket insgesamt in der Leistungsbeschreibung die höchste verfügbare Energieeffizienzklasse gefordert wird.
	(4) Sind zur Ausführung eines Dienstleistungsauftrags energieverbrauchsrelevante Produkte erforderlich, welche unter die Absätze 1 bis 3 fallen, so ist als besondere Bedingung für die Ausführung des Auftrags festzulegen, dass nur solche Produkte verwendet werden, welche die Anforderungen der genannten Absätze erfüllen, soweit die Produkte neu sind und der Auftragnehmer sie ausschließlich oder teilweise zum Zweck der Ausführung der Dienstleistung erwirbt.
	(5) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, die nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen, oder werden Dienstleistungen beschafft, für deren Ausführung energieverbrauchsrelevante Produkte, die nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen, eine wesentliche Voraussetzung sind, soll in der Leistungsbeschreibung oder in den Ausführungsbedingungen im Hinblick auf die Energieeffizienz dieser Produkte das höchste Leistungsniveau gefordert werden.
	(6) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, oder werden Dienstleistungen beschafft, für deren Ausführung energieverbrauchsrelevante Produkte eine wesentliche Voraussetzung sind, sind in der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen von den Bietern folgende Informationen zu fordern:
	(7) Der öffentliche Auftraggeber darf nach Absatz 6 übermittelte Informationen überprüfen und hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern.
	(8) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, oder werden Dienstleistungen beschafft, für deren Ausführung die vorgenannten Produkte eine wesentliche Voraussetzung sind, ist im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes die anhand der Informationen nach Absatz 6 oder der Ergebnisse einer Überprüfung nach Absatz 7 zu ermittelnde Energieeffizienz als Zuschlagskriterium angemessen zu berücksichtigen.
	(9) Die Vorgaben aus den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung im konkreten Fall eine technische Unvereinbarkeit der zu beschaffenden Leistungen mit den Eigenschaften bereits vorhandener Infrastrukturen oder Systeme mit sich bringen würde. Die Vorgaben aus den Absätzen 1 bis 8 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung zu einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit führen oder die Reaktion auf eine Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit beeinträchtigen würde.
	(10) Bei der Vergabe von Aufträgen für in erheblicher Weise energieverbrauchsrelevante Dienstleistungen ist zu prüfen, ob anstelle eines herkömmlichen Vertrags zur Erbringung der Dienstleistung mit Blick auf eine langfristige Energieeinsparung der Abschluss eines Energieleistungsvertrages im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 8a des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist, zweckmäßig ist. Die Dokumentationspflichten aus § 8 finden auf die Prüfpflicht aus Satz 1 keine Anwendung.“


	2. § 81 wird durch den folgenden § 81 ersetzt:
	§ 81 „
	Übergangsbestimmung
	§ 67 in der ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 6] geltenden Fassung berührt keine Vergabeverfahren, die vor diesem Datum eingeleitet worden sind.“




	Änderung der Sektorenverordnung
	Die Sektorenverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 657), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 39) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. § 58 wird durch den folgenden § 58 ersetzt:
	§ 58 „
	Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Leistungen
	(1) Wenn energieverbrauchsrelevante Produkte Gegenstand einer Lieferleistung sind und für das Produkt eine Kennzeichnungspflicht nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2616), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (BGBl. I S. 310) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung besteht, ist in der Leistungsbeschreibung mindestens die untere der beiden höchsten Energieeffizienzklassen im Sinne der genannten Verordnung zu fordern, in denen eine wesentliche Anzahl von Produkten verfügbar ist.
	(2) Bei der Beschaffung von Reifen ist in der Leistungsbeschreibung die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Verordnung (EU) 2020/740 in der jeweils geltenden Fassung zu fordern, sofern nicht mit Blick auf die Nasshaftungseigenschaften oder die Abrollgeräusche Gründe der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit ein Absehen von dieser Anforderung rechtfertigen.
	(3) Sind energieverbrauchsrelevante Produkte Teile eines zu beschaffenden Produktpakets und besteht für das Paket als solches eine Kennzeichnungspflicht nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, so kann mit Blick auf die einzelnen von den Absätzen 1 oder 2 erfassten Bestandteile des Pakets von der Vorgabe der Absätze 1 oder 2 abgewichen werden, wenn für das Paket insgesamt in der Leistungsbeschreibung die höchste verfügbare Energieeffizienzklasse gefordert wird.
	(4) Sind zur Ausführung eines Dienstleistungsauftrags energieverbrauchsrelevante Produkte erforderlich, welche unter die Absätze 1 bis 3 fallen, so ist als besondere Bedingung für die Ausführung des Auftrags festzulegen, dass nur solche Produkte verwendet werden, welche die Anforderungen der genannten Absätze erfüllen, soweit die Produkte neu sind und der Auftragnehmer sie ausschließlich oder teilweise zum Zweck der Ausführung der Dienstleistung erwirbt.
	(5) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, die nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen, oder werden Dienstleistungen oder Bauleistungen beschafft, für deren Ausführung energieverbrauchsrelevante Produkte, die nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen, eine wesentliche Voraussetzung sind, soll in der Leistungsbeschreibung oder in den Ausführungsbedingungen im Hinblick auf die Energieeffizienz dieser Produkte das höchste Leistungsniveau gefordert werden.
	(6) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, oder werden Dienstleistungen oder Bauleistungen beschafft, für deren Ausführung energieverbrauchsrelevante Produkte eine wesentliche Voraussetzung sind, sind in der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen von den Bietern folgende Informationen zu fordern:
	(7) Der Auftraggeber darf nach Absatz 6 übermittelte Informationen überprüfen und hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern.
	(8) Werden energieverbrauchsrelevante Produkte beschafft, oder werden Dienstleistungen oder Bauleistungen beschafft, für deren Ausführung die vorgenannten Produkte eine wesentliche Voraussetzung sind, ist im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes die anhand der Informationen nach Absatz 6 oder der Ergebnisse einer Überprüfung nach Absatz 7 zu ermittelnde Energieeffizienz als Zuschlagskriterium angemessen zu berücksichtigen.
	(9) Die Vorgaben aus den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung im konkreten Fall eine technische Unvereinbarkeit der zu beschaffenden Leistungen mit den Eigenschaften bereits vorhandener Infrastrukturen oder Systeme mit sich bringen würde. Die Vorgaben aus den Absätzen 1 bis 8 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung zu einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit führen oder die Reaktion auf eine Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit beeinträchtigen würde.
	(10) Bei der Vergabe von Aufträgen für in erheblicher Weise energieverbrauchsrelevante Dienstleistungen ist zu prüfen, ob anstelle eines herkömmlichen Vertrags zur Erbringung der Dienstleistung mit Blick auf eine langfristige Energieeinsparung der Abschluss eines Energieleistungsvertrages im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 8a des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist, zweckmäßig ist. Die Dokumentationspflichten aus § 8 sind auf die Prüfpflicht aus Satz 1 nicht anzuwenden.“


	2. § 64 wird durch den folgenden § 64 ersetzt:
	§ 64 „
	Übergangsbestimmung
	§ 58 in seiner ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 6] geltenden Fassung berührt keine Vergabeverfahren, die vor diesem Datum eingeleitet worden sind.“


	3. § 66 wird gestrichen.


	Änderungen der Konzessionsvergabeverordnung
	Die Konzessionsvergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 683), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 17. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 222) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Inhaltsübersicht
	2. Nach § 33 wird der folgende Abschnitt 4 eingefügt:
	„Abschnitt 4
	Besondere Vorschriften für energieverbrauchsrelevante Konzessionen
	§ 33 a
	Energieverbrauchsrelevante Konzessionen
	(1) Sind zur Ausführung einer Dienstleistungskonzession energieverbrauchsrelevante Produkte erforderlich, so ist als besondere Bedingung für die Ausführung der Konzession festzulegen, dass nur solche Produkte verwendet werden, welche die Anforderungen der Absätze 2 bis 4 erfüllen, soweit die Produkte neu sind und der Konzessionsnehmer sie ausschließlich oder teilweise zum Zweck der Ausführung der Dienstleistung erwirbt.
	(2) Energieverbrauchsrelevante Produkte, für die eine Kennzeichnungspflicht nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2616), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (BGBl. I S. 310) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung besteht, müssen mindestens die untere der beiden höchsten Energieeffizienzklassen im Sinne der genannten Verordnung aufweisen, in denen eine wesentliche Anzahl von Produkten verfügbar ist.
	(3) Reifen müssen die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Verordnung (EU) 2020/740 in der jeweils geltenden Fassung aufweisen, sofern nicht mit Blick auf die Nasshaftungseigenschaften oder die Abrollgeräusche Gründe der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit ein Absehen von dieser Anforderung rechtfertigen.
	(4) Sind energieverbrauchsrelevante Produkte Teile eines zu verwendenden Produktpakets und besteht für das Paket als solches eine Kennzeichnungspflicht nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, so kann mit Blick auf die einzelnen von den Absätzen 2 oder 3 erfassten Bestandteile des Pakets von der Vorgabe der Absätze 2 oder 3 abgewichen werden, wenn das Paket insgesamt die höchste verfügbare Energieeffizienzklasse aufweist.
	(5) Sind zur Ausführung einer Dienstleistungs- oder einer Baukonzession energieverbrauchsrelevante Produkte, die nicht unter die Absätze 2 bis 4 fallen, eine wesentliche Voraussetzung, sollen diese Produkte im Hinblick auf ihre Energieeffizienz das höchste Leistungsniveau aufweisen.
	(6) Sind zur Ausführung einer Dienstleistungs- oder einer Baukonzession energieverbrauchsrelevante Produkte eine wesentliche Voraussetzung, sind in der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen von den Bietern folgende Informationen über die für die Ausführung verwendeten Produkte zu fordern:
	(7) Der Konzessionsgeber darf nach Absatz 6 übermittelte Informationen überprüfen und hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern.
	(8) Sind energieverbrauchsrelevante Produkte eine wesentliche Voraussetzung für die Ausführung einer Dienstleistungskonzession oder einer Baukonzession, ist die anhand der Informationen nach Absatz 6 oder der Ergebnisse einer Überprüfung nach Absatz 7 zu ermittelnde Energieeffizienz als Zuschlagskriterium angemessen zu berücksichtigen.
	(9) Die Vorgaben aus den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung im konkreten Fall eine technische Unvereinbarkeit der zu beschaffenden Leistungen mit den Eigenschaften bereits vorhandener Infrastrukturen oder Systeme mit sich bringen würde. Die Vorgaben aus den Absätzen 1 bis 8 gelten nicht, wenn ihre Einhaltung zu einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit führen oder die Reaktion auf eine Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit beeinträchtigen würde.
	(10) Bei der Vergabe von in erheblicher Weise energieverbrauchsrelevanten Dienstleistungskonzessionen ist zu prüfen, ob anstelle eines herkömmlichen Konzessionsvertrags zur Erbringung der Dienstleistung mit Blick auf eine langfristige Energieeinsparung der Abschluss eines Energieleistungsvertrages im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 8a des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist, zweckmäßig ist. Die Dokumentationspflichten aus § 6 sind nicht auf die Prüfpflicht aus Satz 1 anzuwenden.“



	2. Der bisherige Abschnitt 4 wird zu Abschnitt 5.
	3. § 34 wird durch den folgenden § 34 ersetzt:
	§ 34 „
	Übergangsbestimmung

	4. § 37 wird gestrichen.
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